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> Abstracts 

This study defines quality requirements for environmental information about products, 
companies and national economies. It is based on the true and fair view principle used 
in financial accounting, on statistical standards and on guidelines for environmental 
reporting. The key quality requirements are relevance for decisions and the focus on 
the overall picture, which means considering all relevant environmental impacts along 
the whole life cycle. Other quality requirements are reliability, transparency, compre-
hensibility, coherence and comparability, availability of information and up-to-date 
information. The second part of the study analyses approaches to measuring the total 
environmental impacts of consumption and production of a country and examines them 
on the basis of these quality requirements. 

 Keywords: 
Quality requirements, 
Environmental information on 
consumption and production, 
True and fair view 

Die Studie definiert Qualitätsanforderungen an Umweltinformationen zu Produkten,  
Unternehmen, und Volkswirtschaften. Sie basieren auf dem «True and Fair View»-
Prinzip der finanziellen Rechnungslegung, auf statistischen Anforderungen und auf 
Richtlinien für Umweltberichterstattungen. Zentrale Qualitätsanforderungen sind die 
Relevanz für betroffene Entscheidungen sowie der Fokus auf das Gesamtbild, d. h. die 
Berücksichtigung aller relevanten Umweltwirkungen entlang des gesamten Lebens-
weges. Die weiteren Qualitätsanforderungen sind Verlässlichkeit, Transparenz, Ver-
ständlichkeit, Kohärenz und Vergleichbarkeit, Verfügbarkeit der Informationen sowie 
Aktualität. Im zweiten Teil der Studie werden Ansätze zur Messung der Gesamtum-
weltbelastung von Konsum und Produktion eines Landes anhand der Qualitätsanforde-
rungen geprüft.  

Stichwörter: 
Qualitätsanforderungen,  
Umweltinformationen zu 
Konsum und Produktion 
«True and Fair View»  
  
 

La présente étude définit des critères de qualité applicables aux informations environ-
nementales sur les produits, entreprises et économies nationales. Ces critères reposent 
sur le principe comptable de la représentation fidèle de la réalité (True and Fair View), 
sur des exigences statistiques et sur des directives relatives au compte rendu sur 
l’environnement. Les principaux critères de qualité sont le caractère significatif de 
l’information pour les décisions qu’elle influencera et la priorité à la vue d’ensemble, 
c’est-à-dire la prise en compte de l’ensemble des pressions et impacts environnemen-
taux que génèrent un produit tout au long de son cycle de vie. Les autres critères sont la 
fiabilité, la transparence, l’intelligibilité, la cohérence et la comparabilité, la disponibi-
lité des informations et enfin, leur actualité. Dans une seconde partie, l’étude examine, 
sur la base des critères de qualité, des approches destinées à mesurer la charge écologi-
que de la consommation et de la production d’un pays. 

 Mots-clés: 
critères de qualité, informations 
environnementales sur la 
consommation et la production, 
représentation fidèle de la réalité 
(True and Fair View) 
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Lo studio definisce i requisiti di qualità posti alle informazioni ambientali relative a 
prodotti, aziende ed economie nazionali. Tali requisiti si basano sul principio del «True 
and Fair View» applicato in contabilità finanziaria, sulle esigenze statistiche e sulle 
direttive relative all’elaborazione dei rapporti ambientali. I principali requisiti sono la 
rilevanza delle decisioni adottate e il fatto che si considerano tutti gli influssi ambienta-
li rilevanti lungo l’intera durata di vita (vista d’insieme globale). Ulteriori requisiti 
sono l’affidabilità, la trasparenza, la comprensibilità, la coerenza e la comparabilità, la 
disponibilità delle informazioni e l’attualità. Nella seconda parte vengono analizzati gli 
approcci per la valutazione dell’impatto ambientale globale dei consumi e della produ-
zione di un Paese in base ai requisiti di qualità. 

 Parole chiave: 
requisiti di qualità, 
informazioni ambientali relative a 
consumi e produzione, 
principio del «True and Fair 
View» 
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> Vorwort 

In der finanziellen Rechnungslegung steht das Prinzip «True and Fair View» als obers-
ter Grundsatz: Die Konzernrechnung muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln. Wird dieser Grund-
satz verletzt, so hat dies auf die Marktteilnehmer schwerwiegende Auswirkungen.  

Die Vermittlung eines vertrauenswürdigen Gesamtbildes ist auch für Informationen zur 
Umweltbelastung von Konsum und Produktion zentral. In der vorliegenden Studie 
wurden deshalb Qualitätsanforderungen an Umweltinformationen erarbeitet, welche 
auf dem Prinzip «True and Fair View» basieren. Sie sind Teil der Arbeiten des Bun-
desamtes für Umwelt BAFU, die Informationen zu den ökologischen Auswirkungen 
des Konsums und der Produktion der Schweiz zu verbessern.  

Die Publikation richtet sich in erster Linie an Personen und Organisationen, die Um-
weltinformationen zu Produkten, Unternehmen und Volkswirtschaften veröffentlichen 
und begutachten. Ein verlässliches Gesamtbild der Umweltbelastungen des Konsums 
und der Produktion ist für eine fundierte Umweltpolitik eine notwendige Vorausset-
zung.  

Auch Konsumierende und Produzierende fällen täglich Entscheidungen, welche sich 
auf die Umwelt auswirken. Dabei stehen ihnen zwar zahlreiche und vielfältige Infor-
mationen zu einzelnen Emissionen und Ressourcenverbräuchen zur Verfügung, oft ist 
für sie eine Gesamtbeurteilung aber schwierig. Diese ist jedoch notwendig um sicher-
zugehen, dass ein Umweltvorteil in einem Bereich nicht durch Umweltnachteile in 
anderen Bereichen zunichte gemacht wird.  

Für Umweltinformationen zu Produkten, Unternehmen und Volkswirtschaften ist 
deshalb zentral, dass alle relevanten Umweltwirkungen entlang des gesamten Lebens-
weges berücksichtigt werden, und dass der Fokus auf einem verlässlichen Gesamtbild 
liegt. Diese Anforderungen sind Inhalt der vorliegenden Publikation.  

Bruno Oberle  
Direktor 
B   undesamt für Umwelt (BAFU)
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> Zusammenfassung 

1. Ausgangslage, Ziel und Inhalt  

Bevölkerung sowie Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft erhalten von ver-
schiedenen Seiten und in unterschiedlichster Form vielfältige Informationen zu den 
Umwelt- und Klimawirkungen ihres Konsums beziehungsweise ihrer wirtschaftlichen 
Tätigkeiten. Nicht alle Informationen vermitteln jedoch ein verlässliches Bild. Die 
Informationsflut birgt die Gefahr, dass das Gesamtbild verloren geht. So wird bei-
spielsweise immer wieder über teils punktuelle Umweltverbesserungen informiert, die 
die Gesamtumweltbelastung nur unwesentlich beeinflussen. Gleichzeitig stehen Effi-
zienzverbesserungen, welche die relative Umweltbelastung verbessern, häufig steigen-
den Konsumansprüchen gegenüber, welche zu wachsender Umweltbelastung führen. 
Die Frage, ob wir uns insgesamt in Richtung eines ökologisch tragbaren und damit 
nachhaltigen Niveaus an Umweltbelastungen bewegen, bleibt dabei ungeklärt. 

Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) unternimmt zurzeit eine Reihe von Anstrengun-
gen, um die Informationen zu ökologischen Auswirkungen des Konsums und der 
Produktion in der Schweiz zu verbessern und damit die ökologische Transparenz des 
Marktes zu erhöhen.  

Die Ziele dieser Studie sind die Herleitung und die Definition der Qualitätsanforderun-
gen sowie deren Anwendung auf die Berichterstattung zur Umweltbelastung von 
Konsum und Produktion. Das übergeordnete Ziel ist die Verbesserung der Qualität von 
Umweltinformationen und deren Vergleichbarkeit. Entscheidungen von Marktteilneh-
mern, aber auch umwelt- und ressourcenpolitische Entscheidungen, sollen auf Informa-
tionen zu Umweltwirkungen basieren, die einer «True and Fair View» genügen. Für 
die Bestimmung prioritärer Handlungsfelder braucht es beispielsweise einen Vergleich 
der Umweltbelastungen verschiedener Wirtschafts- und Konsumbereiche entlang des 
gesamten Lebensweges von Produkten.  

Bestehende umwelt-ökonomische Berichterstattungen seitens der öffentlichen Hand, 
Forschungsinstitutionen, der Wirtschaft oder anderer Organisationen sind qualitativ 
unterschiedlich und zumeist nicht miteinander vergleichbar. Oft unterliegen diese 
Berichterstattungen keinen expliziten Qualitätsanforderungen. Wenn Anforderungen 
existieren, sind diese in vielen Fällen nicht einheitlich, häufig sehr allgemein gehalten 
und nicht für umwelt-spezifische Berichterstattungen konkretisiert. Um diese Situation 
zu verbessern, werden im vorliegenden Bericht Qualitätsanforderungen an umwelt-
ökonomische Berichterstattungen erarbeitet.  

Zur Etablierung der Qualitätsanforderungen werden konkrete Massnahmen vorge-
schlagen, welche Politik und Verwaltung ergreifen können, um die Einhaltung der 
Qualitätsanforderungen auf nationaler und internationaler Ebene zu fördern.  

Ausgangslage 

Ziele dieser Studie 

Massnahmen zur Etablierung  
der Anforderungen für eine  
«True and Fair View» 
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Die Qualitätsanforderungen werden schliesslich an einem konkreten Beispiel ange-
wandt: Sie dienen als Grundlage für einen Vergleich verschiedener methodischer 
Ansätze zur Berichterstattung über die Umweltbelastungen von Konsum und Produkti-
on einer Volkswirtschaft. Anhand der Qualitätsanforderungen werden die diversen 
Vor- und Nachteile der Ansätze diskutiert. Hierbei werden ihre methodischen Stärken 
und Schwächen und die Grenzen der Anwendung sichtbar.  

Der Vergleich der methodischen Ansätze mündet zuletzt in Empfehlungen bezüglich 
ihrer Eignung, ein den tatsächlichen Umweltwirkungen entsprechendes Gesamtbild zu 
vermitteln.  
 

2. Qualitätsanforderungen an Umweltinformationen für eine «True and Fair View»  

Bei der Entwicklung von Qualitätsanforderungen ist zu berücksichtigen, dass die 
Zusammenhänge, die in den Berichterstattungen darzulegen sind, äusserst vielschichtig 
und komplex sind. Daher wird es nie möglich sein, vollständige Regelwerke aufzustel-
len, die alle Gegebenheiten und Eventualitäten sinnvoll im Voraus regeln würden und 
auf diese Weise ein verlässliches Gesamtbild wiedergeben. Diese Problematik ist aus 
der Finanzberichterstattung bekannt. Auch dort ist, im Sinne einer «True and Fair 
View», die Vermittlung des Gesamtbildes letztlich wichtiger als die vollständige 
Einhaltung aller formalen Anforderungen. 

Damit erscheint der Grundsatz der «True and Fair View», der als Generalnorm auch 
der finanziellen Rechnungslegung zu Grunde liegt, als sinnvolle Zielsetzung (für die 
Herleitung) allgemeingültiger Qualitätsanforderungen an umwelt-ökonomische Be-
richterstattungen. In der finanziellen Rechnungslegung steht das Prinzip der True and 
Fair View als oberster Grundsatz: Die Konzernrechnung muss ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermit-
teln.  

Die in diesem Bericht entwickelten Anforderungen an eine «True and Fair View» 
umwelt-ökonomischer Berichterstattungen basieren auf diesem Rahmenkonzept und 
übertragen es auf die vorliegende Fragestellung. Wo sinnvoll und notwendig, wurden 
weitere Anforderungen, wie sie an statistische Aktivitäten gestellt oder im Rahmen 
umwelt-ökonomischer Berichterstattungssysteme formuliert werden, integriert.  

Übertragen auf Umweltberichterstattungen definieren wir das Konzept der «True and 
Fair View» wie folgt: Eine «True and Fair View» umwelt-ökonomischer Berichterstat-
tungssysteme vermittelt ein verlässliches und verständliches Bild der tatsächlichen 
Umweltwirkungen von Volkswirtschaften, Unternehmen und Produkten. Dabei werden 
insbesondere alle relevanten Umweltaspekte entlang des gesamten Lebensweges von 
Produkten aufgezeigt, von der Rohstoffextraktion, über die Produktion, die Nutzung 
bis hin zur Entsorgung. Die Berechnungen und Bewertungen zu den Umweltauswir-
kungen werden in transparenter Weise offengelegt.  

Tab. 1 listet die erarbeiteten Qualitätsanforderungen an eine «True and Fair View» der 
umwelt-ökonomischen Berichterstattung im Überblick auf.  

Anwendung auf verschiedene 
Ansätze umwelt-ökonomischer 
Berichterstattung 

«True and Fair View» – 
Generalnorm der Finanz-
Berichterstattungen  

Grundlagen für die Erarbeitung 
der Qualitätsanforderungen 

Definition «True and Fair View» 
für umwelt-ökonomische 
Berichterstattungen 
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Tab. 1 > Qualitätsanforderungen an Umweltinformationen (zu den Umweltbelastungen von 
Volkswirtschaften, Unternehmen und Produkten) für eine True and Fair View  
  
1. Relevanz für Entscheidungen,  
die durch die Information beeinflusst werden sollen  

Ze
nt

ra
le 

Qu
ali

tä
ts-

an
fo

rd
er

un
ge

n 

2. Fokus auf Gesamtbild:  
Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes. Berücksichtigt werden daher  
alle relevanten Umweltwirkungen, entlang des gesamten Lebensweges und wenn möglich am Ort ihres 
Auftretens.1

3. Verlässlichkeit  

  

• Glaubwürdigkeit (z.B. durch Verifizierung seitens Dritter) 
• Wissenschaftlichkeit  

W
eit

er
e 

 
Qu

ali
tä

tsa
nf

or
de

ru
ng

en
 

4. Transparenz  
• Nachvollziehbarkeit  
• Überprüfbarkeit  

5. Verständlichkeit  

6. Kohärenz und Vergleichbarkeit  
• Kohärenz (Konsistenz) 
• Stetigkeit  
• Skalierbarkeit 
• Standardisierbarkeit, Erweiterbarkeit und Anschlussfähigkeit 

7. Verfügbarkeit der Informationen  

8. Aktualität  

Die Qualitätsanforderungen sind gemäss ihrer Priorität angeordnet. Die ersten beiden 
Anforderungen (Relevanz für Entscheidungen, Fokus auf Gesamtbild) formulieren 
zentrale Anforderungen an umwelt-ökonomische Berichterstattungen und haben inso-
fern oberste Priorität. Die weiteren Qualitätsanforderungen 3. bis 8. (Verlässlichkeit, 
Transparenz, Verständlichkeit, Kohärenz und Vergleichbarkeit, Verfügbarkeit der 
Informationen sowie Aktualität) sind im Wesentlichen Voraussetzungen für die beiden 
zentralen Anforderungen.  

Die zentrale Qualitätsanforderung «Relevanz für Entscheidungen, die durch die Infor-
mation beeinflusst werden», steht dafür, dass eine Umweltberichterstattung grundsätz-
lich alle für die Entscheidungsträger relevanten Informationen in verständlicher Form 
wiedergeben sollte. Informationen sind dann relevant, wenn sie den Entscheidungsträ-
gern erlauben, Entscheide zu treffen, die einen relevanten Umweltvorteil aufweisen. Im 
Umkehrschluss würden durch das Weglassen oder die fehlerhafte Darstellung relevan-
ter Informationen ökologisch sinnvolle Entscheidungen erschwert. Da die Umweltbe-
lastung, die durch Importe im Ausland verursacht wird, mehr als die Hälfte der gesam-
ten Umweltbelastungen der Schweiz ausmacht, können beispielsweise die Importe für 
eine «True and Fair View» auf der volkswirtschaftlichen Ebene nicht vernachlässigt 
werden. Relevanz impliziert auch, dass Informationen weggelassen werden, die falsch 
oder irreführend sind.  

  
1  Insbesondere die Analyse und die überprüfbare Dokumentation muss alle relevanten Umweltwirkungen und den ganzen Lebensweg 

berücksichtigen. Bei der Kommunikation der Resultate in einfacher Form und für ein breites Publikum können Vereinfachungen 
vorgenommen werden, sofern aufgezeigt werden kann, dass die Verdichtung der Information im Sinne einer «True and Fair View» erfolgt 
und die Information relevante umweltschonende Entscheidungen fördert. 

Relevanz für Entscheidungen, die 
durch die Information beeinflusst 
werden sollen  
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Die zentrale Qualitätsanforderung «Fokus auf Gesamtbild: Vermittlung eines den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes» steht dafür, dass der tatsächliche 
Informationsgehalt letztlich Vorrang vor dem Einhalten einzelner Anforderungen oder 
Formvorschriften hat. So genügt beispielsweise die exakte Ausweisung von Treibhaus-
gasen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Biotreibstoffproduktion im 
Vergleich zu konventionellen Treibstoffen den Ansprüchen einer «True and Fair 
View» nicht, da wichtige Aspekte der Umweltbelastung wie der Wasser- und Boden-
verbrauch sowie allfällige Beeinträchtigungen der Umweltqualität durch Pestizide 
nicht berücksichtigt werden. Den Blick auf das Gesamtbild zu lenken impliziert das 
Prinzip «better roughly right than exactly wrong». Berichterstatter sind auch angehal-
ten, die Qualitätsanforderungen wenn nötig zu vervollständigen oder zusätzliche 
Informationen mit darzustellen, sofern dies für das Gesamtbild wichtig ist. In ausseror-
dentlichen Fällen kann sogar von bestehenden Qualitätsanforderungen abgewichen 
werden, sofern bei einer strikten Befolgung das Gesamtbild nicht mehr den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechen würde. In diesen Fällen muss die Abweichung ver-
ständlich und transparent dargestellt und ausreichend begründet werden.  

Im Sinne der Qualitätsanforderung «Fokus auf Gesamtbild» muss die Analyse und die 
überprüfbare Dokumentation in jedem Fall alle relevanten Umweltwirkungen über den 
ganzen Lebensweg berücksichtigen. Bei der Kommunikation der Resultate in einfacher 
Form und für ein breites Publikum können Vereinfachungen vorgenommen werden, 
sofern aufgezeigt werden kann, dass die Verdichtung der Information im Sinne einer 
«True and Fair View» erfolgt und relevante ressourcenschonende Entscheidungen 
fördert. Es kann unter Umständen sinnvoll sein, sich bei der Kommunikation auf 
besonders relevante Lebensweg-Phasen zu konzentrieren, wenn andere Stufen für das 
Gesamtbild und für die Erkennung umweltschonender Entscheidungen vernachlässig-
bar sind.  

Wie bei der gleichnamigen Generalnorm der Finanzberichterstattung richten sich 
Informationen, die die Anforderungen an eine «True and Fair View» erfüllen, in erster 
Linie an externe Anspruchsgruppen und Risikoträger wie beispielsweise Investoren 
und Anwohner von Lagerstätten mit gesundheitsgefährdenden Substanzen. Die Quali-
tätsanforderungen sind so ausgestaltet, dass sie auf Informationen zu Umweltwirkun-
gen verschiedenster Stufen angewendet werden können. So können sie insbesondere 
auf den Ebenen gesamte Volkswirtschaft (Konsumbereiche und Wirtschaftsbranchen), 
Unternehmen und Produkte angewandt werden. Sie können aber auch zur Qualitätssi-
cherung für weitere Formen der Umweltinformation wie beispielsweise Umwelt-
Kennzeichnungen und Öko-Inventare verwendet werden.  
 

3. Massnahmen zur Etablierung der Qualitätsanforderungen für eine «True and Fair View» 

Um eine möglichst weitgehende Verbreitung der Qualitätsanforderungen an umwelt-
ökonomische Berichterstattungen zu erreichen, bestehen folgende Möglichkeiten:  

> Ein erster Schritt ist die Etablierung der Anforderungen als Richtlinie für gute Praxis 
und Qualität von Informationen zu Umweltwirkungen. Dazu können die Verwaltun-

Fokus auf Gesamtbild 

Analyse und überprüfbare 
Dokumentation zu allen 
relevanten Umweltwirkungen über 
ganzen Lebensweg  

Anwendungsbereich der 
Qualitätsanforderungen:  
> Volkswirtschaft  
> Unternehmen  
> Produkte  

Selbstbindung / Beispiel geben 
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gen in der Schweiz beitragen, indem sie die Qualitätsanforderungen selbst anerken-
nen, intern als verbindlich deklarieren und konsequent anwenden. 

> Um den Akteuren das notwendige Know-how zu vermitteln, werden die Qualitäts-
anforderungen verfügbar gemacht, indem sie leicht zugänglich sind und in die wich-
tigsten Sprachen übersetzt werden. Notwendige Ansätze, Methoden und Instrumente 
werden zur Verfügung gestellt und technische Voraussetzungen für die Anwendung 
der Qualitätsanforderungen und die Überprüfung von Berichterstattungen anhand 
der Anforderungen geschaffen, z. B. im Rahmen eines Leitfadens. Eine weitere 
Massnahme ist die Ermöglichung des Zugangs zu einer breiten, den Qualitätsanfor-
derungen entsprechenden Datenbasis für Bericht erstattende Akteure (wie beispiels-
weise ecoinvent data v2).  

> Die Schweizer Politik und die Verwaltung wirken in internationalen Organisationen 
und Gremien auf eine Diskussion, Anerkennung und konsequente Anwendung der 
Qualitätsanforderungen hin. Wichtig wäre dies z. B. bei den Vereinten Nationen, bei 
der OECD, der Weltbank, der EU (bspw. EUA, DG, Environment und EURO-
STAT). Die Schweiz könnte sich auch dafür einsetzen, dass diese Institutionen die 
Standards in ihren Wirkungsbereichen als «Standards einer guten Information zu 
Umweltwirkungen von Konsum und Produktion» deklarieren und für andere Akteu-
re als verbindlich erklären.  

> Politik und Verwaltung können versuchen, auf bestehende und zu entwickelnde 
freiwillige Regelsysteme dahingehend einzuwirken, dass diese die Qualitätsanforde-
rungen explizit mit aufnehmen. Dies betrifft z. B. Zertifizierungsstandards wie das 
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) der EU oder die EN ISO 14000er-
Reihe der International Organization for Standardization (ISO), die die zentralen 
Anforderungen an eine «True and Fair View» implizit schon weitgehend berück-
sichtigen. Diese freiwilligen Anforderungen können eine grosse Bindungswirkung 
erzeugen, vor allem wenn sie von wesentlichen Anspruchsgruppen, z. B. den eige-
nen Kunden oder Kapitalgebern, eingefordert werden. 

> In gewissen Fällen könnte es sinnvoll sein, dass die Schweizer Politik Gesetze und 
Vorschriften erlässt, welche die Einhaltung der Qualitätsanforderungen für relevante 
Bericht erstattende Akteure (z. B. für Unternehmen, staatliche Organisationen, etc.) 
verbindlich einfordern. 
 

4. Anwendung auf verschiedene Ansätze zur Bestimmung der Gesamtumweltbelastung 
durch Konsum und Produktion  

In der vorliegenden Studie werden unterschiedliche Ansätze zur Bestimmung der 
Gesamtumweltbelastung von Konsum und Produktion anhand der Qualitätsanforde-
rungen miteinander verglichen. Dabei werden verschiedene Ansätze untersucht, die 
möglichst weitgehend für eine gesamthafte Ermittlung und Bewertung ökologischer 
Auswirkungen der Produktion und des Konsums sowie deren Zurechnung auf Wirt-
schaftsbranchen und Konsumbereiche geeignet sind. 

Befähigung der Akteure 

Internationale Verbreitung 

Verankerung in freiwilligen 
Regelsystemen 

Vorschriften 

Ansätze zur Bestimmung der 
Gesamtumweltbelastung  



  > Zusammenfassung  13 
     

     
 

 

 

Dabei wurde untersucht, inwieweit die Ansätze in der Lage sind, 

> die Umwelteinwirkungen (Pressures) durch Konsum und Produktion zu ermitteln,  
> die Umweltauswirkungen (Impacts) auf die natürliche Umwelt zu berechnen und zu 

gewichten und  
> die Umweltein- und -auswirkungen den Verursachern zuzurechnen.  

Ein wichtiger Aspekt ist, dass die Ansätze mit den Daten der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen verbunden und kombiniert werden können. Dadurch wird die 
Zurechnung der Umweltbelastungen zu den verursachenden Akteuren (Konsumberei-
chen, Wirtschaftsbranchen oder der gesamten Volkswirtschaft) einfacher möglich. In 
einem ersten Schritt zeigt die folgende Tabelle eine Übersicht über die betrachteten 
Ansätze:  

Tab. 2 > Übersicht der untersuchten Ansätze zur Bestimmung der Umweltwirkungen einer Volkswirtschaft  

Diese Tabelle beschreibt steckbriefartig die untersuchten methodischen Ansätze. Wir unterscheiden dabei: Ansätze zur 
Bestimmung von Umweltwirkungen und Ansätze zur Bestimmung ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Auswirkungen. 
 
Ansatz  Kurzbeschreibung Methodische Eckpunkte 

Ansätze zur Bestimmung von Umweltwirkungen  

Environmentally Extended 
Input-Output-Analysis with Life 
Cycle Assessment (EE–
IOA&LCA) 

Der Ansatz zielt darauf ab, die gesamten Umweltbe-
lastungen von Konsum und Produktion einer 
Volkswirtschaft zu ermitteln.  
 
 

Der Ansatz basiert auf ökonomischen Input-Output Tabellen (IOT), Aussen-
handelsstatistik, NAMEA, nationalen Inventaren und Ökobilanzdaten (LCA). 
Er baut auf einem Ansatz auf, der IOT und NAMEA kombiniert (siehe bspw. 
Europäische Umweltagentur 2009).  
In der Konsumperspektive werden die direkten sowie die importierten 
Umweltbelastungen den verschiedenen Konsumbereichen zugeordnet. In 
der Produktionsperspektive werden Umweltbelastungen der Schweizer 
Unternehmen den verschiedenen Wirtschaftssektoren zugerechnet.  

Composite Environmental 
Indicator  

Ein Composite Environmental Indicator fasst eine 
ganze Reihe von Umwelt-Indikatoren zusammen. 
Die EU plant einen Komposit-Indikator, der sich auf 
Umweltwirkungen innerhalb des EU Territoriums 
beschränkt.  

Basierend auf verschiedensten nationalen Datengrundlagen werden für 
mehrere Umweltbereiche Indikatoren bestimmt, die dann mit einer einfachen 
Gewichtungsart zu einem Komposit-Indikator zusammengeführt werden.  

Ecological Footprint (EF) Der EF misst, wie viel biologisch produktive Land- 
und Wasserfläche benötigt wird, um die verbrauch-
ten Ressourcen bereitzustellen oder die Abfälle zu 
absorbieren, die durch die Bevölkerung auf einer 
spezifizierten Fläche produziert werden, unter 
Berücksichtigung der vorherrschenden Technologie. 
Er wurde entwickelt um zu zeigen, wie viele 
ökologische Ressourcen ein Land hat und wie viele 
ökologische Ressourcen es nutzt. 

Der Ansatz rechnet das Ausmass der Nutzung und Belastung der Natur in 
Flächen um, die notwendig wären, um diese Ressourcen auf erneuerbare 
Weise bereitzustellen (ökologischer Fussabdruck).  
Weiter berechnet der Ansatz auch die Biokapazität, d.h. die Fähigkeit der 
Natur, Rohstoffe zu erzeugen und Schadstoffe abzubauen. 
Wenn der ökologische Fussabdruck und die Biokapazität einer Region 
übereinstimmen, befindet sich diese im Einklang mit der Tragfähigkeit der 
Natur; sie ist nachhaltig. 

Environmental Performance 
Index (EPI) 

Der EPI legt Zielgrössen für einzelne Umweltpolitik-
bereiche fest und misst, inwiefern Länder diese 
Ziele erreichen. Es werden Veränderungen gemes-
sen, nicht jedoch absolute Zustände. 
Er bildet ein Ranking von 163 Staaten auf Basis von 
25 mehrschichtig aggregierten Indikatoren. 

Für jeden Indikator setzt der EPI einen Zielwert, den es zu erreichen gilt. 
Länder, die das Ziel erreichen, erhalten hier 100 Punkte, das schlechteste 
Land 0. Daher gibt der EPI nur eine relative Betrachtung wider. 
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Ansatz  Kurzbeschreibung Methodische Eckpunkte 

Ansätze zur Bestimmung ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Auswirkungen  

Genuine Progress Indicator 
(GPI) 

Der GPI stellt die ökologischen und sozialen Kosten 
und Nutzen ökonomischer Aktivitäten einander 
gegenüber, indem er die volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnung um ökologische und soziale 
Aspekte erweitert. 

Der GPI rechnet, ausgehend von den Konsumdaten aus der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung, eine Reihe zusätzlicher Nutzenfaktoren mit ein 
(u.a. Haus- und Freiwilligenarbeit und höhere Ausbildung, Freizeit etc.). 
Als zusätzliche Kostenfaktoren werden u.a. Ungleichheit in der Einkom-
mensverteilung, Kriminalität, Ressourcenverbrauch und Umweltverschmut-
zung in Abzug gebracht. 

Nationaler Wohlfahrtsindex 
(NWI) 

Der NWI basiert auf dem privaten Verbrauch, einem 
Element der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, 
und bildet aufbauend auf dem Index of Sustainable 
Economic Welfare (ISEW) und dem Genuine 
Progress Indicator (GPI) die nationale Wohlfahrt ab. 

Der NWI ist ein aggregierter Komposit-Indikator, der das Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) ergänzt bzw. korrigiert:  
Zunächst wird das BIP mit einem Index der Einkommensverteilung gewich-
tet. Im zweiten Schritt werden wirtschaftliche Aktivitäten hinzugefügt, die im 
BIP nicht erfasst werden. In einem weiteren Schritt werden wohlfahrtsmin-
dernde wirtschaftliche Aktivitäten abgezogen, z. B. Kosten für Verkehrsunfäl-
le, Umweltkosten, Klimakosten.  

Adjusted Net Savings (ANS) Der ANS berechnet, basierend auf den Konten der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, inwieweit 
eine Volkswirtschaft netto in die Produktionsfakto-
ren produktives bzw. wirtschaftliches Kapital, 
natürliches Kapital und Humankapital investiert. 

Der ANS geht vom Bruttosparbetrag einer Volkswirtschaft aus und bringt 
folgende Faktoren zum Abzug: 
• Abschreibungen des wirtschaftlichen Kapitalstocks  
• den Verbrauch natürlicher Ressourcen  
• den Wert globaler Umweltverschmutzung  
Der ANS addiert: 
• die Investitionen in Humankapital (Bildungsausgaben) 

Regional Quality of Develop-
ment Index (QUARS)  

Der QUARS bemisst das Wohlergehen und die 
Entwicklungsqualität von Regionen. Er zielt darauf 
ab, die Nachhaltigkeits-Komponenten zu erfassen, 
welche wichtige regionale Rahmenbedingungen für 
die Lebensqualität sind. 

Der QUARS ist ein Index, bestehend aus 45 ökologischen, sozialen und 
ökonomischen Variablen, die sieben Gruppen zugeordnet werden: 
• Ökologie 
• Wirtschaft und Arbeit 
• Rechte und Bürgerrechte 
• Gleiche Möglichkeiten 
• Bildung und Kultur 
• Gesundheit 
• Partizipation 

Wellbeing Index (WI)  Der «Wellbeing Index» (WI) ist ein Nachhaltigkeits-
indikator, der ökologische und anthropozentrische 
Interessen gleichwertig gewichtet. Er basiert auf 
drei Subindikatoren mit je unterschiedlichen 
Indikatoren und Kriterien : 
• Ecosystem Wellbeing Index (EWI)  
• Human Wellbeing Index 
• Wellbeing / Stress Index 

Für jedes Kriterium werden nach subjektivem Ermessen relativ Punkte von 0 
bis 100 vergeben, die den Performancewerten sehr gut, gut, befriedigend, 
ausreichend, nicht ausreichend entsprechen. Der beste Wert im Vergleich 
erhält immer 100 Punkte, der schlechteste 0. Da diese Bewertung immer nur 
relativ erfolgt, können nur Vergleiche zwischen Ländern bzw. Regionen 
durchgeführt werden.  

Dashboard of Sustainability 
(DoS)  

Das Dashboard of Sustainability (DoS) bildet Daten 
aus den Bereichen Umwelt, Ökonomie und Soziales 
in einem Politik-Performance-Index ab. 

Für jeden einzelnen Indikator werden eine Politikevaluation durchgeführt 
und nach einem relativen Massstab Punkte vergeben. Die Bewertungen 
anhand von sieben Stufen von sehr gut bis sehr schlecht erfolgen relativ zu 
den anderen betrachteten Ländern oder Regionen. Daher sind keine 
Einzelbetrachtungen möglich und auch keine Vergleiche über verschiedene 
Jahre hinweg. 

Sustainable Process Index 
(SPI)  

Der SPI bemisst die Landfläche, welche durch 
ökonomische Prozesse verwendet wird, und setzt 
sie in Bezug zur Verfügung stehenden Fläche. 
Damit berechnet auch der SPI eine Art «ökologi-
scher Fussabdruck», d. h. jene Fläche, die eine 
ökonomische Aktivität in einem Jahr exklusiv von 
der Natur für sich beansprucht. 

Der Landverbrauch, der benötigt wird, um die Erstellung eines Produkts 
bzw. einer Dienstleistung in die Ökosphäre einzubetten, wird dividiert durch 
die für den Produktionsprozess relevante Landfläche, welche pro Einwohner 
statistisch gesehen zur Verfügung steht.  
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Tab. 3 bewertet ausgewählte Ansätze zur Ermittlung der Umweltwirkungen von Kon-
sum und Produktion von Volkswirtschaften anhand der Qualitätsanforderungen für 
eine «True and Fair View».2

Tab. 3 > Bewertung von Ansätzen zur Ermittlung der Umweltbelastung von Konsum und Produktion einer Volkswirtschaft und deren Verursacher 
anhand der Qualitätsanforderungen für eine «True and Fair View» 

  

Der Vergleich erfolgt auf Basis von Indizes («+» gute Performance, «–» schlechte Performance, «+/–» sowohl als auch).  
Die Bewertung bezieht sich auf die Eignung der diversen Ansätze, die gesamthafte Umweltbelastung des Konsums und der 
Produktion einer Volkswirtschaft und deren Verursacher abzubilden, nicht jedoch auf die Eignung für andere Fragestellungen. 
 
 Ansätze zur Bestimmung  

von Umweltwirkungen 
Ansätze zur Bestimmung  
ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Auswirkungen 

Qualitätsanforderungen an Umweltberichterstattungen 
(über Volkswirtschaften, Unternehmen und Produkte)  
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1. Relevanz für Entscheidungen, die durch die 
Information beeinflusst werden sollen (Bewertung bezieht 
sich hier auf Entscheidungen zur Reduktion der Gesamt-
umweltbelastung). 

+ +/- +/– – – – – – +/– – + 

2. Fokus auf Gesamtbild: Vermittlung eines den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes. 
Berücksichtigt werden daher alle relevanten Umwelt-
wirkungen, entlang des gesamten Lebensweges und 
wenn möglich am Ort ihres Auftretens. 

+ – +/– – +/– +/– +/– – +/– – +/– 

3. Verlässlichkeit  
• Glaubwürdigkeit (z. B. Verifizierung seitens Dritter) 
• Wissenschaftlichkeit  

+ + +/– + +/– +/– +/– – +/– – +/– 

4. Transparenz  
• Nachvollziehbarkeit  
• Überprüfbarkeit  

+ + + + + – + +/– +/– + +/– 

5. Verständlichkeit  + + + + + +/– + +/– + + +/– 
6. Kohärenz und Vergleichbarkeit 

• Kohärenz (Konsistenz) 
• Stetigkeit  
• Skalierbarkeit 
• Standardisierbarkeit, Erweiterbarkeit und 

Anschlussfähigkeit 

+/– +/– + – +/– +/– +/– – +/– – +/– 

7. Verfügbarkeit der Informationen  + + +/– +/– +/– – + + +/– – + 
8. Aktualität +/– + + + +/– + + +/– – +/– +/– 
Quelle: Infras und Ecologic 

 

  
2  Eine detailliertere Diskussion der methodischen Ansätze findet sich in Anhang C. 
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Der Vergleich zeigt, inwieweit die Ansätze geeignet sind, Entscheidungen zur Reduk-
tion der Gesamtumweltbelastung zu fundieren. Er verdeutlicht, dass der EE-IOA& 
LCA-Ansatz bezüglich der wesentlichen Qualitätsanforderungen «Relevanz für Ent-
scheidungen, die durch die Information beeinflusst werden sollen» und «Gesamtbild im 
Fokus» von allen analysierten Ansätzen am besten geeignet ist. Ansätze, die im Ver-
gleich ungünstig abschneiden, können unter Umständen für andere Fragestellungen 
(z. B. Verbesserung des ökologisch-sozial-wirtschaftlichen Gleichgewichts) durchaus 
geeignet sein. Dies gilt aus unserer Sicht etwa für den GPI, den NWI oder den ANS 
und allenfalls auch für den hier nicht untersuchten Happy Planet Index (HPI). 

Wir sehen folgende Ansätze für die Bestimmung der Gesamtumweltbelastung im 
Vordergrund: 

> Ecological Footprint: Der EF eignet sich als relativ schlanker Indikator und vermit-
telt ein grobes Bild der Entwicklung der Umweltbelastung einer Volkswirtschaft für 
fast alle Länder. Er bewährt sich insbesondere auch als Kommunikationsinstrument 
und für einen ungefähren Vergleich der Umweltbelastungen verschiedener Länder. 
Er muss jedoch durch detailliertere Betrachtungen ergänzt werden, da er abgesehen 
von den CO2-Emissionen und dem Landverbrauch keine weiteren Umweltwirkun-
gen berücksichtigt. In der aktuellen Version werden der Nutzung von Elektrizität aus 
Kernkraft sowie dem Verbrauch nicht erneuerbarer Wasserreserven keine negativen 
Umweltwirkungen zugeordnet. Dies verzerrt die Bilanz.  
 

> EE-IOA&LCA-Ansatz: Dieser Ansatz verbindet ökonomische Daten mit Emissio-
nen und Ressourcenverbräuchen und gewichtet diese mit verschiedenen Bewer-
tungsmethoden. Für die Bewertung eignet sich beispielsweise die Methode der öko-
logischen Knappheit (Umweltbelastungspunkte). Der EE-IOA&LCA-Ansatz vermit-
telt damit ein umfassendes Bild der Umweltbelastung einer Volkswirtschaft aus der 
Konsum- und Produktionsperspektive. Da er auch Aussagen über die Umweltbelas-
tung verschiedener Konsumbereiche, Wirtschaftssektoren und Produktgruppen zu-
lässt, eignet er sich auch als Grundlage für das Monitoring sektoraler bzw. produkt-
gruppenspezifischer Aspekte der Ressourcen- und Umweltpolitik.  
 

5. Fazit  

Qualitätsanforderungen an Umweltinformationen für eine «True and Fair View» 

Umwelt-ökonomische Berichterstattungssysteme sollen gemäss einer «True and Fair 
View» ein verlässliches und verständliches Bild der tatsächlichen Umweltwirkungen 
von Volkswirtschaften, Unternehmen und Produkten vermitteln. Dabei werden insbe-
sondere alle relevanten Umweltaspekte entlang des gesamten Lebensweges von Pro-
dukten aufgezeigt und die Berechnungen und Bewertungen zu den Umweltwirkungen 
in transparenter Weise offengelegt. Die Entscheidungsgrundlagen für private und öf-
fentliche Entscheidungsträger können massgeblich verbessert werden, wenn die Bestre-
bungen für solche qualitativ hochwertigen und miteinander vergleichbaren Umweltbe-
richterstattungen vorangetrieben werden.  

Geeignete Ansätze zur 
Bestimmung der Gesamt-
umweltbelastung  

Qualitätsanforderungen sollen 
Entscheidungsgrundlagen 
verbessern  
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Die acht Qualitätsanforderungen an Umweltinformationen stellen eine Synthese der 
wichtigsten Qualitätsanforderungen an statistische und umwelt-ökonomische Bericht-
erstattungen dar. Sie sind kompatibel mit den Regelungen zu Umweltinformationen in 
der EU und den ISO-Normen der Reihe 14000. Es gibt schon heute Richtlinien und 
Initiativen der EU, die sehr ähnliche Qualitätsanforderungen an Umweltinformationen 
zu Konsum und Produktion erheben. So zeigt beispielsweise der Auszug «Irreführende 
Umweltaussagen» aus dem Leitfaden zur Umsetzung der Richtlinie 2005/29/EG über 
unlautere Geschäftspraktiken auf, welche Umweltaussagen zu Waren und Dienstleis-
tungen irreführend sind und welche nicht. Die Guiding Principles des European Food 
Sustainable Consumption and Production Round Table entsprechen den Qualitätsan-
forderungen aus dieser Studie ebenfalls sehr gut.  
 

Einheitliche Qualitätsanforderungen implementieren 

Die «True and Fair View»-Qualitätsanforderungen sollten auf nationaler und interna-
tionaler Ebene zum Standard für gute Informationen zu Umweltwirkungen werden. 
Dazu könnten die Behörden/Ämter und Verwaltungen sowie weitere öffentliche und 
private Akteure die in dieser Studie vorgeschlagenen Massnahmen ergreifen. Im Vor-
dergrund stehen folgende Stossrichtungen:  

> Befähigung der Akteure 
> Selbstbindung / Beispiel geben 
> Hinwirken auf Selbstbindung der Akteure 
> Verankerung in formellen freiwilligen Regelsystemen 
> Verbreitung auf internationaler Ebene 
> Vorschriften, Kontrollen, Sanktionen  

 

Qualitativ hochwertige Ansätze zur Bestimmung der Umweltbelastung von Konsum und Produktion 
anwenden  

Das alleinige Abstützen auf den in verschiedener Hinsicht beschränkten Indikator BIP 
als Einzelindikator für die Beurteilung der Wohlfahrt ist angesichts der Herausforde-
rungen im Bereich Nachhaltigkeit nicht mehr zeitgemäss. Die Staaten sollten hier noch 
vermehrt eine Schlüsselrolle übernehmen und den Standard der Umweltberichterstat-
tung weiter entwickeln und sich selber in der Berichterstattung auf Ebene Volkswirt-
schaft und Branchen engagieren. Dabei ist es – angesichts der Vielzahl verfügbarer 
Ansätze und Methoden – zunächst wichtig, dass sich die Staaten so rasch wie möglich 
auf ein zweckmässiges Set an Ansätzen einigen, welches problemorientiert zur An-
wendung kommen kann. Methodische Weiterentwicklungen stehen aus der Sicht der 
Autoren dagegen zunächst weniger im Zentrum, da bereits mehrere tragfähige Ansätze 
zur Verfügung stehen. 

Weiter scheint eine regelmässige Berichterstattung auf verschiedenen Ebenen sinnvoll. 
Denkbar ist zum Beispiel, dass die Berichterstattung auf der Ebene eines relativ einfach 
fortzuführenden Einzelindikators jährlich oder zweijährlich und dass eine aufwändi-
gere (und aussagekräftigere) Analyse z. B. gemäss dem Konzept des EE-IOA&LCA-

Synthese der wichtigsten 

Qualitätsanforderungen  

Umsetzung der 

Qualitätsanforderungen fördern  

Dem BIP geeignete 

Umweltindikatoren zur Seite 

stellen 

Einfache Indikatoren jährlich, 

umfassende Indikatoren in 

grösseren Abständen erheben  
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Ansatzes im Dreijahresrhythmus erfolgt. Damit könnte mittelfristig vermieden werden, 
dass durch eine alleinige Konzentration auf den einfachen Indikator wichtige Umwelt-
aspekte vernachlässigt werden. Aufdatierungen auf der Ebene der Grundlagendaten 
(z. B. LCA-Daten) können laufend bzw. nach Bedarf erfolgen. Da die diversen Bewer-
tungsmethoden (UBP 2006, Eco-indicator 99, ReCiPe 2008, Impact 2002+) ihre spezi-
fischen Stärken und Schwächen haben, halten wir es für sinnvoll, wenn die Umwelt-
wirkungen weiterhin auf Basis verschiedener Bewertungsmethoden ermittelt werden, 
um ein möglichst unverfälschtes Gesamtbild der Umweltbelastungen zu erhalten.  

Für alle Staaten, die einen wesentlichen Teil ihrer Güter und Dienstleistungen impor-
tieren, braucht es eine Berechnung der Umweltbelastungen, die durch Importe im 
Ausland verursacht werden. Die Kombination von Input-Output Analyse, Aussenhan-
delsstatistik und Ökobilanzen (EE-IOA&LCA) scheint im Lichte der Qualitätsanforde-
rungen für eine «True and Fair View» und im Vergleich mit anderen existierenden 
Ansätzen dafür sehr geeignet.  

Umweltbelastungen durch 

Importe müssen berücksichtigt 

werden  
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> Einleitung 
KonsumentInnen und EntscheidungsträgerInnen werden von allen Seiten mit Informa-
tionen zu umwelt- und klimafreundlichem Konsum eingedeckt. Nicht alle Informatio-
nen vermitteln ein verlässliches Bild. Bei all den Informationen dürfen der Überblick 
und das Gesamtbild nicht verloren gehen. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) unter-
nimmt zurzeit eine Reihe von Anstrengungen, die Transparenz ökologischer Auswir-
kungen der Produktion und des Konsums zu verbessern. Das Ziel ist eine möglichst 
optimale Fundierung umwelt- und ressourcenpolitischer Entscheidungen. Zu diesem 
Zweck werden im vorliegenden Bericht Anforderungen an die Qualität von Informatio-
nen zu Umweltwirkungen erarbeitet. Für die Bestimmung prioritärer Handlungsfelder 
braucht es beispielsweise einen Vergleich von Umweltbelastungen verschiedener Kon-
sumbereiche und Akteure. Dabei müssen alle relevanten Umweltbelastungen durch 
Akteure auf unterschiedlichen Ebenen berücksichtigt werden: auf der Ebene von 
Volkswirtschaften, Wirtschaftssektoren, Unternehmen, Produktgruppen und auf inter-
nationaler Ebene. Für das Monitoring braucht es längerfristig zur Unterstützung um-
welt-ökonomischer Fragestellungen auch eine Messung über die Zeit (Performance-
Messung). 

Bestehende umwelt-ökonomische Berichterstattungen seitens der öffentlichen Hand, 
Forschungsinstituten, der Wirtschaft oder anderer Organisationen sind allerdings quali-
tativ unterschiedlich und häufig nicht miteinander vergleichbar. Viele Umweltbericht-
erstattungssysteme stellen keine expliziten Qualitätsanforderungen an ihre Anwender. 
Wenn Anforderungen existieren, sind diese oft unzureichend. Daraus wird deutlich, 
dass es in der umwelt-ökonomischen Berichterstattung keine einheitlichen Anforde-
rungen gibt, die eine ausreichende Qualität und eine Vergleichbarkeit der Berichterstat-
tungen sicherstellen würden. 

Um diese Situation zu verbessern, wäre es wünschenswert, wenn sich umwelt-öko-
nomische Berichterstattungssysteme an einheitlichen Qualitätsanforderungen orientie-
ren würden. Aus diesem Grund erarbeitet der vorliegende Bericht in Kapitel 1 formelle 
Anforderungen an ökologisch-ökonomische Berichterstattungen. Als Basis hierfür eig-
net sich insbesondere das Konzept einer «True and Fair View» aus der Finanzbericht-
erstattung (vgl. Abschnitt 1.1) sowie Anforderungen, wie sie an statistische Arbeiten 
und seitens verschiedener Umweltberichterstattungssysteme formuliert werden (vgl. 
Abschnitte 1.2–1.4). Aus diesen Grundlagen leitet Kapitel 2 schliesslich Qualitätsan-
forderungen für eine «True and Fair View» einer umwelt-ökonomischen Berichterstat-
tung, d. h. an eine Berichterstattung, die ein zuverlässiges und den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild wiedergibt, ab. Kapitel 3 diskutiert abschliessend ver-
schiedene Möglichkeiten, wie eine möglichst breite Anwendung dieser Anforderungen 
in der Berichterstattungspraxis erreicht werden kann. 

Anhand der in den Kapiteln 1 und 2 hergeleiteten Qualitätsanforderungen werden in 
Kapitel 4 verschiedene Ansätze zur Berichterstattung über die Umweltbelastung von 
Konsum und Produktion der Schweiz (z. B. Komposit-Indikatoren) diskutiert und 
anhand ihrer Vor- und Nachteile charakterisiert. Der Vergleich mündet in Empfehlun-
gen bezüglich der Eignung der verschiedenen Ansätze und in potenzielle Verbesserun-
gen (Kapitel 5).
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1   > Herleitung der Anforderungen basierend 
auf bestehenden Qualitätsanforderungen 

 

   

  Viele Umweltberichterstattungssysteme stellen keine expliziten Qualitätsanforderungen an ihre Anwender.  
Wenn Anforderungen existieren, sind diese oft unzureichend. Daraus wird deutlich, dass es in der umwelt-
ökonomischen Berichterstattung keine einheitlichen Anforderungen gibt, die eine ausreichende Qualität und 
eine Vergleichbarkeit der Berichterstattungen sicherstellen würden.  
Diese Lücke versucht das vorliegende Kapitel zu schliessen, indem es formelle Anforderungen an umwelt-
ökonomische Berichterstattungen herleitet. Als Basis hierfür eignet sich insbesondere das Konzept einer 
«True and Fair View» aus der Finanzberichterstattung (vgl. Abschnitt 1.1) sowie Anforderungen, wie sie an 
statistische Arbeiten (Abschnitt 1.2) und wie sie seitens des Bundesamtes für Umwelt (Abschnitt 1.3) und 
verschiedener umwelt-ökonomischer Berichterstattungssysteme (Abschnitt 1.4 ) formuliert werden.  

  

1.1 Anforderungen für eine «True and Fair View» in der Finanzberichterstattung  

Der vorliegende Abschnitt 1.1 erläutert und diskutiert die Generalnorm einer «True and 
Fair View» in der Finanzberichterstattung. Ebenso benennt er die Qualitätsziele, wel-
che das IASB-Framework aus dieser Generalnorm ableitet. Sowohl die Generalnorm 
als auch die Ziele bilden eine wesentliche Basis für die Formulierung von Anforderun-
gen an eine «True and Fair View» in der umwelt-ökonomischen Berichterstattung, wie 
sie in Kapitel 2 beschrieben werden. 

1.1.1 «True and Fair View» – die Generalnorm der Finanzberichterstattung  

Das Konzept der «True and Fair View» stammt aus der finanziellen Rechnungslegung. 
Es stellt an Finanzberichterstattungen die Anforderung, ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild zu vermitteln. Der britische Gesetzgeber hat die Erfordernis 
einer solchen «True and Fair View» für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage bereits 1948 festgeschrieben. Sie wurde später in EU-Richtlinien und in die 
schweizerischen Fachempfehlungen der Rechnungslegung (FER) (1994) aufgenom-
men. Die «True and Fair View» gilt auch als «unbestimmter Rechtsbegriff des Bilanz-
rechts». In der Anwendung in der Praxis werden den Berichterstattungen oft eine «True 
and Fair View» bestätigt, obwohl Verstösse gegen sie vorliegen.3

Den Anforderungen an Finanzberichterstattungen liegen z. T. unterschiedliche Konzep-
te zugrunde. Aus diesem Grund wird im Folgenden zunächst eine allgemeingültige De-
finition für eine «True and Fair View» hergeleitet (Abschnitt 1.1.2) und der Bezug zum 

 

  
3  Vgl. Cotting/Boemle 2000. 
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in der Praxis ebenfalls verbreiteten Konzept der «Fair Presentation» aufgezeigt (Ab-
schnitt 1.1.3). Anschliessend werden die Qualitätsanforderungen erläutert, wie sie das 
Rahmenwerk (Framework) des International Accounting Standards Board (IASB) be-
nennt. Dabei wird deutlich, dass das Konzept der «True and Fair View» zusammen mit 
den Qualitätsanforderungen des IASB eine gute erste Grundlage bilden, Qualitätsanfor-
derungen an eine umwelt-ökonomische Berichterstattung herzuleiten (Abschnitt 1.1.4). 

1.1.2 Definition einer «True and Fair View» 

Um eine Definition einer «True and Fair View» herzuleiten, ist es zunächst sinnvoll, 
sich die wörtliche Übersetzung zu vergegenwärtigen. «True» bedeutet frei von Betrug, 
ehrlich und aufrichtig. Bezogen auf eine Aussage bedeutet «true», in Übereinstimmung 
mit der Wirklichkeit eine Sache so wiederzugeben, wie sie ist.4 «Fair» bedeutet ange-
messen, frei von Einseitigkeit, Betrug oder Ungerechtigkeit. «View» steht für «Bild» 
und «Eindruck» und betont damit die Übermittlung von Informationen durch einen 
Ersteller an einen Empfänger. «True and fair» ist zudem als Begriffspaar zu interpretie-
ren, um zu verhindern, dass eine «true view» vermittelt wird, die unfair ist, oder eine 
«fair view», die jedoch nicht «true» ist.5 Damit wird deutlich, dass es der Zweck einer 
«True and Fair View» finanzieller Abschlüsse ist, die Informationsbedürfnisse externer 
Risikokapitalgeber zu befriedigen und auf diese Weise rationale Entscheidungen und 
eine effiziente Ressourcenallokation zu ermöglichen.6

«True and Fair View ist eine Generalnorm, die sicherstellen soll, dass jegliche Infor-
mation im finanziellen Abschluss über die Lage der Unternehmung  

 Hieraus leiten Cotting/Boemle 
(2000, S. 790) die folgende Definition ab: 

> den Tatsachen oder vernünftigen Schätzungen entspricht und damit frei von der 
Absicht bewussten Vorurteils, von Entstellungen, Täuschungen, Manipulationen 
oder Unterdrückung wesentlicher Tatsachen ist; 

> sowie den Bedürfnissen der externen Risikokapitalgeber nach brauchbaren, zuver-
lässigen, vergleichbaren und verständlichen Informationen gerecht wird und da-
durch Transparenz und Vertrauen schafft.» 

Zentral ist dabei der Begriff der Generalnorm, denn die «True and Fair View» sieht 
vor, dass sie in seltenen Fällen Einzelregeln der Rechungslegung brechen kann. Mit 
anderen Worten: Der Blick auf das Gesamtbild hat Vorrang gegenüber der Einhaltung 
einzelner Regeln, die Substanz ist wichtiger als die Form bzw. die legale Realität.7

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Befolgung von Richtlinien und Regeln an Bedeu-
tung verlieren würde. Nur dann, wenn die Befolgung einer Regel dazu führt, dass das 
Gesamtbild einer Berichterstattung nicht mehr ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild vermittelt, kann davon abgewichen werden. Allerdings ist es dann 
zwingend erforderlich, die Abweichung offenzulegen und zu begründen und ggf. 
vergleichbare Informationen im Anhang des Berichts wiederzugeben.

 

8

  
4  Vgl. Oxford English Dictionary 1933, S. 417 f. 

 

5  Vgl. Cotting 2000, S. 11ff. 
6  Vgl. Zur Herleitung der relevanten Adressaten eines finanziellen Abschlusses Cotting 2000. Zu den Anforderungen an die externe 

Rechnungslegung vgl. ebenso Küting, 2000, S. 154ff. 
7  Vgl. Cotting/Boemle 2000, S. 790. 
8  Vgl. Cotting/Boemle 2000, S. 791. 
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1.1.3 Der Bezug zum Konzept einer «Fair Presentation» 

Der vorliegende Abschnitt setzt das Konzept der «True and Fair View» in Bezug zum 
ebenfalls verbreiteten Konzept der «Fair Presentation». Im darauf folgenden Abschnitt 
1.1.4 zeigen wir auf, warum das Konzept der «True and Fair View» geeigneter ist. 

Das Konzept einer «True and Fair View» wird in der englischen und amerikanischen 
Praxis mit dem einer «Fair Presentation» gleichgesetzt. «Fair Presentation» steht für 
das Prinzip einer getreuen Darstellung und nimmt damit Abschied von einem bis dato 
oft praktizierten übertriebenen Vorsichtsprinzip, dessen Anwendung zu Darstellungen 
führte, welche Unternehmenssituationen nicht mehr adäquat bzw. «getreu» widerspie-
gelten. Dem entsprechend dürfen im Sinne einer «gläsernen Bilanz» insbesondere 
keine stillen Reserven mehr gebildet werden.9

Das Prinzip der «Fair Presentation» ist letztlich weiter verbreitet als das der «True and 
Fair View». So formuliert der IASB in seinem Rahmenwerk im Titel des § 46 das 
Konzept der «True and fair view/fair presentation» (§ 46). Im International Accounting 
Standard (IAS) 1 (1997) ist jedoch nur von den Anforderungen der «Fair Presentation» 
die Rede (§§15–20). Auch der schweizerische Vorentwurf für das Bundesgesetz über 
die Rechnungslegung und Revision (RRG) verzichtet auf die bisher übliche Überset-
zung von «True and Fair View» und führt das Prinzip der getreuen Darstellung («Fair 
Presentation») ein.

 

10

Beide Konzepte – die «True and Fair View» und die «Fair Presentation» – stellen zwar 
denselben Anspruch, nämlich relevante Informationen transparent und zeitgerecht zu 
übermitteln. Je nachdem, wie das Konzept der «Fair Presentation» interpretiert wird, 
weicht es jedoch von dem der «True and Fair View» ab. Die Auslegung der «Fair 
Presentation» seitens des IASB ist mit dem Inhalt einer «True and Fair View» kon-
gruent (§§ 15–20 des Rahmenwerkes). Gemäss dem IASB liegt eine «Fair Presentati-
on» dann vor, wenn 

 

> die Regeln des IASB und des Standing Interpretations Committee (SIC) eingehalten 
werden, 

> die Unternehmensleitung im Fall fehlender Regeln weitere Regeln entwickelt, so 
dass für die Adressaten brauchbare und zuverlässige Informationen wiedergegeben 
werden, 

> Informationen und Bilanzierungsgrundsätze so transparent dargelegt sind, dass die 
vermittelten Informationen brauchbar, zuverlässig, vergleichbar und verständlich 
sind, und wenn 

> die für das Verständnis und das Gesamtbild nötigen zusätzlichen Informationen, die 
über die Anforderungen der IAS hinausgehen, im Anhang angegeben sind (IAS 1 § 
15).11

Regelabweichungen sind gemäss dem IASB-Rahmenwerk in extrem seltenen Fällen 
möglich, wenn die Befolgung zu irreführenden Informationen führen würde (IAS 1 § 

 

  
9  Vgl. Spori 2000, S. 1–4. 
10  Vgl. Cotting/Boemle 2000, S. 789f. 
11  Vgl. Cotting/Boemle 2000, S. 790f. 
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16). Eine solche Abweichung muss von der Unternehmensleitung begründet werden, 
und die Adressaten der Rechnungslegung sind ausreichend zu informieren, damit diese 
sich eine eigene Meinung bilden können.12

Anders als durch das IASB (Interpretation der «Fair Presentation» im Sinne einer 
«True and Fair View») wird in Deutschland, Frankreich und der Schweiz und auch von 
den US-GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles) das Konzept 
der «Fair Presentation» nicht ganz im Sinne einer «True and Fair View» ausgelegt.

 

13 
Dort wird gefordert, Bilanzierungsregeln grundsätzlich einzuhalten, selbst wenn da-
durch die tatsächlichen Verhältnisse nicht mehr getreu dargestellt sind.14

1.1.4 Das IASB-Framework als Grundlage für Umweltberichterstattungen 

 

Kapitel 2 zielt darauf ab, Qualitätsanforderungen an umwelt-ökonomische Berichter-
stattungen aufzustellen. Die Zusammenhänge, die dabei wiederzugeben sind, sind 
jedoch äusserst vielschichtig und komplex. Daher wird es nie möglich sein, vollständi-
ge Regelwerke aufzustellen, die alle Gegebenheiten und Eventualitäten sinnvoll im 
Voraus regeln würden. Damit erscheint das Konzept einer «True and Fair View» als 
eine sinnvolle Grundlage für die hergeleiteten Qualitätsanforderungen. Nicht sinnvoll 
hingegen erscheint es, das Konzept einer «Fair Presentation» in der Form zugrunde zu 
legen, wie es in Deutschland, Frankreich und der Schweiz und im US-GAAP ange-
wendet wird. 

In diesem Sinne sollte auch bei umwelt-ökonomischen Berichterstattungen das Ge-
samtbild wichtiger sein als das Einhalten einzelner Regeln oder Formvorschriften. D. h. 
Berichterstatter 

> vervollständigen wenn nötig Regeln oder stellen zusätzliche Informationen dar, 
sofern sie für das Gesamtbild wichtig sind, und 

> weichen in Ausnahmefällen von bestehenden Regeln ab, sofern bei einer Regelbe-
folgung das Gesamtbild nicht mehr den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen 
würde. 

Dabei ist es jedoch zwingend erforderlich, Regelabweichungen verständlich und 
transparent darzustellen und gut zu begründen.  

Das IASB listet verschiedene Qualitätsziele auf, deren Befolgung im Wesentlichen zu 
einer «True and Fair View» der Berichterstattung führen. Sie bilden eine gute Grundla-
ge für die Qualitätsanforderungen an Umweltinformationen in den Abschnitten 2.3 und 
2.4. Sie umfassen im Einzelnen die folgenden Anforderungen:15

> Verständlichkeit 

 

> Relevanz 

  
12  Vgl. Cotting/Boemle 2000, S. 791. 
13  Vgl. Begleitbericht zum VE RRG, Ziffer 1.3.4. 
14  Vgl. Cotting/Boemle 2000, S. 792. 
15  Vgl. IASB 2009. 
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> Wesentlichkeit 
> Verlässlichkeit 
> Glaubwürdige Darstellung 
> Wirtschaftliche Betrachtungsweise (die Substanz hat Vorrang gegenüber der Form) 
> Neutralität 
> Vorsicht 
> Vollständigkeit 
> Vergleichbarkeit 
> Beschränkungen für relevante und verlässliche Informationen 
> Aktualität 
> Abwägung von Nutzen und Kosten 
> Abwägung der qualitativen Anforderungen im Sinne der gewünschten Zielsetzung 

1.2 Qualitätsanforderungen an statistische Aktivitäten  

Auch die allgemeingültigen Prinzipien statistischer Aktivitäten bilden eine wichtige 
Grundlage für die Anforderungen an umwelt-ökonomische Berichterstattungen. Inter-
national aufeinander abgestimmte statistische Aktivitäten werden immer bedeutsamer – 
Entscheidungen von internationaler Tragweite werden in einer globalisierten Welt 
seitens der Politik, der Wirtschaft und der Gesellschaft insgesamt tagtäglich gefällt. In 
diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass statistische Aktivitäten weltweit einheitli-
chen Qualitätsanforderungen genügen, damit relevante und qualitativ hochwertige 
Informationen möglichst vollständig erfasst werden und konsistent, d. h. miteinander 
vergleichbar, sind. 

Ende der 1980er Jahre, als viele Länder Zentraleuropas von Planwirtschaften zu 
marktwirtschaftlichen Demokratien transformierten und sich wenige Jahre später die 
Sowjetunion auflöste, wurde deutlich, dass die nationalen Statistiksysteme dieser 
Länder fundamental reformiert werden mussten. In diesem Zusammenhang wurden die 
Rolle der offiziellen Statistik und Kriterien für gute offizielle Statistiksysteme neu 
definiert. Aus diesem Grund, und auch um nationalen Statistikämtern dabei zu helfen, 
ihre Positionen zu behaupten, wurden die grundlegenden Prinzipien offizieller Statisti-
ken (Fundamental Principles of Official Statistics) entwickelt (s.u.).16

Die Europäische Kommission verabschiedete diese Prinzipien, und auch Statistiker in 
Ländern ausserhalb der EU erkannten ihre Wichtigkeit. Auf diese Weise kam eine 
internationale Diskussion zustande, die im April 1994 in der Verabschiedung der u.g. 
«Fundamental Principles» seitens der United Nations Statistical Commission (UNSC), 
der höchsten statistischen Autorität weltweit, mündete.

 

17 Diese Anforderungen an 
statistische Aktivitäten dienen heute als Grundlage für die Ausarbeitungen offizieller 
Statistiken weltweit. Ihre Einhaltung seitens statistischer Ämter wird durch die UNSD 
überprüft.18

  
16  Vgl. UNSD 2009b. 

 

17  Vgl. UNSD 2009b. 
18  Zu den Auswertungen, inwieweit welche statistischen Ämter den Qualitätsanforderungen genügen, siehe UNSD 2009a. 
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Fundamental Principles of Official Statistics 

Principle 1 – Relevance, impartiality and equal access: Official statistics provide an 
indispensable element in the information system of a democratic society, serving the gov-
ernment, the economy and the public with data about the economic, demographic, social 
and environmental situation. To this end, official statistics that meet the test of practical 
utility are to be compiled and made available on an impartial basis by official statistical 
agencies to honour citizens’ entitlement to public information.  

Principle 2 – Professionalism: To retain trust in official statistics, the statistical agencies 
need to decide according to strictly professional considerations, including scientific princi-
ples and professional ethics, on the methods and procedures for the collection, processing, 
storage and presentation of statistical data. 

Principle 3 – Accountability: To facilitate a correct interpretation of the data, the statisti-
cal agencies are to present information according to scientific standards on the sources, 
methods and procedures of the statistics. 

Principle 4 – Prevention of misuse: The statistical agencies are entitled to comment on 
erroneous interpretation and misuse of statistics. 

Principle 5 – Cost-effectiveness: Data for statistical purposes may be drawn from all types 
of sources, be they statistical surveys or administrative records. Statistical agencies are to 
choose the source with regard to quality, timeliness, costs and the burden on respondents. 

Principle 6 – Confidentiality: Individual data collected by statistical agencies for statistical 
compilation, whether they refer to natural or legal persons, are to be strictly confidential 
and used exclusively for statistical purposes. 

Principle 7 – Legislation: The laws, regulations and measures under which the statistical 
systems operate are to be made public. 

Principle 8 – National Co-ordination: Coordination among statistical agencies within 
countries is essential to achieve consistency and efficiency in the statistical system. 

Principle 9 – International Co-ordination: The use by statistical agencies in each country 
of international concepts, classifications and methods promotes the consistency and effi-
ciency of statistical systems at all official levels. 

Principle 10 – International statistical co-operation: Bilateral and multilateral co-opera-
tion in statistics contributes to the improvement of systems of official statistics in all coun-
tries.19

  
19  Quelle: UNSD 2009b 
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Das statistische Amt der EU (Eurostat) hat einen Verhaltenskodex mit 15 ethischen 
Grundsätzen entwickelt. Der Kodex listet folgende institutionellen Anforderungen 
auf:20

(1) fachliche Unabhängigkeit 

  

(2) klarer öffentlicher Auftrag zur Datenerhebung 
(3) Zurverfügungstellung angemessener Ressourcen  
(4) Verpflichtung zur Qualität 
(5) statistische Geheimhaltung 
(6) Unparteilichkeit und Objektivität  
 
Bezüglich der statistischen Prozesse schreibt der Kodex die folgenden Anforderungen 
vor:  

(7) solide Methodik 
(8) geeignete statistische Verfahren 
(9) Vermeidung einer übermässigen Belastung der Auskunftgebenden 
(10) Wirtschaftlichkeit 
(11) Relevanz 
(12) Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
(13) Aktualität und Pünktlichkeit 
(14) Kohärenz und Vergleichbarkeit 
(15) Zugänglichkeit und Klarheit 
 
Das Bundesamt für Statistik (BFS) orientiert sich ebenfalls an diesem Verhaltensko-
dex.  

Auch die OECD hat in ihrem «Quality Framework and Guidelines for OECD Statisti-
cal Activities» allgemeine Qualitätsrichtlinien für statistische Aktivitäten der OECD 
definiert, aufbauend auf den Qualitätsanforderungen, wie sie der Internationale Wäh-
rungsfonds (IMF), Eurostat, Statistics Canada und andere nationale Statistikämter 
identifiziert hatten.21 Dort nennt die OECD die zentralen Qualitätsdimensionen der 
Relevanz, Fehlerfreiheit, Glaubwürdigkeit, Aktualität, Verfügbarkeit, Interpretierbar-
keit, Kohärenz und Kosteneffizienz.22

Die Schweiz hat die Prinzipien für statistische Aktivitäten übernommen und auf die 
Schweiz übertragen. Das Ergebnis ist in der «Charta der Öffentlichen Statistik der 
Schweiz»

 Diese Qualitätsanforderungen überträgt sie auch 
auf die Entwicklung und Anwendung von Umwelt-Indikatoren (vgl. Abschnitt 1.4.2). 

23

Tab. 4
 festgeschrieben, welche die folgenden Grundprinzipien vorsieht (vgl. 

). Wie bereits erläutert, gelten für das Bundesamt für Statistik zusätzlich die 
strengeren Regelungen des Verhaltenskodexes von Eurostat. 

  
20  Vgl. Eurostat 2005. 
21  Siehe OECD 2003, S. 7–10. 
22  Vgl. OECD 2003, S. 7. 
23  Siehe BFS und KORSTAT 2007. 
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Tab. 4 > Grundprinzipien der «Charta der Öffentlichen Statistik der Schweiz» 
 

Öffentliche Information 

1. Informationsauftrag Die öffentliche Statistik erfüllt die Bedürfnisse nach statistischen Informationen von allgemeinem Interesse sowie jene, welche 
sich aus der Erfüllung staatlicher Aufgaben ergeben. 

2. Öffentlichkeit Die statistischen Informationen sind frei verfügbar. 
3. Transparenz Die statistischen Informationen werden dokumentiert, damit sie leichter verstanden und korrekt verwendet werden. 
4. Nachhaltigkeit Die statistischen Informationen werden in möglichst detaillierter Form aufbewahrt, um die Verwendung durch zukünftige 

Generationen sicherzustellen. Sie tragen damit zum kollektiven Gedächtnis des Landes bei. 

Unabhängigkeit 

5. Fachliche Unabhängigkeit Die öffentliche Statistik ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben fachlich unabhängig, insbesondere gegenüber politischen Instanzen 
und Interessengruppen. 

6. Unparteilichkeit Alle statistischen Informationen werden unparteiisch erarbeitet, dargestellt und kommentiert, ohne Vorschläge oder Empfehlun-
gen über politische Ziele und Massnahmen. 

7. Verantwortlichkeit Die Statistikerinnen und Statistiker sind verpflichtet, sich jeglicher Art der Erhebung, Verarbeitung, Analyse und Darstellung von 
Daten zu widersetzen, die zu Falschinterpretationen führen könnte. 

8. Gegendarstellung Die Organe der öffentlichen Statistik sind berechtigt, verzerrende Darstellungen oder missbräuchliche Verwendungen ihrer 
statistischen Ergebnisse zu kommentieren. 

Veröffentlichung 

9. Zugänglichkeit Die statistischen Informationen werden den verschiedenen Benützerkreisen in den jeweils geeigneten Formen zur Verfügung 
gestellt. 

10. Gleichzeitigkeit Bei der Verbreitung von statistischen Informationen werden keine Benützer zeitlich privilegiert. Bestimmten Behörden kann eine 
Vorabinformation unter Embargo eingeräumt werden, damit sie sich auf eventuelle Anfragen vorbereiten können. 

11. Aktualität Die Organe der öffentlichen Statistik sorgen dafür, dass die Zeit zwischen der Referenzperiode und der Veröffentlichung 
statistischer Ergebnisse möglichst kurz gehalten wird. 

12. Richtigstellung Die Organe der öffentlichen Statistik stellen Ergebnisse richtig, die wesentliche Fehler aufweisen, oder verzichten zumindest auf 
deren weitere Publikation. 

Qualität 

13. Glaubwürdigkeit Die Ansätze, Konzepte, Methoden und Verfahren rund um die Erhebung, Verarbeitung und Veröffentlichung statistischer 
Informationen werden auf Grund der massgebenden professionellen Standards, der wissenschaftlichen Methoden und der 
berufsethischen Prinzipien so festgelegt, dass die statistischen Ergebnisse die Beobachtungsgegenstände mit hinreichender 
Genauigkeit abbilden. 

14. Kohärenz Die Bereiche der öffentlichen Statistik müssen bezüglich ihres Informationsgehalts in sich und untereinander kompatibel sein. 
Dabei werden die national und international anerkannten Konzepte, Klassifikationen, Begriffe, Ansätze und Methoden berück-
sichtigt. 

15. Kontinuität Die Organe der öffentlichen Statistik sorgen für die Kontinuität und zeitliche Vergleichbarkeit der grundlegenden statistischen 
Informationen. 

Persönlichkeitsschutz 

16. Zweckbindung Für Statistikzwecke erhobene Angaben über natürliche oder juristische Personen dürfen nicht für Entscheide oder Massnahmen 
administrativer Art betreffend diese Personen verwendet werden. 

17. Statistikgeheimnis Die Organe der öffentlichen Statistik behandeln die Angaben über einzelne natürliche oder juristische Personen streng vertrau-
lich; sie verbreiten keine statistischen Informationen, durch die Rückschlüsse auf einzelne Personen gezogen werden können. 

18. Rechtsgrundlage Die Sammlung von Daten über natürliche oder juristische Personen hat auf einer rechtlichen Grundlage zu erfolgen. 
19. Verhältnismässigkeit Erhebungen werden nur durchgeführt, wenn keine genügenden Administrativdaten zur Verfügung stehen. Sie werden so 

konzipiert, dass die Belastung der Befragten möglichst gering ist. 
20. Information Die Befragten werden über Grundlagen und Ziel der Erhebungen sowie die getroffenen Datenschutzmassnahmen informiert. 
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1.3 Qualitätsanforderungen an Daten und Informationen zur Umweltbeobachtung  

Neben den Qualitätsanforderungen einer «True and Fair View» im Sinne des IASB- 
Rahmenwerkes orientiert sich das BAFU bei der Publikation von Indikatoren an den 
Qualitätsforderungen an Daten und Informationen zur Umweltbeobachtung, wie sie im 
Handbuch gelistet sind, welches das Informations- und Koordinationsorgan Umwelt-
beobachtung (IKUB) herausgibt. Diese umfassen die Hauptkategorien Relevanz, 
Transparenz, Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit, Unparteilichkeit, Sicherheit und Zu-
gänglichkeit, wie sie in der folgenden Tabelle genauer aufgelistet sind.24

Tab. 5 > Qualitätsanforderungen der IKUB an Daten und Informationen zur Umweltbeobachtung  

 

 
Relevanz • Relevant in Bezug auf die Umwelt 

• Öffentlichkeitsrelevant 
• Politikrelevant 
• Dringlichkeit und Rechtzeitigkeit 
• Kosten/Nutzen der Daten und Informationen  

Transparenz • Auf der Basis eines zielorientierten Konzeptes 
• Angemessen verständlich und nachvollziehbar 
• Qualitativ einwandfreie und angemessen dokumentierte Daten  

Zuverlässigkeit • Methodisch und wissenschaftlich fundiert 
• Zeitliche und räumliche Bedeutung 
• Kontrollierte und plausibilisierte Daten 
• Angemessener Informationsgehalt 
• Abdeckungsgrad und Repräsentativität des Zielraumes 

Vergleichbarkeit • (International) vergleichbar und kohärent 
• Periodisch und/oder homogen erfasste Daten 

Unparteilichkeit • Transparenz bezüglich der Interpretation 
Sicherheit • Datenschutz 

• Datensicherheit 
Zugänglichkeit • Mit wenig Aufwand verfügbar / leichter Zugang 
Quelle: Braun et al. 2004, S. 14–17. 

Die in den Abschnitten 1.2 und 1.3 geschilderten Qualitätsanforderungen werden, 
sofern sie nicht bereits in den Anforderungen des IASB (2009) genannt sind (vgl. 
Abschnitt 1.1.4), in den hier entwickelten Anforderungskatalog (vgl. Abschnitte 2.3 
und 2.4) mit eingearbeitet. 

  
24  Vgl. Braun et al. 2004, S. 13.  
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1.4 Qualitätsanforderungen umwelt-ökonomischer Berichterstattungsysteme  

Im Folgenden werden Qualitätsanforderungen ausgewählter umwelt-ökonomischer 
Berichterstattungssysteme dargestellt. Dabei ist es nicht das Ziel, sämtliche umwelt-
ökonomische Berichterstattungssysteme aufzulisten, sondern beispielhaft diejenigen zu 
nennen, die für diese Studie am relevantesten erscheinen. Viele Umweltberichterstat-
tungssysteme, wie z. B. das Nachhaltigkeits-Indikatoren-Set der UNCSD (UN Com-
mission for Sustainable Development) von 200625 oder das «European System for the 
Collection of Economic Information on the Environment (SERIEE)26

1.4.1 Standards der EN ISO 14000er-Reihe 

, formulieren 
hingegen keine expliziten Qualitätsanforderungen an ihre Anwender.  

Die ISO 14000er Reihe hat in ihre Rahmenwerke zur Umweltberichterstattung und zur 
Erstellung von Ökobilanzen bzw. LCAs (Life Cycle Assessments) Qualitätsstandards 
weitgehend implizit eingearbeitet, teilweise nennt sie diese jedoch auch explizit. So 
steht in der EN ISO 14004:1996 z. B. im Zusammenhang mit der Kommunikation von 
Umweltmanagementsystemen und der Berichterstattung, dass  

> wechselseitige Kommunikation mit den Adressaten angeregt werden sollte, 
> Informationen verständlich und ausreichend erklärt,  
> nachprüfbar und 
> konsistent sein sowie 
> Organisationen ein getreues Bild ihrer Leistungen präsentieren sollten.27

Die EN ISO 14040:2006 und insbesondere die EN ISO 14044:2006 nennen diverse 
Anforderungen an die Erstellung und die Präsentation von Ökobilanzen:

 

28

> Definition transparenter Abschneidekriterien; 

 

> Transparenz; 
> Ganzheitlichkeit; 
> Priorität des wissenschaftlichen Ansatzes: Entscheidungen basieren vorzugsweise 

auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, ansonsten auf anderen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen oder auf internationalen Übereinkommen. Wenn beides nicht 
möglich ist, dürfen Entscheidungen gegebenenfalls auf Werthaltungen basieren. 

> Festlegen von Anforderungen an die Datenqualität, insbesondere bezogen auf: 
> den zeitbezogenen Erfassungsbereich: Alter der Daten und das kleinste Zeitintervall, 

über das Daten gesammelt werden sollten; 
> den geographischen Erfassungsbereich: geographischer Bereich, aus dem Daten für 

Prozessmodule gesammelt werden sollten, um das Ziel der Studie zu erfüllen; 
> den technologischen Erfassungsbereich: spezifische Technologie oder Technologie-

mix; 

  
25  Siehe UNCSD 2007. 
26  Siehe European Commission 2002. 
27  Vgl. EN ISO 14004:1996, S. 18f. 
28  Vgl. EN ISO 14040:2006 und EN ISO 14044:2006, insbesondere S. 14ff. 
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> die Präzision: Mass für die Schwankungsbreite der Werte für alle angegebenen Da-
ten (z. B. Varianz); 

> die Vollständigkeit: prozentualer Anteil eines Flusses, der gemessen oder abge-
schätzt wird;  

> die Repräsentativität: qualitative Einschätzung für den Grad, in dem die Datenmen-
ge die wahre, interessierende Grundgesamtheit widerspiegelt (d. h. geographischer 
und zeitlicher Bezug sowie technologischer Erfassungsbereich);  

> die Konsistenz: qualitative Einschätzung dafür, ob die Methode der Studie auf die 
verschiedenen Komponenten der Analyse einheitlich angewendet wird;  

> die Datenquellen;  
> die Unsicherheit der Information, z. B. Daten, Modelle und Annahmen; 
> Dokumentation der Handhabung fehlender Daten; 
> Vergleichspräzision: qualitative Einschätzung für den Umfang, in dem ein unabhän-

giger Ersteller mit den Informationen über die Methode und die Datenwerte die in 
der Studie angegebenen Ergebnisse reproduzieren kann; 

> Durchführen von Fehlerabschätzungen; 
> Vollständigkeitsprüfungen; 
> Konsistenzprüfungen und 
> Sensitivitätsprüfungen. 

Verglichen mit den ISO-Normen der Reihe 14000 sind die Qualitätsanforderungen an 
Umweltinformationen aus dieser Studie der ISO Norm 14025 (Umweltdeklarationen) 
am ähnlichsten. Die Übereinstimmung mit den Normen 14021 und 14024 ist etwas 
kleiner. Die Unterschiede betreffen vor allem die Anforderung «Vergleichbarkeit». Die 
Anforderungen «Skalierbarkeit»29

1.4.2 OECD 

, «Kohärenz» und «Stetigkeit» sind in den ISO 
Normen nicht widergespiegelt. Der Lebensweg-Ansatz aus den ISO-Normen der Reihe 
14000 stellt einen wichtigen Baustein der Qualitätsanforderungen an Umweltinforma-
tionen dieser Studie dar.  

Die OECD hat zusammen mit ihren Mitgliedstaaten einen gemeinsamen Ansatz und 
Bezugsrahmen aufgestellt, um Umwelt-Indikatoren zu entwickeln, messen und zu 
nutzen. Die Indikatoren sollen für nationale, internationale und globale Entscheidungen 
verwendet werden können. Dem entsprechend sollen Indikatoren-Systeme zur Mes-
sung einer nachhaltigen Entwicklung 

> die ökonomische, ökologische und soziale Dimension einer nachhaltigen Entwick-
lung integrieren, 

> auf konzeptionell stichhaltigen Grundlagen basieren, 
> ausgewählte Indikatoren umfassen, mit denen Schlüsselinformationen zur Messung 

einer nachhaltigen Entwicklung erfasst werden können, sowie 

  
29  Dies ist letztlich dem Fokus dieser Normen geschuldet, der auf den Informationen über die ökologischen Auswirkungen von Produkten 

liegt. 
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> die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Indikatoren und zwischen Indikatoren 
und politischen Massenahmen verdeutlichen.30

Zusätzlich hat die OECD Richtlinien für die Nutzung, Messbarkeit, Datenqualität und 
Analyse der Indikatoren aufgestellt.
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> flexibel,  

 In diesem Sinne sollen ausgewählte Indikatoren 
der drei Nachhaltigkeitsdimensionen 

> transparent,  
> bedeutsam,  
> politikrelevant, 
> einfach zu interpretieren sein und 
> Entscheidungen in geeigneter Weise unterstützen.32

Um auf institutioneller Ebene zu erreichen, dass die Arbeiten und Berichte unterschied-
licher Informationen integriert werden können, betont die OECD die Wichtigkeit, 

 

> glaubwürdige Berichtsmechanismen zu haben, um fundierte politische Entscheidun-
gen zu ermöglichen und die Verantwortung für bestimmte Ergebnisse zurechnen zu 
können, 

> eine Kohärenz zwischen verschiedenen Regierungsdepartementen und Regierungs-
ebenen zu erreichen sowie 

> einen transparenten und umfassenden Ansatz zur Entscheidungsfindung aufzustel-
len, um konfligäre Interessen und Ansichten gegenüberzustellen und politische Ziel-
konflikte aufzudecken.33

1.4.3 Europäische Umweltagentur (EUA) 

 

Die Europäische Umweltagentur (EUA) hat ein Indikatoren-System entwickelt mit 
dem Ziel, den Fortschritt in Richtung einer nachhaltigen Produktion und nachhaltiger 
Konsummuster (SCP – Sustainable Consumption and Production) zu erfassen.34 Neben 
inhaltlichen Anforderungen an die Indikatoren, wie sie die EUA im Rahmen ihres 
DPSIR-Modells (Driving Force – Pressure – State – Impact – Response) entwickelt 
hat, sollen die Fragen für die Erfassung der Indikatoren35

> verständlich, d. h. einfach, klar und eindeutig sein, 

 

> direkt sein, so dass sie mit detaillierten Ja- oder Nein-Antworttypen beantwortet 
werden können, sowie 

> positiv formuliert werden, so dass eine positive Beantwortung in Richtung einer 
verbesserten SCP weist. 

  
30  Adelle/Pallemaerts 2009, S. 39f. 
31  Adelle/Pallemaerts 2009, S. 38f. 
32  OECD 2001. 
33  OECD 2001. Die o.g. Richtlinien werden bis dato jedoch nicht konsequent von der OECD angewandt. Sie wurden z. B. im Rahmen der 

Green Growth Strategy (measuring progress for the GGS, siehe OECD 2010b) in leicht abgeänderter Form zugrunde gelegt. Für die 
OECD-Initiative «Measuring the progress of societies» werden hingegen andere Kriterien angewandt, siehe hierzu OECD 2010a, S. 16f. 

34  Vgl. Europäische Umweltagentur/European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production 2010. 
35  Vgl. Europäische Umweltagentur/European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production 2010. 
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Die Auswahl an Indikatoren und die dafür entwickelten Fragen unterliegen den folgen-
den Anforderungen:36

> Sie sollen relevante Fragen stellen, und die Indikatoren sollten die aktuell besten 
verfügbaren Antworten auf diese Fragen sein; 

 

> verständlich sein; 
> die geographischen Verhältnisse widerspiegeln; 
> einfach zu interpretieren sein, d. h. klar aufzeigen, in welche Richtung sich der 

Indikator entwickeln sollte, um die Nachhaltigkeit zu verbessern; 
> für die meisten Länder der EU und kooperierenden Länder relevant sein, d. h. sich 

nicht auf Themen beschränken, die nur für wenige Mitgliedsstaaten relevant sind; 
> beobachtbar sein, d. h. auf Daten basieren, die für diese Staaten einfach verfügbar 

sind oder durch vernünftigen Aufwand (im Vergleich zum jeweiligen Nutzen) re-
gelmässig (im Politikzyklus, d. h. einmal pro Jahr erneuert mit einer maximalen 
Verzögerung von vier Jahren) beschafft werden können; 

> verlässlich und konsistent sein, d. h. die Methodologien für die Datensammlung und 
-analyse sollten soweit als möglich zwischen den Ländern, zumindest jedoch inner-
halb der Länder und dort von Jahr zu Jahr, konsistent sein; 

> repräsentativ sein, d. h. sie sollen herangezogen werden können, um SCP-Trends 
bestimmter Produktionssektoren oder Konsumbereiche darzustellen. 

1.4.4 System of Environmental Economic Accounting (SEEA)  

Das sogenannte System of Environmental Economic Accounting (SEEA) ist ein Satel-
liten-System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (System of National Accounts 
– SNA). Das System wird im «Handbook of National Accounting: Integrated Envi-
ronmental and Economic Accounting 2003» (UNEP et al. 2003) dargestellt, herausge-
geben von der United Nations Statistical Commission (UNSC), zusammen mit dem 
Internationalen Währungsfonds (IMF), der Weltbank, der Europäischen Kommission 
und der OECD. Das ursprünglich 1993 von den Vereinten Nationen publiziere System 
ist das Ergebnis von Diskussionen über umwelt-ökonomische Berichterstattungen an 
internationalen Workshops, organisiert vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
(United Nations Environment Programme – UNEP) und der Weltbank. 

Das SEEA zielt darauf ab, Wechselwirkungen zwischen der Wirtschaft und der ökolo-
gischen Umwelt zu erfassen. Es gibt auf diese Weise Antworten auf die Fragen, welche 
Auswirkungen die Wirtschaft eines Landes auf die lokale und globale ökologische 
Umwelt hat. Denn Wirtschaftswachstum und menschliche Wohlfahrt hängen von der 
Umwelt und ihren Dienstleistungen für die Menschen ab. Hieraus leitet sich die Be-
sorgnis ab, ob die ökologische Umwelt verantwortlich genutzt wird oder ob ihre Nut-
zung die wirtschaftliche Entwicklung, menschliche Gesundheit und die Artenvielfalt 
bedroht – heute oder in der Zukunft.37

  
36  Vgl. Europäische Umweltagentur/European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production 2010. 

 

37  Vgl. UNEP et al. 2003, S. 1. 
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Das Handbuch über das SEEA (UNEP et al. 2003) stellt die Methodik dar und die 
Aussagen, die mit dieser Methodik gewonnen werden können. Es stellt jedoch weder 
explizite Qualitätsanforderungen an die Anwendung der Methode noch werden Anfor-
derungen genannt, anhand derer die Methode selbst systematisch auf ihre Stärken und 
Schwächen hin untersucht werden könnte. 

Brouwer und O’Connor (1997) versuchen, diese Lücke teilweise zu schliessen. Zu 
diesem Zweck unterbreiten sie «Qualitätsüberlegungen» für eine gute Praxis der Orga-
nisation von Indikatoren und Informationen über Umweltbelastungen innerhalb der 
SEEA, die jedoch auch allgemein für Umweltberichterstattungssysteme relevant und 
damit anwendbar sind (s. Tab. 6): Die wissenschaftliche und die soziale Adäquanz 
sowie die ökonomische Rationalität und statistische Qualität. Alle diese vier Anforde-
rungen müssen zusammen herangezogen werden, um die Adäquanz von Nachhaltig-
keits-Indikatoren zu beurteilen.38

Die Auflistung der verschiedenen Umweltberichterstattungssysteme in diesem Ab-
schnitt und der Qualitätsanforderungen, welche diese explizit benennen, zeigt, dass 
viele dieser Systeme keine oder nur vereinzelte Anforderungen benennen. Sofern 
jedoch einzelne Qualitätsanforderungen eine gute Ergänzung für die in den Abschnit-
ten 2.3 und 2.4 erläuterten Anforderungskatalog darstellen, werden sie dort mit einge-
arbeitet. 

 

Tab. 6 > Quality Considerations for National Sustainability Indicators 
 
Scientific adequacy Do the description and evaluation methods deal well with the important features of the 

natural world and of the ecological, technological and social change processes in question? 
Social adequacy Do the methods furnish information in ways that respond to stake-holders’ needs and that 

support social processes of decision making? 
Economic rationality Do the suggested choices or courses of action that emerge from the valuation, statistical 

analysis and modelling procedures respect economic efficiency, in the sense of appearing to 
be reasonably cost-effective ways for moving in the desired directions or for arriving at the 
envisaged outcomes? 

Statistical adequation Can the methods and measurements proposed be implemented in conformity with estab-
lished quality standards in statistical work, within the budgets available for this work? 

Quelle: Brouwer, O’Connor 1997. 

 

  
38  Vgl. Brouwer/O’Connor 1997 und O’Connor 2009. 
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2   > Qualitätsanforderungen an Umwelt-
informationen für eine «True and Fair View» 

 

  

 Auf der Basis des vorangehenden Kapitels werden Qualitätsanforderungen an umwelt-ökonomische 
Berichterstattungen aufgestellt. Die folgenden Abschnitte erläutern zunächst den Zweck der 
Qualitätsanforderungen (Abschnitt 2.1). Schliesslich werden die verschiedenen Qualitätsanforderungen selbst 
im Detail (Abschnitt 2.3) und im Überblick (Abschnitt 2.4) dargelegt. 

  

2.1 Zweck der Qualitätsanforderungen 

Das Ziel einer «True and Fair View» der Umweltberichterstattung ist es, Wechselwir-
kungen zwischen Gesellschaft und ökologischer Umwelt so zu beschreiben, dass ein 
möglichst zuverlässiges und den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
vermittelt wird. Sie dienen damit dem Zweck, umwelt- und ressourcenpolitische Ent-
scheidungen optimal zu unterstützen bzw. zu fundieren. Die Phasen des Politikzyklus 
weisen auf die unterschiedlichen Informationsbedürfnisse in politischen Entscheidun-
gen hin: 

> 1. Problemerkennung: In einer ersten Phase gilt es, bestehende Probleme und damit 
den politischen Handlungsbedarf zu erkennen. 

> 2. Planung und Entscheidung: Anschliessend werden für die in Phase eins identifi-
zierten Probleme mögliche Lösungen und konkrete Massnahmenoptionen identifi-
ziert, gegeneinander abgewogen und schliesslich Entscheidungen über konkrete 
Massnahmen getroffen. 

> 3. Durchsetzung und Monitoring: In einer dritten Phase wird die Umsetzung der 
Massnahmen organisiert, angestossen und begleitet. Dabei werden die Fortschritte 
der Zielerreichung beobachtet und bewertet. 

> 4. Evaluation: Schliesslich wird überprüft, wie weitgehend die Ziele erreicht wur-
den, ob die Massnahmen sinnvoll waren und ob ggf. auch die Ziele revidiert werden 
müssen.39

Die folgende Abb. 1 stellt die unterschiedlichen Informationsbedürfnisse der verschie-
denen Phasen für umwelt-ökonomische Indikatoren im Überblick dar. 

 

  
39  In Anlehnung an Ott, Staub 2009, S. 52f. 
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Abb. 1 > Phasen des Managementzyklus umwelt- und ressourcenpolitischer Entscheidungen 

Eine fundierte Umwelt- und Ressourcenpolitik bedarf in den verschiedenen Phasen des 
Politikzyklus unterschiedlicher Informationen und Kennzahlen. 
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indicators
(Lisbon)

EEA core
indicators

EU-SDS
indicators SEEA

indicators

Cost-
benefit
rations

Thematic /
Sectoral

indicators

 

Quelle: Beyond GDP 2007 und Wesselink 2007, zitiert aus Ott, Staub 2009, S. 53.  
 

2.2 Methodische Erläuterungen zur Auswahl der Qualitätsanforderungen  

Die in den folgenden Abschnitten erläuterten Anforderungen an eine «True and Fair 
View» umwelt-ökonomischer Berichterstattungen wurden im Wesentlichen aus dem 
IASB-Rahmenkonzept einer «True and Fair View» in der Finanzberichterstattung 
abgeleitet.40

Tab. 16

 An einigen Stellen wurden weitere Anforderungen, wie sie an statistische 
Aktivitäten gestellt oder im Rahmen umwelt-ökonomischer Berichterstattungssysteme 
formuliert werden, mit eingeflochten und mit den entsprechenden Quellenangaben 
versehen. Dies geschah dann, wenn das IASB-Rahmenkonzept für die Übertragung auf 
die umwelt-ökonomische Berichterstattung zu unspezifisch erschien oder wesentliche 
Anforderungen fehlten.  im Anhang A zeigt auf, wie die «True and Fair View»-
Anforderungen von bestehenden Qualitätsanforderungen abgeleitet werden. 

  
40  Siehe IASB 2009. 



  Qualitätsanforderungen an Umweltinformationen BAFU 2011  36 
     

     
 

 

 

2.3 Erläuterung der Qualitätsanforderungen für eine «True and Fair View»  

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Qualitätsanforderungen sind gemäss ihrer 
Priorität angeordnet. Die ersten beiden Qualitätsanforderungen (Relevanz für Entschei-
dungen, die durch die Information beeinflusst werden sollen, und Fokus auf Gesamt-
bild, d. h. die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bil-
des) formulieren zentrale Anforderungen an Umweltberichterstattungen und haben 
insofern oberste Priorität. Die weiteren Qualitätsanforderungen 3. bis 8. (Verlässlich-
keit, Transparenz, Verständlichkeit, Kohärenz und Vergleichbarkeit, Verfügbarkeit der 
Informationen, Aktualität) sind im Wesentlichen Voraussetzungen für die beiden 
zentralen Anforderungen und haben insofern zweite Priorität.  

Berichterstattungen und damit auch die Erfüllung der Qualitätsanforderungen unterlie-
gen in aller Regel einem ökonomischen Sachzwang. Daher sollte der Nutzen von 
Informationen höher sein als die Kosten ihrer Bereitstellung. Dies ist häufig eine 
Ermessensfrage, da der Nutzen und teilweise auch die Kosten oft nicht ohne weiteres 
ökonomisch bewertet werden können. 

Zudem unterliegen die Qualitätsanforderungen oft einem Zielkonflikt, bei dem ein 
Mehr an Qualität in Bezug auf eine Anforderung ein Weniger bei einer anderen bedeu-
tet. In diesen Fällen ist abzuwägen, wie weitgehend einzelne Anforderungen zu erfül-
len sind. In der Regel sind die Anforderungen keine absoluten Anforderungen, die 
entweder vollständig oder gar nicht erfüllt sind, sondern können oft mehr oder weniger 
weitgehend erfüllt werden. Hier gilt es, einen Kompromiss zu finden, der eine ange-
messene Ausgewogenheit zwischen den Anforderungen sicherstellt, damit die Zielset-
zung der Berichterstattung insgesamt erreicht wird. Die Stetigkeit zum Beispiel kann 
bei methodischen Verbesserungen nur erhalten werden, wenn der finanzielle Aufwand 
zur Nachberechnung der Resultate für alle vorangehenden oder nachfolgenden Mess-
Perioden vertretbar ist. Ein weiteres Beispiel ist die Aktualität: In manchen Fällen muss 
zwischen der Anforderung, möglichst aktuelle Ergebnisse zu liefern und der Anforde-
rung, möglichst qualitativ hochwertige und vollständige Daten zu verwenden, abgewo-
gen werden.  
 

1. Relevanz für Entscheidungen, die durch die Information beeinflusst werden sollen 

Eine Umweltberichterstattung sollte grundsätzlich (unter Beachtung einer angemesse-
nen Kosten-Nutzen-Relation) alle für eine Entscheidung relevanten Informationen 
wiedergeben. Informationen sind dann relevant, wenn sie den Entscheidungsträgern bei 
der Beurteilung von Entscheidungsvarianten helfen und ihnen erlauben, Entscheide zu 
treffen, die einen bedeutenden Umweltvorteil aufweisen. Im Umkehrschluss würden 
durch das Weglassen oder die fehlerhafte Darstellung relevanter Informationen ökolo-
gisch sinnvolle Entscheidungen erschwert. Da die Umweltbelastung, die durch Importe 
im Ausland verursacht wird, mehr als die Hälfte der gesamten Umweltbelastung der 
Schweiz ausmacht, können beispielsweise die Importe für eine «True and Fair View» 
auf der volkswirtschaftlichen Ebene nicht vernachlässigt werden. Relevanz impliziert 
auch, dass Informationen weggelassen werden, die falsch oder irreführend sind. 
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Die Relevanz einer Information wird bestimmt durch ihre Art und Wesentlichkeit. In 
einigen Fällen reicht allein die Art der Information für ihre Relevanz aus (z. B. Frisch-
wasserbestände, die bei der Beurteilung einer lokalen Ressourcenbasis grundsätzlich 
bedeutsam sind). In anderen Fällen sind sowohl die Art als auch die Wesentlichkeit 
von Bedeutung (z. B. bei der Beurteilung der Umweltwirkungen von Lärmemissionen, 
die nur dann relevant sind, wenn wesentliche Immissionen damit verbunden sind).  

Wie wir in Kapitel 2.3 aufzeigen, sind im Rahmen umwelt-ökonomischer Berichter-
stattungen in der Regel folgende Informationen relevant:  

> der Beitrag der Umwelt zur menschlichen Wohlfahrt (Ökosystemleistungen, Um-
weltqualität), 

> der Bestand, die Struktur, Qualität und Nutzungspotenziale ökologischer Ressourcen 
und Ökosysteme (Umweltkapital, Bestandsgrössen), 

> die Höhe und Struktur von Umweltbelastungen und Ressourcenverbräuchen (Fluss-
grössen),  

> die Entwicklung umweltbezogener Wirtschaftsbereiche (Ökosektor, Umweltschutz-
ausgaben, umweltbezogene Abgaben, umweltbewusster Konsum, Öko-Innovatio-
nen). 

Die genannten Informationen können auch für Prognosezwecke relevant sein, denn sie 
erlauben Rückschlüsse auf die Fähigkeit der ökologischen Umwelt, ihre Funktionen für 
die Gesellschaft auch in Zukunft noch zu erfüllen. Hierfür ist es nützlich, wenn ausser-
gewöhnliche und seltene Erträge, Verbräuche und Wechselwirkungen separat von den 
gewöhnlichen angegeben werden. 

Ebenfalls relevant sind in der Regel Informationen über die Stellschrauben bzw. Hebel, 
an denen angesetzt werden kann, um Wechselwirkungen zwischen wirtschaftlichen 
Aktivitäten und der ökologischen Umwelt zu verbessern. 
 

2. Fokus auf Gesamtbild:  
Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes  

Bei umwelt-ökonomischen Berichterstattungen steht immer das wiedergegebene Ge-
samtbild im Fokus. D. h. der tatsächliche ökologische, wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Gehalt hat letztlich Vorrang vor dem Einhalten einzelner Regeln oder Formvor-
schriften – die Substanz ist wichtiger als die Form. Darum sind Berichterstatter 
angehalten, 

> Regeln wenn nötig zu vervollständigen oder zusätzliche Informationen, sofern sie 
für das Gesamtbild wichtig sind, mit darzustellen und 

> in Ausnahmefällen von bestehenden Regeln abzuweichen, sofern bei einer Regelbe-
folgung das Gesamtbild nicht mehr den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen 
würde. In diesen Fällen wird die Regelabweichung verständlich und transparent dar-
gestellt und ausreichend begründet. 
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Für ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ist es bei Umweltbericht-
erstattungen vor allem wichtig,  

> alle relevanten Umweltbelastungen wenn möglich am Ort ihres Auftretens zu erfas-
sen und 

> grundsätzlich die gesamten Wertschöpfungsketten bzw. Lebenswege zu berücksich-
tigen.  

Insbesondere die Analyse und die überprüfbare Dokumentation berücksichtigen alle 
relevanten Umweltwirkungen über den ganzen Lebensweg. Bei der Kommunikation 
der Resultate in einfacher Form und für ein breites Publikum können Vereinfachungen 
vorgenommen werden, sofern aufgezeigt werden kann, dass die Verdichtung der 
Information im Sinne einer «True and Fair View» erfolgt und die Information relevante 
umweltschonende Entscheidungen fördert.  
 

3. Verlässlichkeit 

Informationen sind nur dann nützlich, wenn sie verlässlich41

Verlässliche Informationen stellen die Gegebenheiten, Einflüsse und Ereignisse glaub-
würdig dar, die sie zum Inhalt haben, die sie vorgeben darzustellen oder von denen 
vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie sie darstellen. Sie sind insbesondere 
frei von verzerrenden Einflüssen wie z. B. politischen oder wirtschaftlichen Interessen, 
mit anderen Worten: Sie sind nicht bewusst manipuliert. Eine Berichterstattung ist 
dann manipuliert, wenn Informationen auf irreführende Art dargestellt oder interpre-
tiert werden, um so eine Entscheidung oder Beurteilung gezielt zu beeinflussen. Eine 
solche Berichterstattung wird beispielsweise die Motive bei der Auswahl von Darstel-
lungs- und Bewertungsmethoden nicht offen legen und nicht explizieren, dass andere 
Ansätze und Methoden ein anderes Bild wiedergeben würden. 

 sind (d. h. nicht irrefüh-
rend) und damit kein falsches Bild wiedergeben. Dies setzt voraus, dass Informationen 
glaubwürdig dargestellt sind (und damit auch keine wesentlichen Fehler und Verzer-
rungen z. B. zu manipulativen Zwecken enthalten) und auf wissenschaftlichen Er-
kenntnissen beruhen. 

Das Problem der Glaubwürdigkeit von Informationen entsteht jedoch nicht nur durch 
bewusste Manipulationen, sondern auch dadurch, dass es oft schwierig ist, z. B. die 
Umweltwirkungen (Immissionen) einzelner Ereignisse (Emissionen) zu identifizieren 
und zu bewerten. So ist z. B. der Einfluss einzelner Lärmquellen auf die menschliche 
Gesundheit oder auf die Qualität von Ökosystemen nur schwer zu bestimmen. Auch 
die Entwicklung und Anwendung von Bewertungs- und Darstellungstechniken hat 
Einfluss darauf, wie weit Informationen, über die berichtet wird, glaubwürdig sind. 
Dies betrifft z. B. den Umgang mit unsicheren Informationen bei der Konzeption und 
Anwendung von Bewertungsmethoden und bei der Darstellung der Informationen 
selbst. 

  
41  «Unter Verlässlichkeit (reliability) versteht man vorherrschend die Stabilität eines Ergebnisses bei wiederholten Messungen bzw. die 

Unabhängigkeit eines Resultats von einem einmaligen Messvorgang bzw. die Reproduzierbarkeit eines Wertes unter den gewählten 
Versuchsbedingungen.» Scheuch 1973, S. 134. 

Glaubwürdigkeit 
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Falls Schwierigkeiten bei der Identifizierung zu bewertender Gegebenheiten, Einflüsse 
und Ereignisse oder bei der Entwicklung und Anwendung von Bewertungs- und Dar-
stellungstechniken bestehen, kann es angebracht sein, bestimmte Sachverhalte nicht zu 
berichten. Hierbei ist die Relevanz einer Information gegen den Grad ihrer Ungewiss-
heit abzuwägen. Werden relevante, aber ungewisse Informationen dargestellt, werden 
zumindest ihr methodischer Ansatz und das mit ihrer Bewertung verbundene Fehlerri-
siko mit angegeben. Dieses wird mittels einer Sensitivitätsprüfung42

Berichterstattungen sind dann glaubwürdig, wenn sie professionell erstellt werden und 
dabei vorzugsweise auf wissenschaftlichen Erkenntnissen oder auf internationalen 
Übereinkommen beruhen. Wenn dies nicht möglich ist, dürfen Entscheidungen gege-
benenfalls auf Werthaltungen basieren.

 ermittelt. Zudem 
werden Schätzungen vorsichtig durchgeführt und der Umgang mit fehlenden Daten 
dokumentiert.  

43

4. Transparenz 

 In jedem Fall werden die den Informationen 
zugrunde liegenden Werthaltungen, Modellen und Annahmen mit angegeben. 
 

Transparente Informationen sind nachvollziehbar und überprüfbar. In diesem Sinne 
wird über die bei der Erstellung der Berichterstattung zugrunde liegenden Definitionen, 
Ansätze und Methoden informiert. Wertvorstellungen und politische Ziele, die bei 
Bewertungen einfliessen, werden klar von wissenschaftlich basierten Berechnungs-
schritten (Sachbilanz) abgetrennt und in expliziter, einfacher Form beschrieben. Auf 
diese Weise ist eine nachträgliche Umgewichtung und Anpassung an sich verändernde 
politische Werthaltungen möglich. 

Bei der Erfassung und Wiedergabe von Daten werden der Zeit- und Ortsbezug sowie 
der technologische Erfassungsbereich mit aufgeführt44 und die Mengen- und Wertan-
gaben getrennt angegeben. Quellen und zugrunde liegende Ansätze, Methoden und 
Prozesse werden bei der Darlegung von Informationen ebenfalls mit aufgeführt.45

5. Verständlichkeit 

 Die 
öffentlich zugängliche Dokumentation muss alle Informationen enthalten, die für die 
Überprüfung der dargestellten Sachverhalte notwendig sind.  
 

Informationen werden allgemein und leicht verständlich, klar und eindeutig dargestellt 
und sind darum einfach zu interpretieren. Relevante Informationen zu komplexen 
Themen werden jedoch nicht weglassen, nur weil sie schwer verständlich sind. 
 

  
42  Siehe hierzu die EN ISO 14044: 2006, S. 34. 
43  In Anlehnung an die Prinzipien statistischer Arbeiten der UNSD 2009b und die Anforderungen der EN ISO 14040:2006 und der EN ISO 

14044:2006 an die Erstellung von Ökobilanzen. 
44  In Anlehnung an die EN ISO 14044:2006, S. 16. 
45  In Anlehung an UNSD 2009b. 

Wissenschaftlichkeit 



  Qualitätsanforderungen an Umweltinformationen BAFU 2011  40 
     

     
 

 

 

6. Kohärenz und Vergleichbarkeit 

Berichterstattungen müssen in sich kohärent, d. h. widerspruchsfrei sein. Sie sind 
zudem in aller Regel nur dann wirklich nützlich, wenn sie über die Zeit hinweg und mit 
anderen Gegebenheiten oder Sachverhalten (z. B. mit Ländern, Branchen, Konsumen-
tengruppen, Produktgruppen etc.) vergleichbar sind. Denn nur dann können Informati-
onen (z. B. über die gesellschaftliche Lage) beurteilt und Tendenzen bzw. Entwicklun-
gen erkannt werden. Die Vergleichbarkeit setzt in der Regel voraus, dass Informa-
tionen stetig erfasst werden und standardisierbar, skalierbar und erweiterbar bzw. 
anschlussfähig sind. 

Die Kohärenz von Informationen beschreibt den Grad, zu welchem sie logisch ver-
knüpft und zueinander konsistent sind. Informationen sind kohärent, wenn sie auf 
vergleichbaren Konzepten, Definitionen, Klassifizierungen und Methodologien beru-
hen (oder Unterschiede zumindest ausreichend transparent gemacht werden) und wenn 
es Sinn macht, sie miteinander zu kombinieren. Kohärenz impliziert, dass derselbe 
Begriff nicht ohne Erklärung für andere Konzepte oder Datenbereiche und unterschied-
liche Begriffe nicht ohne Erklärung für dasselbe Konzept oder denselben Datenbereich 
verwendet werden. 

Kohärenz bedeutet im weitesten Sinne, dass Daten miteinander «vereinbar» sind. 
Wenn z. B. zwei Datenserien, die vorgeben, dasselbe Phänomen abzudecken, vonein-
ander abweichen, sollten die Ursachen für die Abweichungen so weit identifiziert und 
erklärt werden, dass die Datenserien wieder miteinander vereinbar sind bzw. sich 
zumindest nicht mehr widersprechen. Kohärenz sollte innerhalb von Datensets, zwi-
schen Datensets, über die Zeit und über Regionen und Länder hinweg herrschen. 

Die Stetigkeit einer Berichterstattung bedeutet, dass  

> Informationen aus vorhergehenden Perioden für einen Zeitvergleich mit angeführt 
werden, 

> angewandte Definitionen, Ansätze und Methoden über die Zeit möglichst beibehal-
ten werden,  

> seitens verschiedener Berichterstatter (Organisationen, Länder etc.) vergleichbare 
Definitionen, Ansätze und Methoden verwendet werden sowie 

> über die Änderungen von Definitionen, Ansätzen und Methoden und deren Auswir-
kungen auf die berichteten Informationen Auskunft gegeben wird. Auf diese Weise 
können Adressaten erkennen, wenn ähnliche Gegebenheiten und Ereignisse mit un-
terschiedlichen Ansätzen und Methoden dargestellt und bewertet werden. 

Stetigkeit ist jedoch nicht mit Einheitlichkeit zu verwechseln – unterschiedliche Sach-
verhalte und Erfordernisse bedürfen z. T. unterschiedlicher Mittel. Zudem darf Stetig-
keit kein Hindernis für die Einführung verbesserter Standards, Ansätze und Methoden 
sein. Die Relevanz und Verlässlichkeit von Informationen sind in der Regel wichtiger. 

Stetigkeit ist nur möglich, wenn Definitionen, Ansätze und Methoden auf andere 
Produkte, Regionen, Branchen, Länder etc. übertragbar und damit standardisierbar 
sind. Hilfreich ist dabei auch die Verwendung einer einheitlichen, möglichst breit 

Kohärenz (Konsistenz) 

Stetigkeit 

Standardisierbarkeit 
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verfügbaren Datenbasis. Es werden Ansätze und Methoden bevorzugt, die über ver-
schiedene Regionen sowie gesellschaftliche und politische Gruppierungen hinweg breit 
akzeptiert sind. Aber auch für die Standardisierbarkeit gilt, dass unterschiedliche 
Gegebenheiten nicht gleich behandelt werden dürfen. So sind z. B. ökologische und 
ökonomische Knappheiten bzw. Sensibilitäten meist regional sehr spezifisch (Hot 
Spot-Problematik). Die ökologische Bewertung von Wasserverbrauch beispielsweise 
hängt stark von der Menge und Qualität der Wasserressourcen vor Ort ab. 

Mess- und Bewertungsansätze zeichnen sich durch eine weitgehende Skalierbarkeit 
aus, wenn sie auch für höher aggregierte oder tiefere Berichtsstufen nutzbar sind. In 
diesem Sinne sind z. B. solche Methoden zur Bewertung von Umweltbelastungen 
vorzuziehen, die nicht nur für einzelne Produktionsprozesse, sondern auch für ganze 
Unternehmen, Produkte, Produktgruppen, Regionen und Länder nutzbar sind. 

Die Vergleichbarkeit wird wesentlich erleichtert, wenn Bewertungsmethoden bzw. 
-ansätze erweiterbar sind und auf diese Weise neuen Erfordernissen angepasst, d. h. 
z. B. mit anderen Ansätzen und Methoden verknüpft oder um weitere Berichtsaspekte 
(z. B. weitere Umweltwirkungen) erweitert werden können. 
 

7. Verfügbarkeit der Informationen 

Die Adressaten der Berichterstattung finden die von ihnen benötigten Informationen 
einfach und unverzüglich, d.h. sie sind leicht zugänglich. Dabei werden die unter-
schiedlichen Bedürfnisse und Möglichkeiten der diversen Datennutzer z. B. an unter-
schiedliche Formate, Datenformen, Verbreitungsmedien, Präsentationen und die Ver-
fügbarkeit von Metadaten mit berücksichtigt. Es werden Dienstleistungen angeboten, 
die den Adressaten bei der Datennutzung unterstützen. Die Daten sind zudem in Rela-
tion zu ihrem Nutzen für die betreffenden Anspruchsgruppen erschwinglich. 
 

8. Aktualität 

Informationen stiften für ihre Adressaten in aller Regel dann einen Nutzen, wenn sie 
weitgehend aktuell sind – unangemessene Verzögerungen führen oft dazu, dass sie an 
Relevanz verlieren. Häufig braucht die Beschaffung und Aufbereitung verlässlicher 
Informationen jedoch längere Zeit. Insofern wägen Berichterstatter die zeitnahe Be-
richterstattung (im Sinne der Bedürfnisse der Politik) und die Verlässlichkeit von 
Informationen (im Sinne wissenschaftlicher Genauigkeit) gegeneinander ab. Im Fokus 
steht dabei die Überlegung, wie den Bedürfnissen der Adressaten nach fundierten und 
rechtzeitigen Entscheidungen am besten entsprochen werden kann.  

Skalierbarkeit, Erweiterbarkeit 
und Anschlussfähigkeit 
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2.4 Überblick über die Qualitätsanforderungen an eine «True and Fair View»  
der umwelt-ökonomischen Berichterstattung 

Die folgende Tabelle listet die Qualitätsanforderungen an Umweltberichterstattungen 
im Überblick auf.  

Tab. 7 > Qualitätsanforderungen an Umweltberichterstattungen im Überblick 
 
1. Relevanz für Entscheidungen, 
die durch die Information beeinflusst 
werden sollen. 

Eine Berichterstattung gibt alle für die zu beeinflussende Entscheidung 
relevanten Informationen wieder, z. B. über Umweltwirkungen sowie die 
Hebel, mit denen Umweltwirkungen reduziert werden können. Eine Tren-
nung zwischen gewöhnlichen und aussergewöhnlichen Wirkungen ist meist 
sinnvoll; irreführende, unzuverlässige und mangelhafte Informationen 
werden in der Regel weggelassen. 
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2. Fokus auf Gesamtbild: 
Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden 
Bildes. Berücksichtigt werden daher 
alle relevanten Umweltwirkungen, 
entlang des gesamten Lebensweges 
und wenn möglich am Ort ihres 
Auftretens46

Die Wiedergabe eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden 
Bildes (d. h. das Gesamtbild) hat Vorrang vor dem Einhalten einzelner 
Regeln oder Formvorschriften. In diesem Sinne werden ggf. Regeln 
vervollständigt, Zusatzinformationen mit angegeben, und in einzelnen, gut 
begründeten Fällen wird von Regeln abgewichen. 

  

Umweltberichterstattungen berücksichtigen alle relevanten Umweltwirkun-
gen wenn möglich am Ort ihres Auftretens und grundsätzlich entlang des 
gesamten Lebensweges. 

3. Verlässlichkeit 
 

Verlässliche Informationen sind glaubwürdig, frei von verzerrenden 
Einflüssen und enthalten keine wesentlichen Fehler. 
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3.1 Glaubwürdigkeit (z.B. durch 
Verifizierung seitens Dritter)  
 

Eine glaubwürdige Darstellung gibt relevante ungewisse Informationen 
wieder, zusammen mit dem ihnen zugrunde liegenden Berechnungsansatz 
und dem mit ihrer Bewertung verbundenen Fehlerrisiko (per Sensitivitäts-
prüfung ermittelt). Informationen sind zudem nicht manipuliert, d. h. ihre 
Auswahl oder Darstellung ist nicht vorsätzlich irreführend.  
Die Glaubwürdigkeit der Informationen kann beispielsweise durch eine 
Überprüfung durch ihrerseits glaubwürdige Organisationen erhöht werden. 

3.2 Wissenschaftlichkeit Informationen beruhen vorzugsweise auf wissenschaftlichen Erkenntnissen 
oder internationalen Übereinkommen. Wenn dies nicht möglich ist, dürfen 
Entscheidungen gegebenenfalls auf Werthaltungen basieren, die in der 
Berichterstattung explizit und transparent aufgezeigt werden. 

4. Transparenz 
4.1 Nachvollziehbarkeit  
4.2 Überprüfbarkeit  
 

Informationen sind nachvollziehbar und überprüfbar. Zugrunde liegende 
Definitionen, Ansätze und Methoden werden dargestellt. Quellen, Zeit- und 
Ortsbezüge sowie technologische Erfassungsbereiche von Daten werden 
angegeben. Mengen- und Wertangaben werden getrennt wiedergegeben. 
Bewertungsschritte, die auf Wertvorstellungen und politischen Zielen 
beruhen (Bewertung), werden klar von wissenschaftlich basierten Berech-
nungsschritten/Sachbilanz abgetrennt. Die öffentlich zugängliche Dokumen-
tation enthält alle Informationen, die für die Überprüfung der dargestellten 
Sachverhalte notwendig sind.  

5. Verständlichkeit Informationen werden allgemein und leicht verständlich, klar und eindeutig 
dargestellt. Relevante, jedoch komplizierte Informationen werden nicht 
weggelassen. 

 

  
46  Insbesondere die Analyse und die überprüfbare Dokumentation muss alle relevanten Umweltwirkungen und den ganzen Lebensweg 

berücksichtigen. Bei der Kommunikation der Resultate in einfacher Form und für ein breites Publikum können Vereinfachungen 
vorgenommen werden, sofern aufgezeigt werden kann, dass die Verdichtung der Information im Sinne einer «True and Fair View» erfolgt 
und die Information relevante ressourcenschonende Entscheidungen fördert. 
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6. Kohärenz und Vergleichbarkeit Informationen sind kohärent (und damit widerspruchsfrei) und über die Zeit 
hinweg und mit anderen Gegebenheiten oder Sachverhalten (z. B. mit 
Ländern, Branchen, Konsumentengruppen, Produktgruppen etc.) vergleich-
bar. Die Vergleichbarkeit ist in der Regel dann gewährleistet, wenn die 
Informationen möglichst stetig erfasst, standardisierbar, skalierbar sowie 
erweiterbar und anschlussfähig sind. 

W
eit

er
e 

An
fo

rd
er

un
ge

n 

6.1 Kohärenz (Konsistenz) Informationen sind logisch verknüpft und miteinander vereinbar, d. h. 
widerspruchsfrei. Aus diesem Grund basieren sie weitgehend auf ver-
gleichbaren Konzepten, Definitionen, Klassifizierungen und Methodologien, 
ggf. bestehende Unterschiede werden transparent gemacht. Kohärenz 
sollte innerhalb von Datensets, zwischen Datensets, über die Zeit und über 
Regionen und Länder hinweg herrschen. 

6.2 Stetigkeit Informationen vorhergehender Perioden werden mit angeführt. Über die 
Zeit und von verschiedenen Berichterstattern verwendete Definitionen, 
Ansätze und Methoden sind dieselben oder zumindest vergleichbar. Über 
Änderungen oder Unterschiede derselben und deren Auswirkungen auf die 
berichteten Informationen wird Auskunft gegeben. Die Relevanz und 
Verlässlichkeit von Informationen sind jedoch wichtiger, d. h. Stetigkeit darf 
Verbesserungen nicht behindern. 

6.3 Skalierbarkeit  
 

Mess- und Bewertungsansätze können auch für höher aggregierte oder 
tiefere Berichtsstufen angewandt werden. Insofern werden z. B. Bewer-
tungsmethoden vorgezogen, die nicht nur für einzelne Produktionsprozes-
se, sondern auch für ganze Unternehmen, Produkte, Produktgruppen, 
Regionen und Länder nutzbar sind. 

6.4 Standardisierbarkeit, Erweiter-
barkeit und Anschlussfähigkeit 

Definitionen, Ansätze und Methoden sind auf andere Produkte, Regionen, 
Branchen, Länder etc. übertragbar und damit standardisierbar, z. B. indem 
eine einheitliche, breit verfügbare Datenbasis verwendet wird. Breit 
akzeptierte Ansätze und Methoden werden bevorzugt. Unterschiedliche 
Gegebenheiten werden dennoch angemessen unterschiedlich behandelt. 
Mess- und Bewertungsansätze sind zudem erweiterbar und können auf 
diese Weise neuen Erfordernissen angepasst, d. h. z. B. mit anderen 
Ansätzen und Methoden verknüpft oder um weitere Berichtsaspekte (z. B. 
weitere Umweltwirkungen) erweitert werden. 

7. Verfügbarkeit der Information 
 

Informationen sind leicht zugänglich und finanziell erschwinglich. Ein 
Angebot von Dienstleistungen seitens des Umweltberichterstatters, z. B. in 
Form von Ansprechpersonen für Rückfragen, unterstützt die Datennutzung. 

8. Aktualität Informationen stiften oft nur dann einen Nutzen, wenn sie weitgehend 
aktuell sind. Berichterstatter wägen darum die zeitnahe Berichterstattung 
(im Sinne der Bedürfnisse der Politik) und die Verlässlichkeit von Informati-
onen (im Sinne einer wissenschaftlichen Genauigkeit) gegeneinander ab im 
Sinne der Bedürfnisse der Adressaten. 

Tab. 8 zeigt beispielhaft auf, wie die Qualitätsanforderungen für eine «True and Fair 
View» in den verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden können.  
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Tab. 8 > Spezifizierung der Qualitätsanforderungen für verschiedene Anwendungsbereiche  

Die Tabelle spezifiziert die Qualitätsanforderungen für verschiedene Anwendungsbereiche über die Umweltwirkungen von 
Volkswirtschaften, Unternehmen und Produkten. 
 
 
 

Information zu Umweltwirkungen 
von Volkswirtschaften  

Information zu Umweltwirkungen 
von Unternehmen  

Information zu Umweltwirkungen 
von Produkten  

 
1. Relevanz für Entscheidungen, die durch die Information 
beeinflusst werden sollen.  

Nutzbarkeit für Entscheidungen 
der Umwelt- und Ressourcenpo-
litik, aufgezeigt an den Phasen 
des Politikzyklus  

Nutzbarkeit für Entscheidungen 
von Anspruchsgruppen, Unter-
nehmen und Branchen 

Nutzbarkeit für Entscheidungen 
von Konsumenten, Investoren, 
Politik (für produktbezogene 
politische Rahmenbedingungen) 
etc. 

2. Fokus auf Gesamtbild: Vermittlung eines den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechenden Bildes. Berücksichtigt 
werden daher alle relevanten Umweltwirkungen, entlang 
des gesamten Lebensweges und wenn möglich am Ort 
ihres Auftretens. 

Alle relevanten Umweltwirkun-
gen einer Volkswirtschaft im In- 
und Ausland (inklusive Importe 
und exklusive Exporte) 

Alle relevanten direkten und 
indirekten Umweltwirkungen von 
Unternehmen (Betrachtung des 
gesamten Produktlebensweges 
der Unternehmensprodukte) 

Alle relevanten Umweltwirkun-
gen von Produkten gesamthaft 
über den ganzen Lebensweg 
von der Wiege bis zur Bahre 
betrachten 

3. Verlässlichkeit  
• Glaubwürdigkeit (z. B. Verifizierung seitens Dritter) 
• Wissenschaftlichkeit  

Verifizierung der Umweltbericht-
erstattung durch unabhängige 
Experten 

Externe Verifizierungen von 
Umweltberichten und Umwelt-
kapitel in Geschäftsberichten  

externe Verifizierungen von 
Ökobilanzierungen  

4. Transparenz  
• Nachvollziehbarkeit  
• Überprüfbarkeit  

nicht spezifisch nicht spezifisch nicht spezifisch 

5. Verständlichkeit  Verständlichkeit seitens politi-
scher Entscheidungsträger 
sicherstellen 

Verständlichkeit seitens der 
Anspruchsgruppen und Ent-
scheidungsträger in den 
Unternehmungen sicherstellen  

Verständlichkeit seitens Unter-
nehmen und Konsumenten 
sicherstellen (z. B. via einfacher, 
zuverlässiger Produktkenn-
zeichnungen) 

6. Kohärenz und Vergleichbarkeit 
• Kohärenz (Konsistenz) 
• Stetigkeit  
• Skalierbarkeit 
• Standardisierbarkeit, Erweiterbarkeit und 

Anschlussfähigkeit 

Vergleichbarkeit der Umwelt-
wirkung von Volkswirtschaften, 
indem Im- und Exporte in die 
Beurteilung mit einfliessen  

Vergleichbarkeit der Umwelt-
wirkungen von Unternehmen 
ermöglichen, indem vor- und 
nachgelagerte Produktions-
schritte (deren Wert- und 
Schadschöpfung) der Unter-
nehmensprodukte gesamthaft 
beurteilt werden 

Vergleichende Bewertungen von 
Produkten, die einen vergleich-
bare Funktion erfüllen (dabei 
möglichst auch unterschiedliche 
Haltbarkeit/Qualität von Produk-
ten mit berücksichtigen) 

7. Verfügbarkeit der Informationen  Leicht verfügbare Umwelt-
berichterstattungen 

Leicht verfügbare Umweltbe-
richterstattungen 

Sichtbare, klare Produktdeklara-
tionen, detailliertere Hinter-
grundinformationen sind leicht 
verfügbar 

8. Aktualität Information zu Umweltwirkung 
muss genügend aktuell sein zum 
Zeitpunkt der politischen 
Meinungsbildung  

Information muss handlungs-
relevant sein zum Zeitpunkt des 
Entscheids seitens der Unter-
nehmung oder der Anspruchs-
gruppen 

Information muss handlungs-
relevant sein zum Zeitpunkt des 
Konsumentscheids 
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2.5 Schritte zur Anwendung der Qualitätsanforderungen 

Der vorliegende Abschnitt beschreibt, in welchen Schritten die Qualitätsanforderungen 
angewandt werden, damit politische Entscheidungen möglichst optimal unterstützt 
werden.  

1. Schritt: Identifizierung und Eingrenzung der Fragestellung 

Zunächst gilt es, die spezifische Fragestellung bzw. Zielrichtung der Berichterstattung 
zu identifizieren und abzugrenzen. Diese hängt u.a. davon ab, in welcher Phase im 
Politikzyklus sich der Entscheider befindet (vgl. Abschnitt 2.1). Wer sind die Adressa-
ten der Berichterstattung? Was sind ihre Informationsbedürfnisse bzw. die Entschei-
dungen, für die adäquate Informationen benötigt werden? Nur wenn der Zweck der 
betreffenden Berichterstattung, d. h. die Adressanten, Fragestellung(en) und System-
grenzen klar definiert sind, kann eine Berichterstattung zielgerichtet erfolgen und kann 
schliesslich die Qualität der Berichterstattung im Hinblick auf ihre Effektivität hin 
geprüft werden. Der theoretische Bezugsrahmen, wie er in Abschnitt 4.1 dargestellt 
wird, fächert die wesentlichen Wirkungen, Stellschrauben und Informationsbedürfnisse 
über die Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichem Handeln und der ökologi-
schen Umwelt auf. Auf diese Weise hilft er, die Fragestellung einer spezifischen um-
welt-ökonomischen Berichterstattung und ihre Systemgrenzen zu definieren. 

2. Schritt: Qualitätsbewertung 

In einem zweiten Schritt werden die Qualitätsanforderungen im Hinblick auf die eigene 
zuvor definierte Fragestellung konkretisiert. Anschliessend wird die Berichterstattung 
darauf hin geprüft, ob sie die einzelnen Anforderungen vollständig, teilweise oder nicht 
erfüllt. Wichtig ist es dabei, die vorgenommene Bewertung ausreichend zu spezifizie-
ren, damit sie für Dritte nachvollziehbar wird.  

3. Schritt: Revision 

In einem dritten Schritt sollte die Qualität der Berichterstattung (z. B. der Datengrund-
lagen, der Methodik etc.) verbessert werden. Dabei gilt es zu differenzieren, welche 
nicht oder nur teilweise erfüllten Anforderungen vor dem Hintergrund der vorhandenen 
Zeit und Finanzmittel und im Hinblick auf die Informationsbedürfnisse der Adressaten 
der Berichterstattung überhaupt erfüllt werden können und welche Prioritäten bestehen. 
Wo Verbesserungen nicht möglich oder sinnvoll erscheinen, sollte dies erläutert wer-
den, damit die Grenzen der Umweltberichterstattung transparent dargestellt sind. Dabei 
sollten die dadurch entstehenden (möglichen) Abweichungen von einer «True and Fair 
View» dargelegt und diskutiert werden. 

Grundsätzlich kann es auch sinnvoll sein, nicht die Berichterstattung selbst, sondern 
die Zielbestimmung neu zu justieren, d. h. ggf. die Fragestellung neu zu bestimmen 
oder besser einzugrenzen (Schritt 1). 
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3   > Etablierung der Qualitätsanforderungen 
für eine «True and Fair View» 

 

  

 Zur Etablierung der «True and Fair View»-Qualitätsanforderungen müssen diese breit angewandt und mittels 
diverser Mechanismen durchgesetzt werden (Abschnitt 3.1). Die Neue Institutionenökonomik zeigt, welche 
Mechanismen es prinzipiell gibt, damit Akteure ihre Zusicherungen (z. B. sich an Qualitätsanforderungen zu 
halten) einhalten (Abschnitt 3.2). Aus diesen theoretischen Grundlagen wird abgeleitet, welche 
Durchsetzungsmechanismen bei der Etablierung der «True and Fair View»-Qualitätsanforderungen effektiv sind 
(Abschnitt 3.3) und welche Möglichkeiten insbesondere die Schweizer Politik und die Verwaltung haben, um die 
Etablierung zu fördern (Abschnitt 3.4). 

  

3.1 Wie können einheitliche Qualitätsstandards etabliert werden? 

Wie eingangs erläutert, ist anzustreben, dass bestehende Berichterstattungen über die 
Umweltbelastung durch Konsum und Produktion seitens der öffentlichen Hand, For-
schungsinstitute, der Wirtschaft oder anderer Organisationen einheitlichen Qualitätsan-
forderungen genügen. In dem Fall wäre eine Vergleichbarkeit unterschiedlicher Be-
richterstattungen gewährleistet, und sie wären in der Lage, gesellschaftlich zentrale 
Entscheidungen der Umwelt- und Ressourcenpolitik adäquat zu fundieren. 

Ein Blick in die Finanzberichterstattung zeigt jedoch, dass eine breite Anwendung ein-
heitlicher Anforderungen kein triviales Unterfangen ist. Im Gegensatz zur Umweltbe-
richterstattung bestehen in der Finanzberichterstattung weitgehend einheitliche Regel-
werke und Qualitätsanforderungen, die vielfach rechtlich verankert sind und für deren 
Einhaltung weitreichende Kontroll- und Sanktionsmechanismen entwickelt wurden. 
Dennoch zeigen diverse Vorfälle, allen voran die grossen Bilanzskandale, wie wichtig 
es ist, für eine breite Anwendung von Qualitätsanforderungen an verschiedenen Stellen 
bzw. Hebeln gleichzeitig anzusetzen. Das vorliegende Kapitel diskutiert, welche 
zentralen Hebel wichtig sind und schildert einzelne, konkrete Beispiele für deren 
Aktivierung. 

Die Etablierung einheitlicher Qualitätsstandards erfolgt grundsätzlich in zwei Schrit-
ten: Zunächst muss ein Standard breit angewandt werden, d. h. von verschiedenen 
wirkungsmächtigen Anspruchsgruppen (z. B. der Politik, der Öffentlichkeit etc.) mög-
lichst weltweit akzeptiert und eingefordert werden. Der zweite wichtige Schritt ist 
schliesslich die Durchsetzung der Standards. Dabei stellt sich die Frage, wie Akteure 
dazu gebracht werden können, sich wirklich an die geforderten Standards zu halten. 
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Bereits der erste Schritt ist ein längerer Prozess. Qualitätsanforderungen, wie sie z. B. 
in den Abschnitten 2.3 und 2.4 dargestellt wurden, sind zunächst international auf 
wissenschaftlicher und politischer Ebene zur Diskussion zu stellen. Dabei sind insbe-
sondere relevante Organisationen, welche die Anforderungen anwenden und prüfen 
sollen, mit einzubinden. Zentrale Akteure, z. B. die Vereinten Nationen, die OECD, die 
Weltbank, nationale und internationale Statistik- und Bundesämter müssten sich 
schliesslich auf einen einheitlichen Anforderungskatalog einigen und diesen zu einem 
verbindlichen Standard erklären. Die Adressaten der Berichterstattungen müssten die 
breite Anwendung der Qualitätsanforderungen fordern, die Berichterstatter selbst 
müssten sich zu ihrer Einhaltung verpflichten. 

Anschliessend wären in einem zweiten Schritt effektive und effiziente Mechanismen 
zu errichten, die für eine Durchsetzung der geforderten Standards (soweit wie möglich) 
sorgen würden. Welche verschiedenen Ansatzpunkte es hierfür grundsätzlich gibt, 
zeigt die Neue Institutionenökonomik und dort insbesondere der Governancekostenan-
satz und dessen Weiterentwicklung durch Josef Wieland (insbesondere 2004 a, b und 
1996): die Governanceethik. Denn die Frage, wie Regeln durchgesetzt werden können, 
wenn die Kontrolle ihrer Einhaltung aufgrund von Informationsasymmetrien nur 
begrenzt möglich, kostspielig und gerichtlich nicht vollständig durchsetzbar ist, ist 
letztlich ein «klassisches» Problem unvollständiger Verträge und steht damit im Zent-
rum der Neuen Institutionenökonomik.47

Im Folgenden werden zunächst die verschiedenen grundsätzlichen Mechanismen 
aufgefächert, wie sie die Neue Institutionenökonomik identifiziert. Anschliessend wird 
ausgearbeitet, wie diese Mechanismen im Fall einer breiten Durchsetzung von Quali-
tätsanforderungen an die Umweltberichterstattung konkret aussehen könnten. 

 

3.2 Durchsetzungsmechanismen aus der Neuen Institutionenökonomik 

Die Tab. 9 zeigt die verschiedenen «Governancestrukturen», mit anderen Worten: die 
verschiedenen Regeln in Form von Selbst- und Fremdmechanismen, welche die Wahr-
scheinlichkeit erhöhen, dass eine Zusicherung, z. B. sich an Qualitätsanforderungen in 
der Umweltberichterstattung zu halten, wirklich eingehalten wird. Diese Mechanismen 
umfassen die Selbstbindungsmechanismen individueller Akteure der Tugend, Religio-
sität und moralischen Überzeugungen, auf kollektiver Akteursebene moralische Ver-
haltensstandards und ein Integritätsmanagement. Als Fremdbindungsmechanismen sind 
formelle Gesetze und Verfahren sowie informelle Kulturstandards und sozialer Druck 
in der Lage, Einhaltung von Qualitätsversprechungen zu erhöhen.48

  
47  Die folgende Diskussion des Glaubwürdigkeitproblems aus dem Lichte der Neuen Institutionenökonomik ist zitiert aus Schwegler 2008, 

S. 206ff. m.w.N. 

 

48  Vgl. Wieland 2004a, S. 11. 
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Tab. 9 > Selbst- und Fremdbindungsmechanismen 

Die Einhaltung einer Zusicherung bedarf diverser Selbst- und Fremdbindungsmechanismen. 
 

Akteure Institutionen 

individuelle kollektive formelle informelle 

Selbstbindung Fremdbindung 

individuelle  
Selbstbindungsstrategien 

Koordinations- und Kooperations-
mechanismen einer Organisation 

formale Institutionen informale Institutionen 

Tugend 
Religiosität 
Überzeugungen 

Verhaltensstandards 
Integritätsmanagement 

Gesetze 
Verfahren 

Kulturstandards 
sozialer Druck 

Quelle: Wieland (2004a), S. 11. 

Wie effizient und effektiv diese Governancestrukturen tatsächlich sind, hängt von der 
Art und Weise ab, wie die genannten Selbstbindungs- und Fremdbindungsmechanis-
men miteinander kombiniert werden. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit der Einhal-
tung einer Zusicherung von zwei weiteren Faktoren bestimmt: von der Art des Akteurs, 
der diese Mechanismen nutzt, und von der Effizienz und Effektivität der Institutionen, 
in die diese Mechanismen integriert werden. Zusicherungen werden seitens der Akteu-
re umso eher eingehalten, je stärker sie in Einklang stehen mit 

> den Präferenzen (dem subjektiven Wollen), 
> den Fähigkeiten (dem subjektiven Können) und 
> den Möglichkeiten (dem objektiven Können) des jeweiligen Akteurs.49

Die Wahrscheinlichkeit der Einhaltung ist darüber hinaus eine Funktion der Art und 
Kombination der Selbst- und Fremdbindungsmechanismen in der Governancestruktur. 
Hier unterscheidet Wieland (2004a, S. 14f.) drei Faktorgattungen, die es wirksam 
miteinander zu kombinieren gilt: 

 

> Sicherheiten, wie z. B. Gesetze, Verordnungen, Garantien oder ein Ehrenwort. Diese 
sind zu ergänzen durch 

> Drohpotenziale, d. h. staatliche oder private Erzwingungsmechanismen oder das 
Androhen des Verlusts von Reputation, wenn die Sicherheiten nicht eingehalten 
werden sollten. 

> Neben diesen «negativen Anreizen» ist es notwendig, zusätzliche positive ökonomi-
sche und moralische Anreize50

  
49  Vgl. Wieland 2004a, S. 12ff. 

 zu setzen, welche die Einhaltung von Zusicherungen 
belohnen.  

50  Für eine Übersicht und Erläuterung wirtschaftlicher und moralischer Anreize siehe Wieland 2004b, S. 15ff. Letztere sind dadurch 
wirksam, weil Menschen, wie bereits beschrieben, ein Bedürfnis nach Wertschätzung haben, vgl. hierzu Wieland 2004b, S. 20ff. 
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Schliesslich und endlich hängt die Einhaltung von Zusicherungen vom Öffentlichkeits-
grad ihrer Erzwingungsmechanismen ab, die in Fremdbindungs- und Selbstbindungs-
mechanismen unterschieden werden können. Dabei zeigt sich, dass z. B. die Validie-
rung von Umweltberichterstattungen in der Regel unterschiedlich wirksam ist, wenn 
sie durch unabhängige Organisationen, von einem staatlich verordneten Auditsystem 
oder durch den Berichterstatter selbst vorgenommen wird. Es können hier drei wesent-
liche Einflussfaktoren unterschieden werden:51

> Öffentliche Ordnungen als Fremdbindungsmechanismen, d. h. Gesetze und Verord-
nungen. Diese sind insofern wirksam, als auf sie ein durchsetzbarer Rechtsanspruch 
besteht und sie durch einen neutralen kollektiven Akteur, den Staat, vollzogen wer-
den. 

 

> Private Ordnungen, d. h. Selbstbindungsmechanismen in Form von Verträgen und 
Verfahren. Sie sind wirksam, sofern die Einhaltung der (z. B. vertraglichen) Zusi-
cherung für den Berichterstatter mit Gewinnen bzw. die Nichteinhaltung mit Verlus-
ten an Reputation52

> Netzwerkordnungen, wie beispielsweise Governance-Kodizes oder Public Private 
Partnerships, kombinieren Fremd- und Selbstbindungsmechanismen. Ihre Wirksam-
keit erwächst aus dem Zusammenspiel effizienter und effektiver privater Ordnungen 
und der Erzwingungsmacht privater und öffentlicher Ordnungen. 

 verbunden ist. 

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Einflussfaktoren auf die Einhaltung von 
Zusicherungen im Überblick. Sie umfassen Eigenschaften der Akteure und des Hand-
lungsumfelds. Dabei kann die Ambiguität, Unvollständigkeit von Informationen und 
die Unsicherheit, ob sich ein Akteur wirklich an seine Zusicherungen hält, nie voll-
ständig aufgehoben werden. Die Einhaltung einer Zusicherung ist immer nur mehr oder 
weniger wahrscheinlich, nie jedoch 100-prozentig sicher.53

Tab. 10 > Einflussfaktoren auf die Einhaltung von Zusicherungen im Überblick 

 

Eine Vielzahl an Faktoren bzgl. der Akteure, Institutionen und die Art der Bindung beeinflussen 
die Wahrscheinlichkeit, dass Zusicherungen eingehalten werden. 
 
 Faktoren 

 
Akteure Präferenzen 

Fähigkeiten 
Möglichkeiten 

Institutionen Sicherheiten 
Drohpotenziale 
Anreize 

Bindung öffentliche Ordnungen 
private Ordnungen 
Netzwerkordnungen 

Quelle: Wieland (2004a), S. 16. 

 

  
51  Vgl. Wieland 2004a, S. 15. 
52  Vgl. auch Barzel 1998. 
53  Vgl. Wieland 2004a, S. 16f. 



  Qualitätsanforderungen an Umweltinformationen BAFU 2011  50 
     

     
 

 

 

3.3 Mechanismen zur Durchsetzung von Qualitätsstandards der 
Umweltberichterstattung 

Die oben genannten Mechanismen sind auch für die Durchsetzung von Qualitätsstan-
dards der Umweltberichterstattung relevant. Dabei weist Tab. 10 auf die unterschiedli-
chen Ebenen hin, bei denen grundsätzlich angesetzt werden kann: auf der Ebene der 
Akteure, der Institutionen in Kombination mit wirksamen Bindungssystemen. Sie 
benennt dabei die diversen Faktoren, die für eine Durchsetzung hoher Qualitätsstan-
dards in der Umweltberichterstattung wichtig sind. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Berichterstatter an hohe Qualitätsstandards halten, 
ist gross, wenn davon ausgegangen werden kann, dass sie die Standards auch tatsäch-
lich einhalten wollen (Präferenzen), dies subjektiv können (Fähigkeiten) und die 
Rahmenbedingungen dem nicht entgegen stehen (Möglichkeiten). 

Berichterstatter wollen sich an Qualitätsanforderungen halten, wenn wirksame Institu-
tionen (Sicherheiten, Drohpotenziale und Anreize) auf deren Einhaltung hinwirken, 
d. h. 

> wenn die Akteure ein ureigenes, direktes Interesse an einer hohen Qualität ihrer Um-
weltberichterstattungen haben, sie z. B. selbst fundierte Entscheidungen treffen wol-
len, d. h. die Informationen für ihre eigene Entscheidungsfindung nutzen (Anreize); 

> wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass eine unzureichende Qualität aufgedeckt 
wird, und wenn die Folgen davon für den Berichterstatter relevant sind (Drohpoten-
ziale), 

> und wenn die Investitionen, die der Berichterstatter in die Zusicherung einer hohen 
Qualität tätigt, ausreichend hoch sind, z. B. wenn die Berichterstattung aufwendig 
und sorgfältig erstellt wurde, externe renommierte Experten daran mitgearbeitet ha-
ben und externe Auditoren die Berichtsqualität validiert haben (Sicherheiten). 

Viele der oben genannten Qualitätsanforderungen setzen voraus, dass Berichterstatter 
ebenso wie die Prüfer von Berichterstattungen über das entsprechende Know-how, die 
entsprechenden Ansätze und Methoden und technischen Voraussetzungen sowie über 
ausreichende finanzielle und zeitliche Ressourcen verfügen. Um diese Fähigkeiten zu 
stärken, sollte z. B. 

> das methodische und fachliche Wissen über Qualitätsanforderungen selbst sowie 
über die Erstellung qualitativ hochwertiger Berichterstattung weit verbreitet, leicht 
zugänglich gemacht und einfach und verständlich dargestellt werden.  

> Unterstützend können Seminare bzw. Schulungen Wissen vermitteln, und Work-
shops einen Erfahrungsaustausch ermöglichen. Ansprechpersonen (z. B. Hotlines) 
könnten für einzelne Fragen, Berater für komplexere Probleme Hilfestellung leis-
ten.54

  
54  Analog zu den «User Councils» und Beratungsgremien, wie sie die United Nations Statistics Division (UNSD) seitens statistischer Ämter 

fordert. Diese könnten zu strategischen Politikfragen und Prioritäten, zu technischen Fragen im Allgemeinen und zu spezifischen 
statistischen Pogrammen und Themen Auskunft geben und/oder Berichterstattungsaktivitäten selbst koordinieren. In Anlehnung an 
UNSD 2009a und b. 
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> Instrumente, die eine Anwendung erleichtern, könnten zur Verfügung gestellt wer-
den, wie z. B. Checklisten für interne oder externe Qualitätsprüfungen oder definier-
te Prozeduren bzw. Abläufe, wie sie z. B. von der OECD in ihrem «Quality Frame-
work and Guidelines for OECD Statistical Activities»55

Akteure, die Berichterstattungen erstellen oder prüfen, müssen auch objektiv in der 
Lage sein, hohen Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, d. h. die Rahmenbedin-
gungen müssen dies ermöglichen. Diese Möglichkeiten können z. B. mittels Zugang zu 
einer breiten Datenbasis, die Bereitstellung einer ausreichenden technologischen Infra-
struktur, aber auch mittels der Bereitstellung notwendiger finanzieller Mittel eröffnet 
werden.

 veröffentlicht sind. 

56

Das Vorhandensein der genannten Präferenzen, Fähigkeiten und Möglichkeiten, quali-
tativ hochstehende Umweltberichterstattungen zu erstellen, ist letztlich die notwendige 
Voraussetzungen dafür, dass Qualitätsanforderungen zum State-of-the-Art umwelt-
ökonomischer Berichterstattungen werden können. Es ist jedoch nicht hinreichend. Erst 
wenn die Qualitätsstandards durch die entsprechenden Institutionen in Form von 
Selbst- und Fremdbindungsmechanismen mit ausreichendem Öffentlichkeitsgrad 
verankert sind, ist eine weitreichende Etablierung gelungen. 

  

Eine grosse Wirksamkeit haben formelle Fremdbindungsmechanismen wie Gesetze 
und Verordnungen. Wenn Qualitätsanforderungen gesetzlich verankert sind, zeigt dies 
sicherlich weitgehende Wirkung. Eine gesetzliche Verankerung von Qualitätsanforde-
rungen macht vor allem bei gesetzlich vorgeschriebenen Berichtspflichten Sinn, wie 
z. B. bei der Erstellung nationaler Treibhausgasinventare, oder wenn der Staat einer 
Organisation bestimmte Richtlinien vorschreiben kann, z. B. staatlichen Behörden wie 
statistischen oder anderen Bundesämtern. 

Bei freiwilligen Berichterstattungen z. B. von unternehmerischen Umweltberichten, 
kann der Staat ebenfalls «True and Fair View»-Qualitätsanforderungen definieren. Sie 
bezeichnen die Best-Practice und können in Gesetze oder Verordnungen integriert 
werden. Hier bietet es sich an, Qualitätsanforderungen in bestehende oder noch zu 
entwickelnde Zertifizierungsstandards wie das Eco Management and Audit Scheme 
(EMAS) der EU oder die EN ISO 14000er-Reihe der International Organization for 
Standardization (ISO) mit einzuarbeiten. Auch diese Zertifizierungen können eine 
grosse Bindungswirkung erzeugen, vor allem wenn sie von wesentlichen Anspruchs-
gruppen, z. B. den eigenen Kunden oder Geldgebern, eingefordert werden, wie das zum 
Beispiel bei der Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen nach EN ISO 14001 
inzwischen oft der Fall ist. 

Vielleicht weniger wirksam, aber dennoch wichtig, ist die Einbindung der Qualitätsan-
forderungen in Standardwerke wie z. B. die Qualitätsstandards für statistische Arbeiten 
der UNSC. Ein solcher Standard ist zwar nicht direkt, z. B. gerichtlich, erzwingbar. 

  
55  Siehe OECD 2003. 
56  In dieser Hinsicht leistet der Staat bereits heute wertvolle Dienste, indem statistische Ämter qualitativ hochwertige und allgemein 

zugängliche offizielle Statistiken anbieten. Ebenso könnte es in manchen Fällen sinnvoll sein, wenn der Staat oder internationale 
Organisationen finanzielle oder technische Hilfestellungen leisten, z. B. zur Unterstützung ärmerer Länder bei deren nationaler Bericht-
erstattung.  
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Dennoch wird sich eine Organisation, die eine gute und allgemein anerkannte Arbeit 
vorweisen möchte, an einen solchen Standard halten. 

Qualitätsanforderungen können ebenso vertraglich festgeschrieben sein, z. B. in Form 
definierter Berichterstattungspflichten zwischen einem Berichterstatter und dessen 
Adressaten oder zwischen Auftraggeber für eine Berichterstattung und Auftragnehmer. 

Nicht gerichtlich durchsetzbare formelle Fremdbindungsmechanismen, wie z. B. Zerti-
fizierungsstandards oder Standards «guter Berichterstattungssysteme», entfalten oft mit 
der Zeit und mit ihrer zunehmenden Verbreitung informale Bindungswirkung. Dassel-
be gilt u.U. für Gesetze und Verordnungen, die in anderen Hoheitsgebieten verbindlich 
sind. So gehört es beispielsweise für multinationale Unternehmen schon «zum guten 
Ton», konzernweit gewisse Mindest-Umwelt- oder Arbeitsstandards einzuhalten, auch 
wenn diese nicht für alle Standorte wirklich rechtlich erforderlich wären. Signalwir-
kung hat in diesem Zusammenhang auch, wenn grosse, bedeutsame Akteure, wie z. B. 
der Staat, statistische Bundesämter, globale Unternehmen, die Vereinten Nationen, die 
Weltbank etc., eine Vorbildfunktion wahrnehmen und mit gutem Beispiel vorangehen, 
erste Erfahrungen sammeln und auf diese Weise gewissermassen informale «Standards 
setzen». 

Ein sozialer Druck und gesellschaftlicher Standard könnte z. B. von Nichtregierungsor-
ganisationen, Medien oder allgemein von Adressaten der Berichterstattungen ausgehen 
bzw. etabliert werden. Man könnte hier auch von einem «impliziten Vertrag» sprechen, 
d. h. einer (berechtigten oder für berechtigt gehaltenen) Erwartung, dass ein Bericht 
eine bestimmte Qualität hat. Dabei gilt: Je weitgehender Qualitätsanforderungen für 
Umweltberichterstattungen formal festgeschrieben sind und in der Praxis verbreitet 
und/oder von Anspruchsgruppen eingefordert werden, desto stärker wird auch ihre 
informale Fremdbindung für die Berichterstatter sein. 

Unter einem kollektiven Selbstbindungsmechanismus ist, im Sinne der neueren Sys-
temtheorie, die Selbstbindung eines kollektiven Akteurs, d. h. einer Organisation, zu 
verstehen. Eine Bericht erstattende Organisation kann sich freiwillig an die Einhaltung 
von Qualitätsstandards binden. Eine solche Selbstbindung ist jedoch nur dann (weitge-
hend) wirksam, wenn die Organisation die Selbstbindung offiziell als übergeordnetes 
Ziel bzw. Politik der Organisation festschreibt und sowohl intern als auch extern kom-
muniziert, wenn auch die Strategien und Massnahmen auf eine hohe Qualität ausge-
richtet sind und wenn entsprechende Strukturen und Prozeduren implementiert und 
nach aussen hin transparent gemacht werden. Wirksame Strukturen und Prozeduren 
sind z. B. Qualitätsverantwortliche, technische Voraussetzungen, Qualitätssicherungs-
systeme wie regelmässige externe Qualitätsprüfungen, Zertifizierungen und Labels. 
Ein gutes Beispiel dafür, wie statistische Qualitätsstandards implementiert und kontrol-
liert werden können, sind die Prozeduren der OECD (2003, S. 13f.), welche viele der 
genannten Mechanismen mit einbezieht.  

Auch mehrere kollektive Akteure, z. B. die Unternehmen einer Branche, die europäi-
schen Statistikämter etc., können sich kollektiv an Qualitätsstandards binden und 
erzielen so eine höhere Wirkung, wie wenn sich eine einzelne Organisation bindet. 
Aber auch hier gilt, dass die Qualitätsstandards adäquat in den Zielen bzw. Politiken, 

Informale 
Fremdbindungsmechanismen 

Kollektive 
Selbstbindungsmechanismen 
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Strategien, Massnahmen, Strukturen und Abläufen implementiert sind und dies nach 
aussen hin sichtbar gemacht wird – und zwar nicht nur seitens der einzelnen Organisa-
tionen, sondern auch auf Ebene des gesamten Organisations-Zusammenschlusses, d. h. 
z. B. auf Ebene der EU, des Branchenverbands etc. 

Individuelle Selbstbindungsmechanismen beschreiben die Selbstbindung einzelner Per-
sonen an ihre Versprechungen. Diese sind dann von Bedeutung, wenn einzelne Per-
sonen Berichte erstellen (was aufgrund ihrer Komplexität eher selten der Fall sein 
dürfte) oder prüfen. Zentrale Mechanismen wie die Tugend, Religiosität oder Überzeu-
gungen sind jedoch bei der Einführung von Qualitätsstandards für Umweltberichter-
stattungen nur schwer zu beeinflussen und stehen daher nicht im Zentrum der vorlie-
genden Studie. 

Die genannten diversen Bindungsmechanismen, selbst wenn sie mit den entsprechen-
den Präferenzen, Fähigkeiten und Möglichkeiten der berichterstattenden Akteure 
einhergehen, sind letztlich nicht ausreichend für eine weitgehende Etablierung von 
Qualitätsanforderungen in Umweltberichterstattungssystemen. Angesichts von Infor-
mationsasymmetrien, Intransparenzen und Kontrollsystemen, die nur begrenzt wirksam 
und oft sehr kosten- und zeitintensiv sind, ist dies alles nicht ausreichend.  

Es stellt sich zusätzlich die Frage, ob ausreichende Drohpotenziale und/oder positive 
ökonomische oder gar moralische Anreize wirken, die dazu führen, dass sich ein 
Berichterstatter tatsächlich an seine Qualitätszusagen hält. Wenn z. B. bei illegalem 
Verhalten die Aufdeckungsrate hoch und die strafrechtlichen Folgen spürbar sind, 
wenn Auftraggeber oder Geschäftspartner ihre Verträge kündigen, Kunden ihre Zah-
lungsbereitschaft verringern oder in den Boykott gehen, Nichtregierungsorganisationen 
und Medien Negativschlagzeilen veröffentlichen und damit die Reputation der Organi-
sation schädigen, sind gewisse Sanktionen vorhanden, die, wenn sie spürbar und 
realistisch sind, die Einhaltung von Qualitätsstandards verbessern.  

Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass es Expertengremien bzw. Prüfstellen gibt, 
welche die Einhaltung von Qualitätsstandards regelmässig kontrollieren, ggf. Verstösse 
aufdecken und kommunizieren. Wirkungsvoll ist z. B. eine Verbreitung der Prüfungs-
ergebnisse, wie weitgehend sich Organisationen an Qualitätsstandards halten, über das 
Internet, wie es z. B. die UNSD tut. Sie prüft, inwieweit nationale Statistikämter die 
Qualitätsanforderungen an statistisches Arbeiten erfüllen, und publiziert die Ergebnisse 
übersichtlich und leicht zugänglich im Internet.57

Der vorliegende Abschnitt diskutierte, wie eine breite Anwendung der Qualitätsanfor-
derungen, wie sie in den Abschnitten 2.3 und 2.4 genannt wurden, realisiert werden 
kann. Dabei wurde deutlich, dass letztlich nur ein Mix aus verschiedenen Mechanis-
men dies zu leisten vermag. Dennoch sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass 
aufgrund vieler in der Realität bestehender Beschränkungen, sei es aufgrund von 
Intransparenzen, fehlenden Kompetenzen, Finanzmitteln etc., eine Einhaltung de facto 
nie vollständig garantiert werden kann. Letztlich kann nur versucht werden, die Wahr-
scheinlichkeit hierfür zu maximieren. 

 

  
57  Siehe UNSD 2009a. 
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3.4 Möglichkeiten der Schweizer Politik und der Verwaltung 

Dieses Kapitel befasst sich mit den Möglichkeiten der Schweizer Politik und der 
Verwaltung, die oben hergeleiteten Qualitätsanforderungen möglichst breit auf interna-
tionaler Ebene zu verankern. Dabei werden hier lediglich erste Ideen genannt, eine 
Prüfung der Vorschläge auf Vollständigkeit und konkrete Realisierbarkeit würde den 
Rahmen der Studie sprengen. 

Der erste Schritt der Etablierung der Qualitätsanforderungen ist, darauf hinzuwirken, 
dass diese nationaler und internationaler Standard werden. Sie sollen von den zentralen 
nationalen und internationalen Akteuren im Bereich der Umweltberichterstattung – und 
auch anderer statistischer Arbeiten und Berichterstattungssysteme – breit angewandt 
und eingefordert werden. Hier könnten die Schweizer Behörden/Ämter und Verwal-
tungen zum Beispiel folgende Massnahmen ergreifen: 

> Die Ämter/Behörden und Verwaltungen in der Schweiz (z. B. regionale Statistik-
Ämter, BFS, BAFU, BFE etc.) erkennen die Qualitätsanforderungen selbst an, de-
klarieren sie intern als verbindlich und wenden sie konsequent an. 

> Sie machen die eigene Anwendung transparent (z. B. indem sie die Prüfung der Qua-
litätsanforderungen in statistischen Veröffentlichungen grundsätzlich im Anhang als 
Tabelle aufführen. Sie könnten dort aufzeigen, welche Qualitätsanforderungen voll / 
teilweise / nicht erfüllt sind und dies jeweils belegen und begründen). 

> Sie legen die Erfahrungen und Schwierigkeiten bei der Anwendung offen und kom-
munizieren gegebenenfalls, wie diese überwunden werden können.  

> Sie deklarieren die Anforderungen als «State-of-the-Art» im Sinne von «Standards 
einer guten Information zu Umweltwirkungen».  

> Die Schweizer Politik und die Verwaltung wirken in internationalen, supranationa-
len Organisationen und Gremien oder bei nationalen Akteuren auf eine Diskussion, 
Anerkennung, Einigung und konsequente Anwendung der Standards hin. Wichtig 
wäre dies z. B. bei den Vereinten Nationen (dort u.a. in den Qualitätsstandards für 
statistische Arbeiten der UNSC), bei der OECD, der Weltbank, der EU (z. B. EUA, 
EUROSTAT) etc. Tab. 16 im Anhang A zeigt, bei welchen Institutionen welche An-
forderungen bislang noch nicht explizit Eingang gefunden haben und wo insofern 
auf die Aufnahme weiterer Qualitätsanforderungen hingewirkt werden könnte.58

> Die Schweiz setzt sich auch dafür ein, dass diese Institutionen die Standards in ihren 
Wirkungsbereichen als «Standards einer guten Information zu Umweltwirkungen» 
deklarieren und, soweit möglich, für andere Akteure als verbindlich erklären. 

  

In einem zweiten Schritt müssen die internationalen Standards wirkungsvoll bei Be-
richt erstattenden Akteuren (wie z. B. bei den Mitgliedsländern der EU und ihren 
Verwaltungen/Behörden, Hochschulen, Instituten, Unternehmen etc.) durchgesetzt 
werden. Hier gibt es letztlich drei Ebenen, auf die einzuwirken ist: auf die Befähigung 

  
58  Ein erster Anknüpfungspunkt auf europäischer Ebene könnte die Veröffentlichung «Irreführende Umweltaussagen» der EU sein. Sie 

enthält einen Auszug aus dem Leitfaden zur Umsetzung bzw. Anwendung der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken. 
Dieser zielt in eine ähnliche Richtung wie die Qualitätsanforderungen, die in dieser Studie erarbeitet wurden, und er zeigt auf, welche 
Umweltaussagen zu Waren und Dienstleistungen irreführend sind und welche nicht. Die Guiding Principles der European Food 
Sustainable Consumption and Production Round Table entsprechen ebenfalls den Qualitätsanforderungen aus dieser Studie. 
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der Akteure, auf ihre Selbstbindung und auf bestehende gesetzliche und freiwillige 
formelle Regelsysteme. 

Die Akteure sind zunächst überhaupt erst zu befähigen, die Qualitätsanforderungen 
anzuwenden. Hierfür sind die folgenden Massnahmen seitens der Schweizer Politik 
und der Verwaltung wünschenswert: 

> Akteuren wird das notwendige Know-how vermittelt. Dafür werden zunächst die 
Qualitätsanforderungen selbst verfügbar gemacht, indem sie leicht zugänglich sind 
(über das Internet, in Berichten/Publikationen, Regelwerken etc.) und in die welt-
weit wichtigsten Sprachen übersetzt werden. 

> Zudem wird das Know-how verbreitet, wie diese Anforderungen anzuwenden sind. 
Hierzu sollten neben schriftlichen Anleitungen (z. B. in Form eines Handbuchs, das 
genaue Beschreibungen der Anforderungen, Positiv- und Negativbeispiele, «Fre-
quently Asked Questions», Glossar etc. enthält) auch Anlaufstellen vorhanden sein. 
Eine solche Anlaufstelle könnte z. B. in Form eines Kompetenzzentrums bestehen, 
das entsprechende Schulungen und Seminare, bei denen das notwendige Wissen und 
die Fertigkeiten vermittelt werden, sowie Workshops, die einen Erfahrungsaustausch 
ermöglichen, durchführt. Zudem könnte es für inhaltliche, technische oder prakti-
sche Fragen zur Verfügung stehen (z. B. via Hotlines). Ansprechpersonen könnten 
für einzelne Fragen, Berater für komplexere Probleme Hilfestellung leisten. 

> Notwendige Ansätze, Methoden und Instrumente werden zur Verfügung gestellt und 
technische Voraussetzungen für die Anwendung der Qualitätsanforderungen und die 
Überprüfung von Berichterstattungen anhand der Anforderungen geschaffen. Hier 
wären z. B. Leitfäden, Checklisten für interne oder externe Qualitätsprüfungen und 
definierte Prozeduren bzw. Abläufe, wie sie z. B. von der OECD in ihrem «Quality 
Framework and Guidelines for OECD Statistical Activities»59

> Die staatlichen Organe der Schweiz initiieren Prüfungen, in denen bestehende 
Datenbanken (z. B. ecoinvent.ch), statistische Ansätze, Methoden und Instrumente 
(z. B. Methoden der Ökobilanzierung), Berichterstattungstools, IT-basierte Metho-
den etc. daraufhin geprüft werden, inwieweit sie den Qualitätsanforderungen genü-
gen. Gegebenenfalls wirken sie darauf hin, dass diese entsprechend verbessert wer-
den. Bei neu erstellten Ansätzen, Methoden und Instrumenten werden die Qualitäts-
anforderungen von Anfang an bereits mit berücksichtigt. Auf diese Weise werden 
die Qualitätsanforderungen zu Massstäben für die Güte der Ansätze, Methoden und 
Instrumente selbst. Hierfür gibt der Staat die entsprechenden Forschungsarbeiten in 
Auftrag. 

 veröffentlicht sind, 
sinnvoll. Eventuell könnte das Kompetenzzentrum, das die bei Anwendern auftre-
tenden Fragen in Zusammenhang mit der Anwendung der Anforderungen kennt, den 
gezielten Bedarf zur Ansätze-, Methoden-, Instrumenten- und IT-Entwicklung auf-
zeigen. 

> Der Staat stellt gegebenenfalls auch finanzielle und personelle Ressourcen für die 
Anwendung der Qualitätsanforderungen zur Verfügung. So wird z. B. ein Teil der 
Geldmittel bei der Finanzierung öffentlicher Ausschreibungen/Aufträge explizit für 
die Einhaltung der Qualitätsanforderungen vorgesehen. In manchen Fällen könnte es 
sinnvoll sein, wenn der Staat selbst oder über internationale Organisationen finan-

  
59  Siehe OECD 2003. 

Befähigung der Akteure 
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zielle, personelle oder technische Hilfestellungen leistet, z. B. indem finanzschwache 
Akteure wie Entwicklungs- und Schwellenländer finanziell oder kleinere Gemein-
den/Regionen personell unterstützt werden. 

> Nicht zuletzt befähigen die Schweizer Politik und die Verwaltungen die Bericht 
erstattenden Akteure, die Qualitätsanforderungen zu erfüllen, indem sie ihnen z. B. 
Zugang zu einer breiten, den Qualitätsanforderungen entsprechenden Datenbasis 
ermöglichen. 

In der Regel wirksamer als Vorschriften und aufwändige Kontrollen ist es, wenn 
Bericht erstattende Akteure sich aus eigenem Interesse an bestimmte Standards binden. 
Dies wird dann der Fall sein, wenn die Akteure die Qualitätsanforderungen als sinnvoll 
anerkennen und es für sie zur Selbstverständlichkeit wird, die Qualitätsanforderungen 
zu erfüllen. Die Schweizer Politik und die Verwaltungen fördern dies, indem sie die 
bereits genannten Massnahmen durchführen. Darüber hinaus ist die folgende kommu-
nikative und wissenschaftliche/diskursive Massnahme wichtig: 

> Sie stellen die Bedeutung und den Sinn für die Anwendung der Anforderungen klar 
heraus. Die Anforderungen selbst gewinnen an Glaubwürdigkeit, wenn sie vorab 
wissenschaftlich zur Diskussion gestellt und kontinuierlich verbessert werden. 

Wenn dies erfolgreich realisiert ist, dürften vor allem Anwender, die sich über eine 
hohe Qualität ihrer Arbeiten definieren (z. B. Forschungsinstitutionen, aber auch alle 
anderen Bericht erstattenden Akteure) oder als Vorreiter bzgl. Umweltschutz positio-
nieren (beispielsweise Vorreiterunternehmen, die Umwelttechnologie-Branche, Vorrei-
terländer wie z. B. die Schweiz oder Deutschland) ein ureigenes Interesse daran haben, 
den Qualitätsanforderungen zu genügen und dies wirksam zu kommunizieren, um ihre 
Reputation zu stärken. 

Wo kein ureigenes Interesse an einer Anwendung der Qualitätsstandards vorhanden ist, 
sind verbindliche Vorschriften mit den entsprechenden Kontrollen ihrer Einhaltung und 
Sanktionsmechanismen nötig. Wirksame Kontrollmechanismen decken Verstösse ge-
gen die Qualitätsanforderungen auf und wirken, in Kombination mit spürbaren Sankti-
onen, abschreckend. In diesem Zusammenhang könnten die folgenden Massnahmen 
seitens der Schweizer Politik und die Verwaltung wirksam sein: 

> Sie erlässt Gesetze und Vorschriften, welche die Einhaltung der Qualitätsanforde-
rungen für relevante Bericht erstattende Akteure (z. B. für Hochschulen, Institute, 
Unternehmen, staatliche Organisationen etc.) verbindlich einfordern, soweit dies 
sinnvoll ist und der Staat hier über entsprechenden Einfluss verfügt. (Z. B. für die 
Erstellung diverser Umweltstatistiken zu Konsum und Produktion oder für gesetz-
lich vorgeschriebene Berichterstattungssysteme.) 

> Eine weitere wirksame Möglichkeit ist, bei öffentlichen Ausschreibungen, welche 
statistische Arbeiten und Berichterstattungen beinhalten, die Standards als verbindli-
che Qualitätsanforderungen zu definieren und die offerierenden Institutionen aufzu-
fordern, die Einhaltung der Standards in der Vergangenheit nachzuweisen. 

> Zur Etablierung wirksamer Kontrollen könnten Politik und die Verwaltung Exper-
tengremien bzw. Prüfstellen einrichten, welche die Einhaltung der Qualitätsstan-
dards regelmässig kontrollieren und Verstösse aufdecken. 

Hinwirken auf eine Selbstbindung 
der Akteure 

Vorschriften, Kontrollen und 
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> Wirksame Sanktionsmechanismen errichten, z. B. finanzielle Strafen oder das 
Publizieren von Verstössen. Wirkungsvoll ist z. B. eine Verbreitung der Prüfungser-
gebnisse, d. h. wie weitgehend sich bestimmte Organisationen an Qualitätsstandards 
halten, über das Internet, wie es z. B. die UNSD tut. Diese prüft, inwieweit nationale 
Statistikämter die Qualitätsanforderungen an statistische Arbeiten erfüllen, und pub-
liziert die Ergebnisse übersichtlich und leicht zugänglich im Internet.60

Die Politik und die Verwaltung sollten versuchen, auf bestehende und zu entwickelnde 
freiwillige Regelsysteme dahingehend einzuwirken, dass diese die Qualitätsanforde-
rungen explizit mit aufnehmen. Dies betrifft z. B. Zertifizierungsstandards wie das Eco 
Management and Audit Scheme (EMAS) der EU oder die EN ISO 14000er-Reihe der 
International Organization for Standardization (ISO). Auch diese Zertifizierungen 
können eine grosse Bindungswirkung erzeugen, vor allem wenn sie von wesentlichen 
Anspruchsgruppen, z. B. den eigenen Kunden oder Geldgebern, eingefordert werden, 
wie das zum Beispiel bei der Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen nach 
EN ISO 14001 in der Industrie inzwischen oft der Fall ist. 

 Auch die 
OECD bedient sich dieser Sanktionsform und veröffentlicht die Schlussfolgerungen 
von Vermittlungsprozessen zwischen Organisationen, die einen Verstoss gegen die 
OECD Guidelines for Multinational Enterprises melden und der multinationalen 
Unternehmung.  

Evtl. könnte ein eigenes Label-System für die Einhaltung der Qualitätsstandards entwi-
ckelt werden. Ein Basis-Label könnte Berichterstattungen kennzeichnen, welche sich 
selbst an den Qualitätsstandards messen (evtl. indem sie im Anhang ihrer Berichterstat-
tung eine Tabelle veröffentlichen, die offenlegt, begründet und belegt, welche Quali-
tätsanforderungen voll / teilweise / nicht erfüllt sind). Ein abgestuftes Label-System 
z. B. mit einem «Gold-Standard» und «Silber-Standard» könnte diejenigen Berichter-
stattungssysteme positiv hervorheben, welche die Anforderungen (weit) überdurch-
schnittlich erfüllen. Ein solches Label-System würde von entsprechenden unabhängi-
gen Kontroll-/Prüfungsorganen geprüft und im Rahmen klar definierter Prüfprozesse 
vergeben. 

Tab. 11 zeigt die vorgeschlagenen Massnahmen noch einmal im Überblick: 

  
60  Siehe UNSD 2009a. 

Verankerung in formellen 
freiwilligen Regelsystemen 
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Tab. 11 > Massnahmen zur Etablierung der Qualitätsanforderungen / einer «True and Fair View» 

Die Tabelle listet mögliche Massnahmen, welche die Schweizer Politik und die Verwaltung 
ergreifen könnte, um auf eine möglichst weitgehende Verbreitung der Qualitätsanforderungen 
an Umweltberichterstattungen hinzuwirken. Die als prioritär erachteten Massnahmen sind 
jeweils hervorgehoben. 
 
Art der Massnahme 
 

Massnahmen   

Befähigung der Akteure 
 

1. Qualitätsanforderungen zugänglich machen 
2. Know-how zur Anwendung der Anforderungen verbreiten, z.B. mittels Kompetenz-

zentrum 
3. Ansätze, Methoden, Instrumente, technische Voraussetzungen zur Verfügung 

stellen (z.B. Leitfäden, Checklisten, definierte Prozeduren etc.) 
4. Mittels Vorschriften und Forschungsförderungen: Bestehende Ansätze, Methoden 

und Instrumente dahingehend verbessern und neue Ansätze, Methoden und In-
strumente so entwickeln, dass die Anforderungen (besser) erfüllt werden 

5. In manchen Fällen finanzielle und personelle Ressourcen für die Anwendung der 
Qualitätsanforderungen zur Verfügung stellen 

6. Breiten Zugang zu einer die Qualitätsanforderungen erfüllenden Datenbasis 
ermöglichen 

Selbstbindung / Beispiel geben 7. Qualitätsanforderungen selbst anwenden 
8. Anwendung transparent machen  
9. Erfahrungen und Schwierigkeiten bei Anwendung kommunizieren 
10. Anforderungen als gute Praxis («State-of-the-Art») deklarieren 

Hinwirken auf Selbstbindung 
der Akteure 

11. Bedeutung und Sinnhaftigkeit der Anforderungen kommunizieren und wissenschaft-
lich belegen. (Weitere Massnahmen sind die bereits oben genannten) 

12. Formular für Selbstbindung zur Verfügung stellen  
Verankerung in formellen 
freiwilligen Regelsystemen 
 

13. Darauf hinwirken, dass die Qualitätsanforderungen in freiwilligen formellen 
Regelsystemen wie z.B. den ISO-Reihen oder EMAS als Standards mit aufge-
nommen werden 

14. Eigenes Kennzeichnungs-System (z.B. Label) für die Einhaltung der Qualitätsstan-
dards errichten 

Verbreitung auf internationaler 
Ebene 

15. Bei zentralen Akteuren im Ausland und auf inter- und supranationaler Ebene 
auf Anerkennung und Anwendung der Anforderungen hinwirken 

16. Darauf hinwirken, dass die Anforderungen international zu verbindlichen Standards 
werden  

Vorschriften, Kontrollen, 
Sanktionen 

17. Bei öffentlichen Ausschreibungen und Aufträgen Umweltinformationen, die den 
Qualitätsstandards genügen einfordern 

18. Qualitätsanforderungen mittels Gesetze und Vorschriften einfordern  
19. Etablierung wirksamer Kontrollen 
20. Wirksame Sanktionsmechanismen errichten, z.B. Verstösse publizieren oder 

finanziell ahnden 

 



4  > Anwendung auf die Berichterstattung zur Gesamtumweltbelastung von Konsum und Produktion  59 
     

     
 

 

 

4   > Anwendung auf die Berichterstattung 
zur Gesamtumweltbelastung von Konsum 
und Produktion 

 

  

 Das vorliegende Kapitel vergleicht verschiedene Ansätze für die gesamthafte Ermittlung und Bewertung 
ökologischer Auswirkungen des Konsums und der Produktion der Schweiz und für die Zurechenbarkeit dieser 
Auswirkungen auf einzelne Wirtschaftsbranchen und Konsumbereiche. Zunächst führt das Kapitel in die 
verschiedenen Bereiche einer umwelt-ökonomischen Berichterstattung ein. Später werden die Ansätze und 
Methoden beschrieben, anhand der Qualitätsanforderungen (vgl. die Abschnitte 2.3 und 2.4) geprüft und 
anschliessend tabellarisch verglichen. 

  

4.1 Einführung in die umwelt-ökonomische Berichterstattung  

Im Zentrum einer ökonomisch-ökologischen Gesamtberichterstattung, die als Grundla-
ge politischer (und privater) Entscheidungen dient, stehen Informationen über die 
Lebensqualität der Bevölkerung (pro Kopf) und ebenso darüber, was die wesentlichen 
Hebel sind, um diese Lebensqualität langfristig zu steigern oder zumindest auf einem 
(gesellschaftlich zu definierenden) ausreichenden Niveau zu halten. 

Wesentliche Fragen, die sich dabei stellen, sind: Wovon hängt die Lebensqualität der 
Bevölkerung ab? Braucht es tatsächlich nur ein stetiges Wirtschaftswachstum, oder 
sind nicht auch noch andere Faktoren wie z. B. Bildung, sozialer Zusammenhalt, 
Friede, Sicherheit, eine intakte ökologische Umwelt usw. zentrale Voraussetzungen? 
Welche Folgen hat das aktuelle Verhalten der Gesellschaft? Verhält sie sich nachhaltig, 
oder zerstört sie ihre Lebensgrundlagen und gefährdet sich damit langfristig selbst? An 
welchen Hebeln kann angesetzt werden, um die Lebensqualität zu verbessern? 

Die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass gesellschaftliche Systeme vor allem Gefahr 
laufen, ihre eigenen ökologischen Grundlagen zu zerstören. Ein zentraler Grund hierfür 
ist, dass gesellschaftliche Akteure in Wirtschaft, Politik, Rechtsprechung etc. aufgrund 
der eigenen Gesetzmässigkeiten der Funktionssysteme, in denen sie agieren (Gewinn-
maximierung, Machterhalt etc.), ökologische Themen nur unzureichend berücksichti-
gen (sog. Markt- und Politikversagen). Ein weiterer wichtiger Grund dafür ist, dass 
bisherige Messsysteme, die den Fortschritt einer Gesellschaft gemessen haben, weitge-
hend wirtschaftlich und (teilweise) sozial (Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosenquote, 
Einkommensverteilung etc.) ausgerichtet waren. Insbesondere das Bruttosozialprodukt 
ist nur unzureichend in der Lage, die positiven und negativen Auswirkungen der 
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Nutzung der ökologischen Umwelt auf die Wohlfahrt (und Lebensqualität) wieder-
zugeben.61

Nachhaltigkeit heisst «to ensure that it [development] meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs.»

 Darum ist eine ökonomisch-ökologische Gesamtberichterstattung vonnöten, 
welche die Wechselwirkungen des gesellschaftlichen Handelns und der ökologischen 
Umwelt beschreibt. Das Ziel einer solchen Berichterstattung ist es, über die Nachhal-
tigkeit der Nutzung der ökologischen Umwelt durch die Gesellschaft zu informieren 
und dabei den Bezug zum Kern einer solchen Gesamtberichterstattung, die Lebensqua-
lität, herzustellen.  

62 

Konkret bedeutet die nachhaltige Nutzung der ökologischen Umwelt (im Sinne der 
«starken Nachhaltigkeit»):63

> Es werden nur die Zinsen des Naturkapitals

 

64

> Die Qualität und Quantität des Naturkapitals befindet sich auf einer optimalen Höhe 
bzw. einem optimalen Bestand, der eine maximale Umweltnutzung erlaubt («maxi-
mum sustainable yield»).

, auf dem die Lebensqualität einer 
Gesellschaft beruht, verbraucht, so dass das Naturkapital konstant und damit die ge-
sellschaftlichen Grundlagen dauerhaft erhalten bleiben. D. h. dass regenerierbare 
Ressourcen in einer Periode nur so weit verbraucht werden, wie in dieser Periode 
Ressourcen wieder hinzukommen, z. B. durch Nachwachsen im Fall von Wäldern. 
Ökosysteme, z. B. Gewässer, werden nur so stark belastet, wie sich sie selbst wieder 
regenerieren («carrying capacity»). 

65

Das Konzept einer schwachen Nachhaltigkeit sieht ein weiteres Prinzip vor:

 D. h. der Bestand regenerierbarer Ressourcen, wie z. B. 
Fischbestände, umfasst eine Grösse und Qualität, die dafür sorgt, dass sich die 
Fischpopulationen maximal vermehren können. Im Fall der Ökosysteme bedeutet 
dieses Prinzip, dass diese sich in einem Zustand maximaler Regenerationsfähigkeit 
befinden. 

66

> Sofern (vorerst) auf die Nutzung erschöpfbarer Ressourcen nicht verzichtet werden 
kann, werden diese nur so weit verbraucht, als die Gesellschaft Substitutionsmög-
lichkeiten durch Fortschritt (im Bereich der Technik oder Bildung) zu schaffen in 
der Lage ist. 

 

  
61  Vgl. z. B. Ott/Staub, S. 54f. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der ökologischen Dimension der Wohlfahrt findet sich bei Ott/Staub 

2009, S. 42−54. 
62  Brundtland-Bericht aus World Commission on Environment and Development 1987, S. 8.  
63  Vgl. Hofer/Scheelhaase/Wolff 1998, S. 57. 
64  Naturkapital im Sinne der SEEA 2003, vgl. UNEP 2003. 
65  Vgl. Ströbele 1987, S. 126–129. 
66  Vgl. Hofer, Scheelhaase, Wolff 1998, S. 57. 
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4.2 Im Fokus: Ansätze zur Ermittlung gesellschaftlicher Umweltwirkungen 

Wie die diversen Themen dieser Ansätze und Kenngrössen zueinander im Verhältnis 
stehen, wird in Abb. 2 aufgezeigt. Die vier Perspektiven entsprechen den Kategorien 
der OECD (2011) zur Messung eines grünen Wachstums. Der Fokus der vorliegenden 
Studie liegt auf einem Teilbereich der genannten Fragestellungen: auf Ansätzen, 
welche die Umweltwirkungen durch Konsum und Produktion auf die ökologische 
Umwelt erfassen. Fragen z. B. bzgl. des Zustands der Umwelt und zu Umweltmass-
nahmen und damit auch dazu, ob sich die Gesellschaft insgesamt nachhaltig verhält, 
werden weitgehend ausgeklammert. 

Abb. 2 > Perspektiven der umwelt-ökonomischen Berichterstattung  

Die umwelt-ökonomische Berichterstattung kann grundsätzlich in vier Perspektiven unterteilt 
werden. 

 

Anthroposphäre
(Wirtschaft, Gesellschaft) Ökosphäre

3

1

2

4

Fokus der 
vorliegenden Studie

 
Legende Indikatoren:  
1. für die Gesamtumweltbelastung durch Konsum und Produktion  
2. für das Umweltkapital (natural capital) 
3. für Ökosystemleistungen (Beitrag der Umwelt zur Wohlfahrt)  
4. zu Wertschöpfung und Arbeitsplätzen im Ökosektor (u.a.) 
Quelle: BAFU, Sektion Ökonomie.  

Ein Ansatz für die umwelt-ökonomische Berichterstattung bezeichnet in dieser Studie 
eine Kombination aus Sachbilanz (Ermittlung der einzelnen Umwelteinwirkungen) und 
einer Bewertungsmethode, die die Umwelteinwirkungen zu einzelnen Kategorien von 
Umweltauswirkungen aggregiert (vgl. Abb. 3).  
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Abb. 3 > Sachbilanz- und Bewertungsansätze zur umwelt-ökonomischen Berichterstattung 

Ein Ansatz für die umwelt-ökonomische Berichterstattung besteht aus mehreren Elementen: 
einer detaillierten Sachbilanz (Ermittlung der Emissionen und Ressourcenverbräuche 
ausgehend von den Verursachern) und einer Bewertungsmethode, welche die einzelnen 
Emissionen und Ressourcenverbräuche (Umwelteinwirkungen) anhand ihrer 
Umweltauswirkungen bewertet. Einzel- und Gesamtindikatoren fassen die Bewertungen für eine 
bessere Entscheidungsunterstützung zu einem oder wenigen Indikatoren zusammen. 

Sachbilanz Bewertung

Emissionen und 
Ressourcenverbräuche 

Indikatoren zu einzelnen 
Umweltauswirkungen 

Gesamt-Indikator 
(one score) 

Sachbilanz + Bewertung = Ansatz

EE-IOA&LCA-Ansatz, ökologischer Fussabdruck, Environmental Performance Index, etc.

Energieverbrauch, 
Wasserverbrauch,
Carbon Footprint 

Life Cycle Impact Assessment (Ökologische Knappheit, 
ReCiPe 2008, Eco-Indicator 99, Impact 2002+, etc.)

Life Cycle Inventories, National 
Environmental Accounts (e.g. NAMEA), 

etc. 

 

 
 

Eine Sachbilanz, das heisst ein Inventar aller relevanten Emissionen und Ressourcen-
verbräuche (Umwelteinwirkungen bzw. Pressures), kann zum grössten Teil auf Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnisse erstellt werden. Für die Bewertung und Aggregation 
der Emissionen und Ressourcenverbräuche zur Ermittlung der gesamthaften Umwelt-
auswirkungen (Impacts) werden diese gewichtet und zu Komposit-Indikatoren zusam-
mengefasst. Hierfür braucht es zusätzlich einen gesellschaftlichen Konsens. Wenn 
beispielsweise die Klimawirkung im Vergleich zur Verschmutzung des Trinkwasser 
oder der Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit gewichtet werden soll, sind 
politische oder gesellschaftliche Entscheidungen zu fällen. Diese Gewichtungen der 
verschiedenen Umweltwirkungen müssen bei jeder umwelt-ökonomischen Berichter-
stattung transparent ausgewiesen werden.  



4  > Anwendung auf die Berichterstattung zur Gesamtumweltbelastung von Konsum und Produktion  63 
     

     
 

 

 

Der folgende Vergleich (s. Abschnitte 4.3 und 4.4) stellt jene Ansätze einander gegen-
über, welche möglichst weitgehend für eine gesamthafte Ermittlung und Bewertung 
ökologischer Auswirkungen der Produktion und des Konsums (Umwelteinwirkungen 
und Umweltauswirkungen) sowie deren Zurechnung auf Wirtschaftsbranchen und 
Konsumbereiche (Verursacher) geeignet sind.67

> die Umwelteinwirkungen (Pressures) ermitteln (Sachbilanzmethoden),  

 Dabei wird untersucht, inwieweit die 
Ansätze  

> ob sie die Umweltauswirkungen (Impacts) berechnen (Bewertungsmethoden) und  
> ob sie die Umweltwirkungen (Pressures und/oder Impacts) den Verursachern (Dri-

vern, d. h. der gesamten Volkswirtschaft, Wirtschaftsbranchen oder Konsumberei-
chen) zurechnen.  

Ansätze, welche die Umweltwirkungen ermitteln, aggregieren diese in der Regel zu 
mehreren Umweltwirkungskategorien, fassen sie dann zu einem einzigen ökologischen 
Komposit-Index oder zu einem Nachhaltigkeitsindex zusammen, in welchem neben 
den ökologischen auch wirtschaftliche und soziale Aspekte berücksichtigt sind. Ein 
Teil der Ansätze rechnet die Umweltwirkungen verschiedenen gesellschaftlichen Ver-
ursachern (z. B. Volkswirtschaften/Länder, Wirtschaftsbranchen oder Konsumberei-
chen) zu. Bei den Ansätzen, welche dies nicht tun, wird im Folgenden zumindest ge-
prüft, inwieweit eine Zurechenbarkeit der ermittelten Umwelteinwirkungen und/oder 
Umweltauswirkungen auf die Verursacher zumindest möglich ist. Die Ansätze werden 
anschliessend einander tabellarisch gegenübergestellt und differenziert nach 

> Ansätzen zur Bestimmung von Umweltwirkungen, 
> Ansätze zur Bestimmung von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Wirkun-

gen und 
> Bewertungsmethoden (Life Cycle Impact Assessment). 

  
67  Aufgrund dieser thematischen Eingrenzung des Methodenvergleichs werden folgende Ansätze hier nicht behandelt:  

1. Methoden, welche nur einzelne ökologische Dimensionen betrachten bzw. nur einzelne Teilrechnungen durchführen: Z. B. Material 
flow accounting and analysis (MFA), Energy Flow Accounting (EFA), Energy Accounting, Energy Accounting, Environmentally Weighted 
Material Consumption (EMC), Land use Accounting, Material Input per Service Unit (MIPS), Human appropriation of net primary produc-
tivity (HANPP). Der Index of Economic Wellbeing von Osberg und Scharpe betrachtet vor allem wirtschaftliche und soziale 
Wohlfahrtsaspekte, bei den ökologischen Wirkungen werden nur CO2-Emissionen einbezogen. Der in der öffentlichen Diksussion häufig 
genannte EMC bewertet nur den Materialverbrauch, nicht aber weitergehende Umweltwirkungen (insbes. Emissionen). 
2. Methoden, welche nicht die hier betrachteten Themen Pressure, Impact und Driver, sondern den Zustand (State) der ökologischen 
Umwelt oder die gesellschaftlichen Umweltmassnahmen (Response) betrachten: Z. B. Land and Ecosystem Accounts (LEAC, SERIEE).  
3. Aufgrund methodischer Schwierigkeiten oder weil sich die Methoden im Vergleich zu hier behandelten Methoden nicht wesentlich 
unterscheiden: Z. B. Environmental Space (der Ökologische Fussabdruck enthält ähnliche Aussagen, ist jedoch methodisch ausgereifter 
und weiter verbreitet), System of Environmental Economic Accounts (SEEA, ist Grundlage des EE-IOA&LCA-Ansatzes und wird darum 
dort behandel), Green GDP bzw. Environmentally-adjusted Net Domestic Product (eaNDP) ist die Bezeichnung für Metho-
den/Berechnungen, welche die VGR erweitern, indem sie der Wirtschaftsleistung den Verbrauch an ökologischen Ressourcen bzw. den 
Schaden an der ökologischen Umwelt als Erweiterung mit in Rechnung stellen. Hierfür gibt es jedoch keine einheitliche Methode.  
4. Methoden, die weit über den betrachteten ökologischen Themenfokus dieser Studie hinausgehen: Millennium Development Goals 
(MDGs), Gross National Happiness Index (economic foundation), Happy Planet Index (enthält als ökologische Dimension den Ökologi-
schen Fussabdruck, der im Folgenden behandelt wird), Full Costs of Goods and Services (FCGS), basiert auf dem BIP. Berechnet die 
Vollkosten anhand der Erhaltungs-/Reparationskosten für Schäden an der inländischen und der ausländischen Umwelt. Notwendige 
nicht-finanzierte Kosten für die Erhaltung und/oder Wiederherstellung von Naturkapital werden zum BIP addiert. Abschreibungen auf 
produzierte Güter werden nicht erfasst, daher inkonsistente Behandlung von Wirtschafts- und Umweltressourcen. 
5. Methoden, die keine ökologischen Auswirkungen erfassen: z. B. Human Development Index (HDI), Sustainable Measure of Economic 
Welfare (SMEW), Weighted Index of Social Progress (WISP). 
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4.3 Ansätze zur Bestimmung ökologischer Auswirkungen 

Dieser Abschnitt bewertet und vergleicht verschiedene Ansätze zur Bestimmung 
ökologischer Aus- und Einwirkungen anhand der Qualitätsanforderungen für eine True 
and Fair View. In Anhang C finden sich die ausführlichen Bewertungen anhand der 
Anforderungen ausführlicher in tabellarischer Form.  

4.3.1 Der EE-Input-Ouput-Analyse & LCA-Ansatz  

ESU-services und Rütter+Partner haben im Auftrag des BAFU eine Studie zum Thema 
«Gesamtumweltbelastung durch Konsum und Produktion der Schweiz» verfasst. Sie 
verknüpft für die Berechnung der Gesamtumweltbelastung der Schweiz Input-Output 
Analysen mit Umweltdaten (nachfolgend mit EE-IOA&LCA-Ansatz bezeichnet).68

Die Studie basiert auf einem Ansatz, den auch die Europäischen Umweltagentur ver-
wendet

 
Diese Pilotstudie ermittelt die Umweltbelastungen der Schweizer Volkswirtschaft aus 
der Produktion (d. h. von Unternehmen) und dem Konsum (d. h. von KonsumentInnen) 
und rechnet sie den aus ökologischer Sicht wesentlichen Verursachern (Konsumberei-
chen, Gütergruppen und Branchen) zu. Der Ansatz soll in Zukunft regelmässig für die 
Schweiz angewandt werden. 

69

Die Studie «Gesamtumweltbelastung durch Konsum und Produktion der Schweiz» 
entwickelt diesen Ansatz weiter, indem sie alle wesentlichen Umweltwirkungen (so-
fern angesichts der sachlichen und zeitlichen Begrenzungen möglich) erfasst und die 
Umweltbelastung durch Importe mithilfe von LCA-Daten abschätzt (EE-IAO & LCA-
Ansatz).  

. Dieser kombiniert NAMEA (national accounting matrices including envi-
ronmental accounts) mit ökonomischen Input-Output Tabellen. Dabei werden zum 
einen mit Hilfe der NAMEA die direkten Emissionen der Schweiz den verschiedenen 
ökonomischen Sektoren, die sie verursacht haben, zugerechnet (Produktionsperspekti-
ve). Zum anderen werden die direkten ebenso wie die indirekten (importierten) Emis-
sionen den verschiedenen Konsumbereichen zugeordnet (Konsumperspektive).  

Der EE-IAO & LCA-Ansatz ist in der Lage, die wesentlichen Umweltwirkungen für 
Volkswirtschaften, Branchen und Konsumbereiche zu ermitteln und dabei auch indi-
rekte Umweltwirkungen, d. h. gesamte Lebenswege, mit einzubeziehen. Die Gesamt-
umweltbelastung soll mit dem EE-IOA&LCA Ansatz zukünftig periodisch berechnet 
werden.  

Der Ansatz entspricht weitestgehend den Anforderungen einer «True and Fair View». 
Er eignet sich als erste Grundlage für das Monitoring sektoraler bzw. produktgruppen-
spezifischer Aspekte der Umweltpolitik. Kombiniert mit einer Bewertungsmethode 
(z. B. Methode der ökologischen Knappheit) ist er auch geeignet, um die Gesamtent-

  
68  Vgl. Jungbluth/Nathani/Stucki/Leuenberger 2011. 
69  Vgl. beispielsweise Europäische Umweltagentur 2009.  

Fazit 
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wicklung einer Volkswirtschaft mit einem aggregierten Indikator nach «True and Fair 
View» abzubilden. 

4.3.2 Composite Environmental Indicator  

Ausgehend von der Feststellung, dass es aktuell keinen umfassenden Umweltindex 
gibt, der in politischen Diskussionen zusammen mit dem BIP verwendet werden könn-
te, plant die EU die Entwicklung eines umfassenden Umweltindexes (Composite Envi-
ronmental Indicator).70

Zunächst sollen mit diesem Index Schadstoffe und andere Schädigungen der Umwelt 
innerhalb des EU-Gebiets erfasst und damit die Ergebnisse von Umweltschutzmass-
nahmen im Inland bewertet werden. Der Index wird die folgenden ökologischen The-
men einbeziehen: 

 Die Kommissionsdienststellen wollten 2010 die Pilotfassung 
eines Index für Umweltwirkungen, für die, laut Kommission, weitgehende Daten-
grundlagen vorhanden sind, präsentieren. Der Vorschlag wurde bisher mit folgenden 
Stellen abgesprochen: dem Directorate-General for the Environment (DG ENV), dem 
Joint Research Centre (JRC) und der Europäischen Umweltagentur (EUA). Der Index 
soll zunächst jährlich für die EU und deren Mitgliedstaaten herausgegeben werden. Ist 
er erfolgreich, wird er langfristig parallel zum BIP veröffentlicht. 

> Klimawandel und Energieverbrauch 
> Natur und Artenvielfalt 
> Luftverschmutzung und Auswirkungen auf die Gesundheit 
> Wasserverbrauch und -verschmutzung 
> Abfallerzeugung und Ressourcenverbrauch 

Um die Interpretierbarkeit zu verbessern, soll der Index um weitere relevante Informa-
tionen und verwandte Umweltziele auf Ebene der EU und deren Mitgliedsstaaten 
ergänzt werden. Darüber hinaus wird erwogen, einen Indikator für die Erfassung der 
Umweltqualität (State) zu entwickeln und auf diese Weise die Zahl der EU-Bürger zu 
ermitteln, die in einer gesunden Umwelt leben. Des Weiteren arbeitet die Kommission 
an Indikatoren, welche auch die Umweltwirkungen ausserhalb des EU-Gebiets erfas-
sen. 

Auch die Bedeutung eines Indikators, welcher die verschiedenen Einflussfaktoren 
(Input-Faktoren) auf die Lebensqualität und das Wohlergehen – wie öffentliche Dienst-
leistungen, Gesundheit, Freizeit, Wohlstand, Mobilität und eine saubere Umwelt – 
abbildet, wird herausgestellt. Weitere wichtige Indikatoren sollen die Lebensqualität 
und das Wohlergehen selbst messen. An diesen Themen arbeitet u.a. die Europäische 
Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen.  

Der europäische Composite Environmental Indicator hat ein grosses Potenzial, insbe-
sondere im Hinblick auf volkswirtschaftliche Betrachtungen. Es besteht die begründete 
Hoffnung, dass viele Umweltbereiche abgedeckt werden. Bis dato ist ungewiss, ob in 

  
70  Vgl. hierzu European Commission 2010. 
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Zukunft indirekte Umweltwirkungen entlang gesamter Lebenswege und im Ausland 
bei diesem Index Berücksichtigung finden werden. In der aktuellen Version werden sie 
noch nicht berücksichtigt, so dass die Gesamtumweltbelastung und ihre Entwicklung 
nicht ermittelbar sind.  

Der Indikator basiert auf bestehenden Daten, von denen die meisten jährlich erhoben 
werden. Damit ist eine Stetigkeit möglich. Da die endgültige Form jedoch noch offen 
ist, kann derzeit noch keine verbindliche Aussage zur Qualität und Verwertbarkeit des 
Ansatzes getroffen werden. 

4.3.3 Ecological Footprint  

Der Ecological Footprint (EF, auch ökologischer Fußabdruck) wurde von Dr. Mathis 
Wackernagel und Dr. William Rees an der Universität von British Columbia in Van-
couver, Kanada, entwickelt. Die Verbreitung und Weiterentwicklung wird seit 2003 
vom Global Footprint Network71

Der EF bemisst die Nachhaltigkeit der Ressourcennutzung, indem er den «ökologi-
schen Fussabdruck» – den Umweltverbrauch von Volkswirtschaften bzw. Regionen, 
umgerechnet in Flächeneinheiten – mit der verfügbaren «Biokapazität» der Welt 
vergleicht. Nur selten und erst seit kurzem wird der EF (teilweise methodisch leicht 
abgeändert) auch für die Berechnung der Umweltwirkungen von Branchen und Unter-
nehmen verwendet.

 koordiniert. Mittlerweile sind mehr als 75 Organisati-
onen aus fünf Kontinenten Mitglied des Netzwerkes. Neben der Europäischen Um-
weltagentur (EUA) und dem WWF unterstützen auch das Generaldirektorat Umwelt 
der Europäischen Kommission sowie bspw. die australische Regierung den Ansatz.  

72 Der EF kann prinzipiell auch für die Bewertung von Produkten 
oder Konsumbereichen herangezogen werden, was bislang jedoch ebenfalls eher selten 
gemacht wird.73

Der Ecological Footprint (EF) misst, wie viel biologisch produktive Land- und Wasser-
fläche benötigt wird, um die verbrauchten Ressourcen bereitzustellen und die Abfälle 
zu absorbieren, die durch die Bevölkerung auf einer spezifizierten Fläche produziert 
werden. Das jährliche Produktionspotenzial biologischer Ressourcen, genannt Bioka-
pazität, wird ebenfalls im Rahmen der Methodik gemessen. Der Ecological Footprint 

 Der Bezug auf die verfügbare Biokapazität, was letztlich erst eine 
Aussage über den nachhaltigen Umgang mit der ökologischen Umwelt ermöglicht, 
macht jedoch nur auf regionaler Ebene Sinn. Auf Branchen-, Unternehmens- und 
Produktebene kann der Fussabdruck auf Referenzgrössen wie z. B. Branchen-, Unter-
nehmensumsätze oder Produktmengen bezogen und so für den Vergleich zwischen 
Unternehmen, Branchen und Produkten herangezogen werden. Der Indikator wird 
heute von Regierungen, Forschungseinrichtungen, NGOs und von Unternehmen ver-
wendet. 

  
71  Vgl. www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/. 
72  So hat bspw. das österreichische SERI (Sustainable Europe Research Institute) in Zusammenarbeit mit der österreichischen Plattform 

Footprint und des internationalen Standards Committee des Global Footprint Network 2009 einen der weltweit ersten ökologischen 
Fussabdrücke einer Branche, in dem Fall der rohstoffgewinnenden Industrie Österreichs, berechnet. Das dabei entwickelte Excel-Tool 
wurde auch anderen interessierten Unternehmen der Branche zugänglich gemacht. 

73  Best Foot Forward (BFF) arbeitete bereits 1997 an der Entwicklung der EF-Methode mit und wendet als eine der ersten Organisationen 
die Methode auch für Unternehmen, Produkte und Regionen an. Siehe hierzu URL: www.bestfootforward.com/ecological_footprinting. 
Junbluth/Nathani et al., S. 95, wenden den EF auch für die Bewertung von Konsumbereichen an.  

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/�
http://www.bestfootforward.com/ecological_footprinting�
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und die Biokapazität werden jeweils in globalen Hektar angegeben, einer standardisier-
ten Masseinheit, die einem Hektar mit einer durchschnittlichen Bioproduktivität ent-
spricht.  

Der EF wurde entwickelt um zu zeigen, wie viele ökologische Ressourcen ein Land hat 
und wie viele ökologische Ressourcen es nutzt. Der EF befasst sich mit Ressourcen-
konsum, Klimawandel, Ökosystemen und Biodiversität sowie Bodennutzung. Insofern 
handelt es sich ausschliesslich um einen Umweltindex. Der EF beinhaltet 

> Konsum der Volkswirtschaft, 
> Fischfang, Forst- und Landwirtschaft, 
> Treibhausgasemissionen und 
> Landverbrauch, 

deren Werte mit der Biokapazität verrechnet werden, um den Gesamtabdruck zu 
errechnen. 

Der EF ist auf das Gesamtbild fokussiert und benutzt eine hohe Menge relevanter 
Informationen. Er eignet sich als relativ schlanker Indikator und vermittelt ein grobes 
Bild der Entwicklung der Umweltbelastung einer Volkswirtschaft für fast alle Länder. 
Er bewährt sich insbesondere auch als Kommunikationsinstrument und für einen 
ungefähren Vergleich der Umweltbelastungen verschiedener Länder.  

Die Wirkungen einzelner Politikmassnahmen können über den Indikator jedoch nicht 
erfasst werden. Daher ist der ökologische Fussabdruck nicht unmittelbar relevant, um 
Entscheidungen zu beeinflussen. Da er zudem nicht alle Umweltbereiche abbildet, 
vermittelt er kein tatsächliches Bild des Umweltzustandes. So wird in der aktuellen 
Version weder der Nutzung von Elektrizität aus Kernkraft, noch dem Verbrauch nicht 
erneuerbarer Wasserreserven eine negative Umweltwirkung zugeordnet, was die Bilanz 
verzerrt. Auch ist es schwierig, regionale tatsächliche Landnutzungen mit einzubezie-
hen. Weitere wichtige Kritikpunkte sind, dass der EF u.U. die Umnutzung von Natur-
flächen zu Landwirtschaft aufgrund der höheren Bioproduktivität positiv bewertet.  

Der EF kann sowohl zur Bewertung von Ländern, Regionen als auch (eingeschränkt, 
s.o.) von einzelnen Branchen, Konsumbereichen und Unternehmen angewandt werden. 
Dabei können grundsätzlich auch gesamte Lebenswege bewertet werden. Eine periodi-
sche Messung ist sinnvoll, da die Werte prinzipiell vergleichbar sind.  

Der EF eignet sich am besten dazu, innerhalb eines Indikatoren-Sets benutzt zu wer-
den, um die Vorteile des EFs zu nutzen. Hier zeichnet er sich dadurch aus, dass er 
einfach verständlich ist und den Nachhaltigkeitsgedanken auf prägnante Weise ver-
sinnbildlicht.  

4.3.4 Environmental Performance Index  

Der Environmental Performance Index (EPI) wurde erstmals im Jahr 2006 von Wis-
senschaftlern des Yale Center for Environmental Law and Policy (YCELP) und des 

Fazit  
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Center for International Earth Science Information Network (CIESIN) der Columbia 
University präsentiert. Der EPI wird auch weiterhin von den beiden Universitäten 
betreut, mittlerweile unterstützt durch das World Economic Forum sowie das Joint 
Research Center der Europäischen Kommission. Zusätzlich tragen eine große Zahl 
externer Experten mit ihrem Fachwissen zum Entstehen des Indexes bei. Der EPI 
bemisst die Wirkung umweltpolitischer Massnahmen auf die Erreichung von Politik-
zielen, die Teil der Millennium Development Goals sind. Er findet Verwendung bei 
Wissenschaftlern, Politikern und NGOs. Der Index bildet ein Ranking von 163 Staaten 
und hat 2006 den Environmental Sustainability Index (ESI) ersetzt. 

Der EPI basiert auf 25 mehrschichtig aggregierte Indikatoren und untersucht so die 
Wirkung umweltpolitischer Massnahmen auf die Erreichung politischer Ziele anhand 
von Trendanalysen. Die Variablen messen mehrheitlich die Zustände der Umwelt 
(State), darüber hinaus auch Umwelteinwirkungen (Pressures) wie bspw. Luftschad-
stoffe und die Umweltauswirkungen (Impacts). In einzelnen Bereichen werden auch 
positive Einflussnahmen auf die Umwelt (Responses) dargestellt, wie bspw. die Ein-
richtung von Schutzgebieten. 

Der EPI legt Zielgrössen für einzelne Umweltpolitikbereiche fest und misst, inwiefern 
Länder diese Ziele erreichen. Es werden daher eher Veränderungen gemessen, nicht 
jedoch absolute Zustände. Die groben Zielvorgaben sind «Environmental Health» und 
«Ecosystem Vitality». Der EPI teilt diese zwei Bereiche in 10 Politikfelder und 25 
Indikatoren (Version 2010): 

> Klimawandel 
> Landwirtschaft 
> Fischerei 
> Forstwirtschaft 
> Biodiversität und Habitat 
> Wasser (Wirkung auf Ökosysteme) 
> Luft (Wirkung auf Ökosysteme) 
> Belastung durch Umweltkrankheiten 
> Luft (Wirkung auf Menschen) 
> Wasser (Wirkung auf Menschen) 

Für jeden Indikator setzt der EPI einen Zielwert, den es zu erreichen gilt (Ausnahme 
sind hier die Change-Indikatoren). Länder, die das Ziel erreichen, erhalten 100 Punkte, 
das schlechteste Land 0. Daher gibt der EPI nur eine relative Betrachtung wieder. 
Beispielsweise fordert der Indikator «Access to water», dass 100 % der Bevölkerung 
Zugang zu Trinkwasser haben. Länder werden relativ zum Erreichen des gestellten 
Zieles als auch zu anderen Ländern bewertet. Das bedeutet, dass der Klassenbeste 
immer 100 Punkte, der schlechteste 0 Punkte erhält. Die Performancewerte werden 
dementsprechend normalisiert. Der EPI ist ein Benchmark-Indikator und ermöglicht 
insofern nur relative Bewertungen und keine Einzelbetrachtungen. Ebenso fehlt die 
Möglichkeit, konsistente Vergleiche über verschiedene Jahre hinweg darzustellen, da 
Punktwerte unterschiedlichen realen Werten entsprechen. Würden bspw. alle Länder 
einen Zielwert zu 90–100 Prozent erreichen, würde hier immer noch das schlechteste 
Land 0 Punkte erhalten. 
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Der Fokus des EPI liegt auf der Zustandsbewertung. Daher ist das Endergebnis des EPI 
nicht sehr relevant für die hier betrachtete Fragestellung der Umweltein- und 
-auswirkungen, allenfalls sind es die Zwischenergebnisse. Der EPI ist zudem ein 
volkswirtschaftlicher (nationaler oder regionaler) Indikator, da viele Indikatoren an 
territoriale Daten geknüpft sind. Insofern kann er nicht auf die Zurechnung direkter und 
indirekter Umweltwirkungen auf Verursacher wie Branchen- oder Produktgruppen 
angewendet werden. Eine Umrechnung auf Branchen wäre allenfalls unter grösseren 
methodischen Weiterentwicklungen, d. h. unter geänderter Auswahl geeigneter Indika-
toren, möglich.  

Der EPI ist ein Benchmarkindikator und ermöglicht insofern nur relative Bewertungen 
und keine Einzelbetrachtungen. Ebenso fehlt die Möglichkeit, konsistente Vergleiche 
über verschiedene Jahre hinweg darzustellen. Aufgrund seiner Struktur und der ständi-
gen Weiterentwicklung bietet sich der EPI nicht an, um die Umweltwirkungen von 
komplexen Politikentwicklungen abzubilden. Insbesondere die qualitativen Zusam-
menhänge zwischen den Indikatoren werden nicht berücksichtigt. Es ist jedoch mög-
lich, sofern eine einheitliche Methodik gewählt ist, innerhalb eines Landes den Fort-
schritt der Umweltpolitik zu ermessen. Dennoch liegen, mit einzelnen Ausnahmen, 
bislang keine vergleichbaren Zeitreihen für die einzelnen Indikatoren vor. 

Insgesamt trifft der EPI auf eine Vielzahl von Widerständen und ist nicht allgemein 
akzeptiert. Es besteht jedoch ein Potenzial zur Verbesserung. Insofern zeichnet sich ein 
positiver Gesamteindruck ab (insbesondere aufgrund seiner relativ leichten Verständ-
lichkeit), obgleich der EPI aktuell nicht sehr entscheidungsrelevant ist. 

4.4 Ansätze zur Bestimmung ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher 
Auswirkungen  

Abschnitt 4.4 bewertet und vergleicht verschiedene Ansätze zur Bestimmung ökologi-
scher, sozialer und wirtschaftlicher Auswirkungen anhand der Qualitätsanforderungen 
für eine «True and Fair View». In Anhang C finden sich die ausführlichen Bewertun-
gen in tabellarischer Form.  

4.4.1 Genuine Progress Indicator 

Der Genuine Progress Indicator (GPI) basiert auf dem Index of Sustainable Economic 
Welfare (ISEW), welcher ursprünglich in den 1980er Jahren durch Herman Daly und 
John Cobb (1989)74 entwickelt wurde.75

  
74  Siehe auch Daly/Cobb 1989. 

 Clifford Cobb bildete daraus den GPI, der 
neben den Elementen des ISEW noch weitere gesellschaftliche Elemente enthält. Der 
GPI berechnet den Fortschritt bzw. Kapitalerhalt von Volkswirtschaften oder von 
Regionen (z. B. Siena in Italien, und Alberta in Kanada) und wurde bislang für mindes-
tens elf Länder (u.a. Deutschland, England, Österreich und Schweden) berechnet. 
Angewandt wird er von Regierungen und NGOs. 

75  Nähere Informationen über den ISEW befinden sich auf der Homepage von Friends of the Earth: URL: 
www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/. 

Fazit  
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Der GPI stellt als «echter Fortschritts-Indikator» die ökologischen und sozialen Kosten 
und Nutzen ökonomischer Aktivitäten einander gegenüber, indem er die VGR um 
ökologische und soziale Aspekte erweitert. Ökologische Themen sind insbesondere die 
Verfügbarkeit von Ökosystemdienstleistungen und deren Schädigung durch menschli-
che Aktivitäten. Auf diese Weise versucht der GPI, die Leistung einer Volkswirtschaft 
im Hinblick auf die Generierung gesellschaftlicher Wohlfahrt (gemessen in Geldwer-
ten) besser zu erfassen als das BIP. Damit soll erkennbar werden, ob die stattfindende 
wirtschaftliche Entwicklung die Lebenssituation von Menschen verbessert oder viel-
mehr erschwert. Steigt der GPI oder bleibt er stabil, bedeutet dies, dass die Bestände 
des natürlichen und sozialen Kapitals, auf denen alle Güter- und Dienstleistungsflüsse 
basieren, steigen bzw. konstant bleiben. Ein sinkender GPI zeigt, dass die Kapitalbe-
stände sinken und, im Fall eines längerfristigen Trends, die Grundlagen des ökonomi-
schen Systems erodieren.  

Der GPI rechnet, ausgehend von den Konsumdaten aus der VGR, die folgenden Fakto-
ren als zusätzliche Nutzenfaktoren mit ein:76

> Haus- und Freiwilligenarbeit und höhere Ausbildung 

 

> Freizeit 
> Lebensdauer langlebiger Konsumgüter und öffentlicher Infrastruktur 

Als zusätzliche Kostenfaktoren werden in Abzug gebracht: 

> Ungleichheit in der Einkommensverteilung 
> Kriminalität 
> Ressourcenverbrauch: Verminderung und Verschlechterung von Feuchtgebieten, 

Wäldern, Farmland und von nicht-erneuerbaren Mineralien und Öl. Die Kosten des 
Ressourcenverbrauchs werden mittels der notwendigen Investitionen ermittelt, die 
nötig wären, um einen fortwährenden äquivalenten Zufluss erneuerbarer Substitute 
zu generieren. 

> Umweltverschmutzung: Kosten von Luft-, Wasserverschmutzung und Lärm, gemes-
sen in Gesundheits- und Umweltschäden. 

> Langfristige Umweltschäden: Hier werden die Themen Klimawandel, Ozonrück-
gang und Management nuklearer Abfälle mit einbezogen. Der GPI rechnet dem 
Verbrauch bestimmter Energieformen und den Emissionen Ozon-schädigender 
Chemikalien und CO2-Kosten zu, die vom BIP abgezogen werden. 

> Autounfälle 
> Verteidigungsausgaben 
> Abhängigkeit von ausländischem Kapital 

Die Daten für die Europäischen Länder und die USA zeigen für die letzten 30 Jahre 
einen kontinuierlichen Wohlstandsrückgang. 

Der GPI aggregiert als Komposit-Indikator neben ökologischen auch wirtschaftliche 
und soziale Faktoren miteinander. Damit geht er über die genannte Fragestellung 
hinaus. Die Ökologie-bezogenen Zwischenergebnisse des GPI (Ressourcenverbrauch, 

  
76  Vgl. Lawn 2003, S. 108. 

Fazit  
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Umweltverschmutzung und langfristige Umweltschäden) geben jedoch Auskunft über 
die direkten ökologischen Auswirkungen der Schweiz.  

Der GPI ist ein rein volkswirtschaftlicher Indikator und kann folglich nicht auf Bran-
chen oder Konsumbereiche angewandt werden. Denn vor allem seine sozialen und 
ökonomischen Komponenten wie Haus- und Freiwilligenarbeit und höhere Ausbil-
dung, Freizeit, Ungleichheit in der Einkommensverteilung oder Kriminalität sind 
Branchen oder Produktgruppen nicht sinnvoll zurechenbar. Da der GPI mit der VGR 
kompatibel ist, wäre es jedoch denkbar, die Zwischenergebnisse des GPI auf Basis 
methodischer Erweiterungen und unter Zuhilfenahme grober Vereinfachungen auch 
auf die Schweizer Wirtschaftsbereiche zu allozieren. Für Zeitvergleiche ist der GPI 
hingegen gut geeignet. 

Folglich wäre der GPI als umfassender Nachhaltigkeits-Indikator zumindest theore-
tisch ein interessanter Indikator, um die direkten ökologischen Auswirkungen der 
Schweiz mit anderen sozialen und wirtschaftlichen Faktoren zu einem einzigen Nach-
haltigkeits- bzw. Fortschrittswert zu verrechnen. Besonders beachtenswert unter Nach-
haltigkeitsgesichtspunkten ist die Art und Weise der Bewertung von Verbräuchen 
erschöpfbarer Ressourcen. 

Für eine möglichst breite Ermittlung ökologischer Auswirkungen fehlen im Ansatz 
jedoch noch diverse ökologische Aspekte. Diese könnten theoretisch in die GPI-
Berechnung mit aufgenommen werden, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass 
sie entsprechend monetarisiert werden können. Ebenso wäre es denkbar, dass solche 
sozialen und ökologischen Kosten und Nutzen, für die aktuell keine Daten vorhanden 
sind, entweder grob abgeschätzt oder vorerst weggelassen werden. 

Insgesamt eignet sich der GPI weniger, um ein entscheidungsrelevantes Bild des 
tatsächlichen Umweltzustandes abzubilden, da der Index eine Vielzahl von Einzelas-
pekten (ökologische, wirtschaftliche und soziale) zu einem Komposit-Indikator zu-
sammenfasst. Als Grundlage für politische Entscheidungen ist er aufgrund der Vielzahl 
schwieriger Berechnungen und vereinfachender Annahmen und den damit einherge-
henden Unsicherheiten umstritten. Der GPI ist damit insgesamt begrenzt geeignet, 
Teile der hier relevanten Fragestellung abzubilden. 

4.4.2 Nationaler Wohlfahrtsindex 

Der Index wurde von Hans Diefenbacher (Forschungsstätte der Evangelischen Stu-
diengemeinschaft, FEST) und Roland Zieschank (Forschungsstelle für Umweltpolitik, 
FFU) im Jahr 2009 im Auftrag des deutschen Bundesumweltministeriums entwickelt. 
Der nationale Wohlfahrtsindex (NWI) basiert auf dem privaten Verbrauch, einem 
Element der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung,77

  
77  Vgl. Diefenbacher/Zieschank 2008. 

 und bildet aufbauend auf dem 
ISEW und GPI die nationale Wohlfahrt ab. Bisher fand der NWI noch keine weitrei-
chende Verwendung, ausser im Entwicklungsprojekt selbst. 
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Der NWI ist ein Komposit-Index, der den Verbrauch ergänzt bzw. korrigiert:  

> Zunächst wird der Verbrauch mit einem Index der Einkommensverteilung gewich-
tet.  

> In einem zweiten Schritt werden wirtschaftliche Aktivitäten hinzugefügt, die im BIP 
nicht erfasst werden: unbezahlte Hausarbeit und ehrenamtliches Engagement, aber 
auch öffentliche Ausgaben zur Verbesserung des Gesundheitswesens.  

> In einem dritten Schritt werden zeitliche Korrekturbuchungen vorgenommen, bspw. 
für dauerhafte Konsumgüter.  

> In einem vierten Schritt werden wohlfahrtsmindernde wirtschaftliche Aktivitäten 
abgezogen, z. B. Kosten für Verkehrsunfälle78, Umweltkosten79, Klimakosten80

> In einem letzten Schritt werden unterschiedliche Korrekturen durchgeführt. Einer-
seits wird das Wachstum der Nettokapitalausstattung begutachtet, zusätzlich wird 
die Kapitalverkehrsbilanz

.  

81

Im Vergleich zum Bruttonationaleinkommen soll der NWI ermöglichen, nachhaltige 
Wohlfahrtssteigerung zu messen. Der NWI betrachtet ökonomische, soziale und öko-
logische Faktoren. Insgesamt werden 21 Indikatoren zusammengetragen. 

 aufgenommen. 

Der NWI bildet nur einige der relevanten Umweltbereiche ab, könnte jedoch prinzipiell 
um weitere Umweltaspekte erweitert werden. Wie beim GPI ist jedoch die Art und 
Weise der Bewertung von Verbräuchen erschöpfbarer Ressourcen unter Nachhaltig-
keitsgesichtspunkten beachtenswert.  

Der NWI kann sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene ermittelt werden, 
obgleich die Datenlage dies erschwert. Eine Zurechnung auf Branchen oder Konsum-
bereiche ist nicht möglich, da es sich um einen rein volkswirtschaftlichen Indikator 
handelt. Aus diesem Grund können auch indirekte Umweltwirkungen entlang gesamter 
Lebenswege nicht mit einbezogen werden. Eine periodische Messung der Daten ist 
derzeit nur bedingt möglich. 

Im Wesentlichen ist nicht eindeutig feststellbar, weshalb gerade dieser Ansatz verfol-
genswert sein sollte. Es gibt eine Vielzahl methodischer Differenzen in der Logik des 
Indexes sowie Schwierigkeiten bei der Datenverfügbarkeit. Ferner ist der NWI mit 
vielen Indizes inkompatibel und nicht eindeutig auszuwerten. Daher eignet er sich eher 
als Ergänzung denn als Ersatz anderer Indizes. Insgesamt erfüllt der NWI nicht die 
Anforderungen in Hinblick auf Entscheidungsrelevanz und Darstellung eines Gesamt-
bildes des Umweltzustandes. 

  
78  Hierzu liegt eine statistische Zeitreihe der Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt) vor, die unter anderem Reproduktionskosten, 

Ressourcenausfallkosten, humanitäre Kosten sowie aussermarktliche Kosten und andere Kosten umfasst. Siehe 
www.bast.de/cln_005/nn_40694/DE/Publikationen/Infos/2007–2006/02–2006.html.  

79  Die Umweltausgaben beinhalten private und staatliche Umweltschutzausgaben, siehe: Statistisches Bundesamt 2007. Weiter zählen 
hierzu auch die Umweltschäden und Langzeitschäden (Wasser, Boden, Luft, Habitate und Lärm), die ausgehend von den Daten anderer 
Länder sowie wissenschaftlicher Studien wie bspw. TEEB (2008) geschätzt wurden. Zusätzlich werden auch die Ersatzkosten für den 
Verbrauch nicht-erneuerbarer Ressourcen nach der ISEW-Methode erfasst. 

80  Die CO2 -Kosten werden nach der Methodenkonvention des deutschen Umweltbundesamtes festgelegt (UBA 2007): 70€/t CO2. 
81  Investitionen von Ausländern im Inland werden subtrahiert, Investitionen von Inländern im Ausland addiert. Angestrebt wird eine 

ausgeglichene Bilanz. 

Fazit  
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4.4.3 Adjusted Net Savings 

Adjusted Net Savings (ANS) ist ein Nachhaltigkeits-Indikator, der Ende der 1990er 
Jahre von der Weltbank entwickelt wurde. Er bemisst, inwieweit Länder ihren Kapital-
stock über die Zeit erhalten, der ihnen zukünftige Konsummöglichkeiten garantiert.82 
Darum wird der ANS auch als «Genuine Saving» oder «Genuine Investments» be-
kannt. Er berechnet, basierend auf den Konten der VGR, inwieweit eine Volkswirt-
schaft netto in die Produktionsfaktoren produktives bzw. wirtschaftliches Kapital, 
natürliches Kapital und Humankapital investiert. In diesem Sinne zieht der ANS von 
der Bruttospargrösse der Volkswirtschaft die Abschreibungen der verschiedenen 
Kapitalarten ab und addiert Investitionen in dieselben. Die Weltbank berechnet den 
ANS83 jährlich für 140 Länder und veröffentlicht Zeitreihen seit 1970.84

Der ANS wird dargestellt als Prozentsatz des Bruttovolkseinkommens. Er geht aus 
vom Bruttosparbetrag einer Volkswirtschaft und bringt die folgenden Faktoren zum 
Abzug: 

 

> die Abschreibungen des wirtschaftlichen Kapitalstocks (ergibt den Nettosparbetrag) 
> den Verbrauch natürlicher Ressourcen: Mit betrachtet werden der Verbrauch fossiler 

Energieträger, Mineralverbrauch (Zinn, Gold, Blei, Zink, Eisen, Kupfer, Nickel, Sil-
ber, Bauxit und Phosphate) und der netto-Waldverbrauch (wenn mehr geschlagen 
wird als nachwächst). Für die Ressourcenverbräuche wird jeweils die Konsumenten-
rente berechnet, welche gewissermassen den zusätzlichen Ertrag eines bestimmten 
Produktionsfaktors darstellt. Sie wird ermittelt, indem vom Ressourcenumsatz (Preis 
* Menge) die Abbau-/Erstellungs-/Anbaukosten sowie eine «normale» Kapitalrendi-
te abgezogen werden. 

> den Wert globaler Umweltverschmutzung, einschliesslich des Wohlfahrtverlusts 
durch Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit: Hier werden ausschliesslich 
die globalen Umweltwirkungen von CO2-Emissionen verwendet. Lokale Umwelt-
verschmutzung ist schwierig abzuschätzen, ohne lokale Daten zu haben. Dennoch 
versucht eine erweiterte Version des ANS, Gesundheitsschäden durch lokale Luft-
verschmutzung (PM10) in Städten auf Basis der Zahlungsbereitschaft mit zu be-
rechnen. 

Der ANS addiert: 

> die Investitionen in Humankapital (Bildungsausgaben, die hier nicht als Konsumie-
ren, sondern als Sparen interpretiert werden) 

Der ANS versucht nicht, das Volkseinkommen oder die Wohlfahrt (durch Konsum) 
einer Volkswirtschaft zu ermitteln. Das Konzept der Sparraten gibt vielmehr Hinweise 
auf die Entwicklungen des Vermögens bzw. der Kapitalstöcke der Gesellschaft und 
damit auf dessen langfristigen Wachstumsmöglichkeiten bzw. die Fähigkeit, dass eine 
Gesellschaft auch in Zukunft ihre Konsumbedürfnisse befriedigen kann. 

  
82  Für die folgende Beschreibung des ANS vgl. WI 2010, S. 28–31. Auch Stiglitz/Sen/Fitoussi 2009 S. 67–69. 
83  Aus BAFU: Vgl. Bolt et al. 2002 und Hamilton 2000. 
84  Siehe http://go.worldbank.org/8CWDARYMB0. 

http://go.worldbank.org/8CWDARYMB0�
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Die ANS-Daten der Weltbank zeigen, z. B. für Industrieländer wie Frankreich und die 
USA, dass die Änderungen des ANS über die Jahre fast ausschliesslich durch Ände-
rungen in der Bruttosparquote entstehen, während die Differenzen zwischen dem ANS 
und der Bruttosparquote hauptsächlich auf den Kapitalkonsum und die Zunahme an 
Humankapital zurückgehen. Gemäss Index spielen natürliche Kapitaländerungen nur 
eine relativ marginale Rolle. Die meisten Industrieländer befinden sich, im Gegensatz 
zu den meisten Ressourcen-exportierenden Ländern, demgemäss auf einem nachhalti-
gen Entwicklungspfad.  

Der ANS aggregiert die ökologischen, ökonomischen und sozialen Werte zu einem 
Index, so dass der Umweltzustand nicht mehr ablesbar ist. Somit eignet sich der ANS 
nicht, um den tatsächlichen Umweltzustand entscheidungsrelevant abzubilden. Insbe-
sondere lokale Umweltwirkungen werden i.d.R. nicht berücksichtigt. Zudem reagiert er 
kaum auf Änderungen der ökologischen Wirkungen, sondern fast ausschliesslich auf 
Änderungen der Sparquote. Die ökologischen Auswirkungen sind u.a. darum zu gering 
bewertet, weil nur wenige ökologische Auswirkungen insgesamt erfasst werden und 
weil Ressourcenverbräuche tendenziell unterbewertet sind.85

Der ANS ist vom Grundkonzept her ein guter Nachhaltigkeits-Indikator für Volkswirt-
schaften, eine Übertragung auf Branchen oder Konsumbereich ist jedoch nicht darstell-
bar. Mit verschiedenen methodischen Erweiterungen oder Vereinfachungen könnte er 
vermutlich auch auf Branchen angewandt werden, allerdings fehlen für solche Berech-
nungen die Datengrundlagen. Auf Produktgruppen bzw. Konsumbereiche ist der ANS 
nicht sinnvoll anwendbar. 

 Grundsätzlich ist aber 
eine Erweiterung des ANS um weitere Umweltwirkungen denkbar. 

Der ANS ist aktuell noch wenig aussagekräftig, aufgrund seines überzeugenden 
Grundkonzepts jedoch viel versprechend, sofern die grundlegenden methodischen 
Defizite überwunden werden und ausreichende Datengrundlagen für weitere ökologi-
sche Auswirkungen verfügbar sind. 

4.4.4 Regional Quality of Development Index (QUARS) 

Der Regional Quality of Development Index (QUARS – Qualità Regionale dello 
Sviluppo) wurde im Rahmen der italienischen Kampagne Sbilanciamoci! zum ersten 
Mal veröffentlicht.86

  
85  Die Differenzen zwischen dem ANS und der Bruttosparquote gehen hauptsächlich auf den Kapitalkonsum und die Zunahme an 

Humankapital zurück, welches jedoch, weil Abschreibungen auf Humankapital nicht zum Abzug gebracht werden, systematisch überbe-
wertet ist. 

 Sbilanciamoci! wird von 46 Vereinen und Netzwerken der italie-
nischen Gesellschaft unterstützt. Sie nimmt Einfluss auf die italienische Haushaltspoli-
tik, indem sie Parlamentariern Vorschläge unterbreitet, welche stärkere soziale und 
ökologische Prioritäten setzen. Der QUARS bemisst das Wohlergehen und die Ent-
wicklungsqualität von Regionen. Inzwischen wurden fünf Reporte herausgegeben, 
welche den QUARS angewandt haben. Einzelne regionale Regierungen in Italien (z. B. 
Lazio und Toskana) beziehen den QUARS als Entscheidungsgrundlage in ihre wirt-
schaftlichen Planungen und Berichterstattungen mit ein. 

86  Siehe WI 2010, S. 38f. Sbilanciamoci! (ohne Jahrgang). 

Fazit  
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Der QUARS zielt darauf ab, die Nachhaltigkeits-Komponenten zu erfassen, welche 
wichtige regionale Rahmenbedingungen für die Lebensqualität sind. Er erfasst folglich 
nicht die Lebensqualität selbst, denn hierfür müsste er das Glück von Individuen und 
Gruppen selbst messen, welches auch von anderen als den regionalen Faktoren ab-
hängt. Der QUARS ist ein Index, bestehend aus 45 ökologischen, sozialen und ökono-
mischen Variablen, die sieben Gruppen zugeordnet werden: 

> Ökologie 
Hier werden die ökologischen Auswirkungen der Produktion, Verteilung und des 
Konsums bewertet sowie die Massnahmen, welche ergriffen werden, um negative 
Auswirkungen zu vermeiden. Erfasste ökologische Themen sind insbesondere Mo-
bilität, erneuerbare Energie, Recycling, Landwirtschaft und Umweltverschmut-
zung.87

> Wirtschaft und Arbeit 
 

> Rechte und Bürgerrechte 
> Gleiche Möglichkeiten 
> Bildung und Kultur 
> Gesundheit 
> Partizipation 

Die Auswertung der verschiedenen Indikatoren erfolgt über eine einheitliche Bewer-
tung (z. B. mittels Note oder Prozentsatz), um die Vergleichbarkeit der unterschiedli-
chen Indikatoren zu gewährleisten. Die Bewertungen werden anschliessend normali-
siert, indem ihre Differenz zum Mittelwert, geteilt durch den Standardfehler, berechnet 
wird. Auf diese Weise ist der Ansatz im Fall von Ausreissern robuster, als es eine 
lineare Skala wäre. Anschliessend werden die Mittelwerte für jeden Indikator zu einem 
«Makro-Indikator» aggregiert. Der Mittelwert der Makro-Indikatoren ist der QUARS. 
Die Variablen, welche dem QUARS zugrunde liegen, werden in einem Konsultations-
prozess ausgewählt. Die Auswahl der Indikatoren bestimmt implizit die Gewichte, 
welchen den verschiedenen Aspekten der Nachhaltigkeit zugeteilt werden.  

Als Komposit-Indikator, welcher neben ökologischen auch soziale und wirtschaftliche 
Grössen zu einem Wert zusammenfasst, gibt der QUARS selber keine direkte Auskunft 
über die ökologischen Auswirkungen einer Volkswirtschaft. Auskunft darüber gibt 
lediglich das Zwischenergebnis der Indikatoren-Gruppe «Ökologie».  

Die Stärke des QUARS ist, dass er ein partizipativer Ansatz und insofern in der Lage 
ist, durch die Einbindung relevanter Anspruchsgruppen lokalen Gegebenheiten gerecht 
zu werden und die wesentlichen Fragestellungen vor Ort zu identifizieren. Partizipation 
erhöht die Legitimation des Ansatzes und auf diese Weise die Identifikation mit dem 
Ergebnis und dessen Lenkungswirkung. Der Nachteil ist jedoch, dass ein systemati-
scher methodischer Ansatz für die Auswahl der Indikatoren und deren Gewichtung 
fehlt. Dies birgt die Gefahr von Zufälligkeit und Manipulation. Daher ist es wichtig, 
dass die Entscheidungsfindung transparent und nachvollziehbar ist. Der Nachteil ist 
zudem, dass Regionen bzw. Länder u.U. unterschiedliche Indikatoren-Sets anwenden 

  
87  Es werden die folgenden zehn ökologischen Indikatoren erfasst: Bevölkerungsdichte, Gesetzesverstösse mit ökologischen 

Auswirkungen, Gebrauch von Düngemitteln in der Landwirtschaft, Luftqualität, Mobilität, geschützte Flächen, erneuerbare Energien, 
biologischer Landbau, Umweltmanagement (z. B. ökologische Kantinen, Energie- und Mobilitätsmanager in der öffentlichen Verwaltung). 

Fazit  
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könnten, was dazu führen würde, dass deren QUARS-Werte nicht mehr miteinander 
vergleichbar sind. 

Der QUARS zeigt, inwieweit eine Region gegenüber dem Durchschnitt anderer Regio-
nen besser oder schlechter ist. Auf diese Weise zeigt er nicht an, ob eine Region abso-
lut gesehen nachhaltig ist oder nicht oder wie weit sie von einer nachhaltigen Entwick-
lung entfernt ist. Zudem ist auf diese Weise auch kein Zeitvergleich möglich. Es wird 
lediglich angegeben, ob eine Region besser oder schlechter als andere Regionen ist. 
Theoretisch können die Umweltwirkungen von Wirtschaftsbranchen und Produktgrup-
pen bzw. Konsumbereichen in das Indikatoren-Set mit hinein genommen werden. 
Allerdings stellt der QUARS keine Methode bereit, wie die ökologischen Auswirkun-
gen der Branchen und Produktgruppen berechnet werden könnten. 

Der QUARS eignet sich aus den genannten Gründen letztlich nicht, um umweltrele-
vante Entscheidungen zu begründen und lässt sich darum somit nicht im Sinne der 
«True and Fair View» verwenden. 

4.4.5 Wellbeing Index 

Der Wellbeing Index (WI) wurde in den 1990er Jahren von Prescott-Allen vom Inter-
national Development Research Centre (IDRC) und von der IUCN-The World Conser-
vation Union – entwickelt. Bekanntheit erlangte der Ansatz vor allem durch die Publi-
kation «The Wellbeing of Nations» im Jahre 2001, in der 180 Länder bewertet wurden. 
Der Wellbeing Index ist ein Nachhaltigkeitsindex, der von Regierungen und Akteuren 
der Zivilgesellschaft von der lokalen bis hin zur globalen Ebene zur Bewertung von 
Regionen und Nationen verwendet werden kann. Er gewichtet ökologische und anthro-
pozentrische Interessen gleichwertig, indem er folgende Subindikatoren aufstellt: 

> Ecosystem Wellbeing Index (EWI) 
> Human Wellbeing Index (HWI) 
> Wellbeing / Stress Index (WSI) 

Ein so genanntes «Barometer of Sustainability» bildet auf zwei Achsen die sozialen 
und ökologischen Wohlbefindens-Werte ab, d. h. den EWI und den HWI. Der WSI 
wird separat dargestellt und ist nicht Teil des Barometers. Gemessen wird jeweils, wie 
nahe ein Land am Ziel der Nachhaltigkeit ist. Das Barometer illustriert graphisch die 
Nachhaltigkeit eines Landes und erlaubt auch einen Vergleich zwischen verschiedenen 
Ländern. 

Der HWI setzt sich aus den folgenden Bereichen zusammen (Anzahl der Indikatoren in 
Klammern): 

> Gesundheit und Bevölkerung (Lebenserwartung (1), Familienstabilität (1)) 
> Wohlstand (Einkommen, Ernährung, Wasserver- und Entsorgung (6), Grösse und 

Zustand der Nationalökonomie – Inflation, Arbeitslosigkeit, Staatsschulden (8))  
> Wissen und Kultur (Bildung und Kommunikation (6)) 
> Gesellschaft (Freiheit und Governance (4), Frieden (2), Kriminalität (4)) 
> Gleichheit (GINI-Koeffizient (1), Gleichberechtigung (3)) 
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Der EWI besteht aus den folgenden Elementen: 

> Land (Landnutzung (4), Ökosystemqualität (1)) 
> Wasser (Dämme (2), Wasserqualität (17), Wasserentnahme (1)) 
> Luft (THG-Emissionen (2), Stadtluftqualität (9)) 
> Arten und Gene (Biodiversität (2), Nutztiere (2)) 
> Ressourcen (Energieverbrauch (2), Ressourcenverbrauch durch Fischfang, Forst- 

und Landwirtschaft (9)) 

In jedem dieser Kriterien werden (nach subjektivem Ermessen) relativ Punkte von 0 bis 
100 vergeben, die den Performancewerten sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, 
nicht ausreichend entsprechen, die in Punkte konvertiert werden. Der beste Wert im 
Vergleich erhält immer 100 Punkte, der schlechteste 0. Da diese Bewertung immer nur 
relativ erfolgt, können nur Vergleiche zwischen Ländern bzw. Regionen durchgeführt 
werden. Einzelbewertungen sind in dieser Form nicht möglich. Werte über 81 werden 
als «sehr gut» interpretiert. Ziel ist es, in allen Bereichen eine möglichst hohe Punkt-
zahl zu erreichen. Diese Bewertungen in den einzelnen Kriterien werden gewichtet und 
aggregiert zu den Subindikatoren EWI und HWI. Der WSI gibt das Verhältnis von 
menschlichem Wohlbefinden (State) zu Ökosystembelastung (Umwelteinwirkung bzw. 
Pressure) wieder. 

Der WI entspricht dem Schnittpunkt der sozialen und ökologischen Bewertung auf dem 
Barometer. Der WI liefert dementsprechend keine einzelne Zahl, sondern vielmehr ein 
Gesamtbild bzw. eine Note. Er kann ein Werkzeug zur Bewertung der Nachhaltigkeit 
sowie der nachhaltigen Entwicklung (intertemporale Anwendung) eines Landes sein. 
Er deckt ein breites Spektrum an gesellschaftlichen Werten ab. Gleichzeitig fehlen 
einige wichtige Bereiche ganz in der Betrachtung, z. B. kulturelle Werte oder auch der 
Meeres- und Tierschutz. Der WI fokussiert eindeutig auf Bereiche, für die ausreichend 
quantitative Daten vorliegen. Dies erhöht die Machbarkeit. 

Der Wellbeing Index liefert relativ gut verständliche Informationen für Entscheider, die 
jedoch nur einen Teil der gesamten Umweltwirkungen widerspiegeln. Der WI ist 
flexibel und erlaubt Nutzern, eigene Indikatoren festzulegen. Diese Flexibilität er-
schwert jedoch wiederum einen Vergleich zwischen verschiedenen Ergebnissen, da 
zum Teil unterschiedliche Indikatoren Verwendung finden. Ein grosser Vorteil des WI 
bleibt jedoch, dass die einzelnen Bereiche (EWI und HWI) nicht zu einer Zahl ver-
mischt werden. Auf diese Weise bleiben die einzelnen Bereichsergebnisse und die 
Zusammenhänge zwischen den Ebenen erkennbar. Der zusammengefügte WI erlaubt 
eine nicht-gewichtete Gesamtanalyse.  

Der WI ist ungeeignet, um Branchen und Produkte bzw. Konsumbereiche zu beurtei-
len, da einige Indikatoren sich auf territoriale Daten beziehen, wie z. B. der Anteil der 
Schutzgebiete oder auch die Werte aus dem HWI. Dem entsprechend ist er auch nicht 
in der Lage, gesamte Lebenswege vollständig abzubilden. Aufgrund der geringen 
Vergleichbarkeit und der Subjektivität der Ergebnisse sind Zeitreihen nur wenig aussa-
gekräftig. Obwohl die Darstellung sehr anschaulich ist, eignet sich der WI daher nicht 
für eine Betrachtung im Sinne einer «True and Fair View». 

Fazit 
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4.4.6 Dashboard of Sustainability 

Das Dashboard of Sustainability (DoS) wurde 2002 von Jochen Jesinghaus und Peter 
Hardi im Rahmen der Consultative Group on Sustainable Development Indicators 
(CGSDI) entwickelt. Unter dem Begriff Dashboard of Sustainability versteht man 
sowohl ein Softwaretool als auch die Anwendung dieses Tools auf die Millennium 
Development Goals der Vereinten Nationen. Das DoS-Tool bildet Daten aus den 
Bereichen Umwelt, Ökonomie und Soziales in einem Politik-Performance-Index ab. 
Die ältere Version des Ansatzes kann auf unterschiedliche Indikatoren-Sets angewen-
det werden und ist weitgehend flexibel.  

Das Dashboard wurde im Jahr 2006 im Rahmen des Millennium Projektes verwendet, 
seither jedoch nicht mehr weiter entwickelt. Heute ist das DoS Bestandteil der Nach-
haltigkeitsmessung des Bellagio Forums und wird vom International Institute for 
Sustainable Development dem Joint Research Center der EU weiter zur Verfügung 
gestellt.  

Für jeden einzelnen Indikator wird eine Politikevaluation durchgeführt und nach einem 
relativen Massstab Punkte vergeben. Die Bewertungen anhand von sieben Stufen von 
sehr gut bis sehr schlecht erfolgen relativ zu den anderen betrachteten Ländern oder 
Regionen. Daher sind keine Einzelbetrachtungen möglich und auch keine Vergleiche 
über verschiedene Jahre hinweg. Die Vorgehensweise erlaubt es jedoch, sowohl inner-
halb der einzelnen Indikatoren als auch für den gesamten Index Vergleiche auf nationa-
ler Ebene durchzuführen, Verteilungskurven und Karten zu erstellen sowie innerhalb 
bestimmter Ländergruppen oder innerhalb eines Landes Vergleiche anzustellen. Prin-
zipiell kann jeder Indikator im Dashboard abgebildet werden. Auch deren Gewichtun-
gen sind individuell kalibrierbar. 

Die Flexibilität des Dashboard of Sustainability ist gleichzeitig dessen grösste Stärke 
und Schwäche: Einerseits kann es sehr fundiert und wissenschaftlich abgesichert sein, 
andererseits können sich hinter den Werten auch beliebige Schätzungen verbergen.  

Insbesondere die aktuellere Millennium Development Goals Variante fokussiert stark 
auf die sozio-ökonomischen Aspekte und deckt Umweltfragen nur bedingt ab. Sie wird 
zudem lediglich auf regionaler und nationaler Ebene verwendet. Daher ist eine Bewer-
tung der Umweltwirkungen von Branchen oder Konsumbereichen entlang gesamter 
Lebenswege zwar theoretisch denkbar, jedoch aktuell nicht ohne Weiteres möglich. 
Demgegenüber könnte aufgrund seiner Flexibilität zumindest die alte offene Version 
des DoS auch auf Branchen oder Konsumbereiche angewandt werden, indem der 
Ansatz entsprechend ausgestaltet wird. Allerdings erlaubt dann nur eine konsistente 
Ausgestaltung einen Vergleich zwischen Branchen oder Konsumbereichen.  

Der DoS ist ein Benchmarking-Indikator, der für jeden einzelnen Indikator eine Poli-
tikevaluation vorsieht und relativ zu den anderen betrachteten Ländern oder Regionen 
Punkte vergeben werden. Daher können keine Absolutbetrachtungen angestellt werden 
und auch keine Vergleiche über verschiedene Jahre hinweg.  

Fazit 
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Insgesamt kann das DoS nicht als Bewertungswerkzeug empfohlen werden, da unter 
dem Namen DoS eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen Betrachtungen durchgeführt 
werden können. Das Dashboard eignet sich jedoch sehr gut für Einzelbetrachtungen: 
Politikentscheider können mit Hilfe des DoS gezielt Prioritäten setzen und dann die 
Zielerfüllung in diesen Bereichen überprüfen. Dies ist jedoch auch mit anderen Ansät-
zen möglich. 

4.4.7 Sustainable Process Index 

Der Sustainable Process Index (SPI) wurde in den 1990er Jahren an der TU Graz von 
einer Wissenschaftlergruppe (vor allem Krotscheck und Narodoslawsky) entwickelt.88

Der SPI wird international zur Bewertung von Produktionsprozessen angewandt, hat 
sich aber weit weniger breit durchgesetzt als der Ecological Footprint. Vermutlich 
aufgrund der Komplexität des Ansatzes wird er vor allem von Instituten und Universi-
täten und eher selten von der Wirtschaft angewandt. Bislang existieren Fallstudien 
bspw. zur Papier-, Elektronik-, Agrarindustrie, zur Biotechnologie, zu Transport und 
Verkehr, Energiesystemen, zum Einbezug des SPI in Stadt- und regionale Planungen, 
dem Dämmen von Wohnhäusern, den ökologischen Auswirkungen von Lebensstilen 
etc. 

 
Er basiert auf der Annahme, dass eine nachhaltige Wirtschaft solare Energie nutzt. Für 
die Umwandlung von Exergie in Produkte und Dienstleistungen wird Landfläche 
benötigt, die aufgrund der Endlichkeit der Erde jedoch limitiert ist. Der SPI bemisst die 
Landfläche, welche durch ökonomische Prozesse verwendet wird, und setzt sie in 
Bezug zur Verfügung stehenden Fläche. Damit berechnet auch der SPI eine Art «öko-
logischer Fussabdruck», d. h. jene Fläche, die eine ökonomische Aktivität in einem 
Jahr exklusiv von der Natur für sich beansprucht.  

Der SPI wird folgendermassen berechnet: Der Landverbrauch, der benötigt wird, um 
die Erstellung eines Produkts bzw. einer Dienstleistung in die Ökosphäre einzubetten, 
wird dividiert durch die für den Produktionsprozess relevante Landfläche, welche pro 
Nutzer des Produktes statistisch gesehen zur Verfügung steht.  

In die Berechnung des Landverbrauchs fliessen die Verbräuche für die Herstellung von 
erneuerbaren und erschöpfbaren Rohmaterialien, von Prozessenergie, für die Installie-
rung der Produktionsprozesse (welche die direkten und indirekten Landverbräuche 
umfasst), der Landverbrauch für die Mitarbeiter und für vergeudete Produkte und 
Kuppelprodukte mit ein. Die Referenzperiode ist in der Regel ein Jahr. Ist der SPI sehr 
viel kleiner als eins, bedeutet dies, dass ein Produkt oder Prozess ökologisch gesehen 
relativ billig ist. Ist der SPI grösser als eins, so ist das Produkt oder der Prozess aus 
Nachhaltigkeitssicht zu teuer. 

Im Gegensatz zum in Abschnitt 4.3.3 beschriebenen Ecological Footprint (EF) addiert 
der SPI alle Nachfragearten, unabhängig davon, ob sie auf demselben Abschnitt Land 
hätten untergebracht werden können oder nicht (z. B. Verbrauch importierter Energie). 

  
88  Zur Methodik, dem Berechnungstool, Datengrundlagen etc. siehe die URL: http://spionexcel.tugraz.at/. 

http://spionexcel.tugraz.at/�
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Zudem reagiert der Indikator auf Veränderungen durch Technologieänderungen, z. B. 
wenn in der Produktion umweltfreundlichere Energien verwendet werden. 

Der SPI erfasst viele qualitative Unterschiede und indirekte Umweltwirkungen und 
damit mehr Umweltwirkungen als der EF. Unter Umständen könnten Daten aus der 
SPI-Analyse für die Analyse des ökologischen Fussabdrucks verwendet werden, was 
allerdings bislang noch nicht systematisch getestet wurde.  

Die Stärke des SPI liegt in der Bewertung von Produktionsprozessen und Produkten 
bzw. Dienstleistungen. Hier erlaubt er auch intertemporale Vergleiche. Er eignet sich 
daher besser als der EF, um die Umweltwirkungen einzelner Branchen oder Konsum-
bereiche zu beschreiben. Der SPI ist daher für diese Fragestellungen ein vielverspre-
chender Ansatz, nicht zuletzt auch darum, weil er viele Anforderungen der «True and 
Fair View» erfüllt. Aufgrund der Flächenbezugsgrösse, die sich auf die regionale 
Reichweite der jeweiligen fokussierten Produktionsprozesse bezieht, scheint der EF für 
die Bewertung von Regionen/Ländern und von Haushalten hingegen sinnvoller.  

4.5 Fazit: Vergleich der Ansätze und Bewertungsmethoden 

Tab. 2 in der Zusammenfassung beinhaltet eine Kurzbeschreibung der Ansätze und 
deren methodischen Eckpunkte. Sie wurden in diesem Kapitel und im Anhang D 
ausführlicher diskutiert.  

Tab. 12 bewertet ausgewählte Ansätze zur Ermittlung der Umweltwirkungen von 
Konsum und Produktion von Volkswirtschaften anhand der Qualitätsanforderungen für 
eine «True and Fair View».  

Fazit  
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Tab. 12 > Bewertung von Ansätzen zur Ermittlung der Umweltbelastung von Konsum und Produktion einer Volkswirtschaft 
und deren Verursacher anhand der Qualitätsanforderungen für eine «True and Fair View»  

Der Vergleich erfolgt auf Basis von Indizes («+» gute Performance, «–» schlechte Performance, «+/–» sowohl als auch).  
Die Bewertung bezieht sich auf die Eignung der diversen Ansätze, die gesamthafte Umweltbelastung des Konsums und der 
Produktion einer Volkswirtschaft und deren Verursacher abzubilden, nicht jedoch auf die Eignung für andere Fragestellungen. 
 
 Ansätze zur Bestimmung  

von Umweltwirkungen 
Ansätze zur Bestimmung  
ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Auswirkungen 

Qualitätsanforderungen an Umweltberichterstattungen 
(über Volkswirtschaften, Unternehmen und Produkte)  
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1. Relevanz für Entscheidungen, die durch die 
Information beeinflusst werden sollen. (Bewertung bezieht 
sich hier auf Entscheidungen zur Reduktion der Gesamt-
umweltbelastung) 

+ +/- +/– – – – – – +/– – + 

2. Fokus auf Gesamtbild: Vermittlung eines den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes. 
Berücksichtigt werden daher alle relevanten Umwelt-
wirkungen, entlang des gesamten Lebensweges und 
wenn möglich am Ort ihres Auftretens. 

+ – +/– – +/– +/– +/– – +/– – +/– 

3. Verlässlichkeit  
• Glaubwürdigkeit (z. B. Verifizierung seitens Dritter) 
• Wissenschaftlichkeit  

+ + +/– + +/– +/– +/– – +/– – +/– 

4. Transparenz  
• Nachvollziehbarkeit  
• Überprüfbarkeit  

+ + + + + – + +/– +/– + +/– 

5. Verständlichkeit  + + + + + +/– + +/– + + +/– 
6. Kohärenz und Vergleichbarkeit 

• Kohärenz (Konsistenz) 
• Stetigkeit  
• Skalierbarkeit 
• Standardisierbarkeit, Erweiterbarkeit und 

Anschlussfähigkeit 

+/– +/– + – +/– +/– +/– – +/– – +/– 

7. Verfügbarkeit der Informationen  + + +/– +/– +/– – + + +/– – + 
8. Aktualität +/– + + + +/– + + +/– – +/– +/– 
Quelle: Infras und Ecologic 

Ansätze, die in diesem Vergleich ungünstig abschneiden, können unter Umständen für 
andere Fragestellungen (z. B. Verbesserung des ökologisch-sozial-wirtschaftlichen 
Gleichgewichts) durchaus geeignet sein. Dies gilt aus unserer Sicht etwa für den GPI, 
den NWI oder den ANS und allenfalls auch für den hier nicht untersuchten Happy 
Planet Index. Die Studie von Schepelmann et al. (2010) enthält eine ähnliche Analyse 
wie Kapitel 4 und Anhang C dieses Berichtes.  

Tab. 13 listet auf, welche Umweltbereiche die diversen Ansätze berücksichtigen.  
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Tab. 13 > Berücksichtigung von Umweltbereichen durch die Ansätze zur Ermittlung der Umweltbelastung von Konsum und Produktion  
einer Volkswirtschaft und deren Verursacher 

Der Vergleich erfolgt auf Basis von Indizes («+» gute Performance, «–» schlechte Performance, «+/–» sowohl als auch). 
 
Umweltbereiche, die von den verschiedenen 
Ansätzen berücksichtigt werden 
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Klimawirkung  + + + + + + + – + + + 
Auswirkung auf die menschliche Gesundheit  + + – +/– + +/– + + + + – 
Auswirkung auf die Qualität der Ökosysteme  + + – +/– – + – – +/– +/– + 
Verbrauch natürlicher Ressourcen  
(fossile Energie, Wasserverbrauch etc.)  

+ + – +/– + + + – +/– + + 

Landverbrauch  + + + – – – – – + + + 
Quelle: Infras und Ecologic 

Tab. 14 beinhaltet eine Kurzbeschreibung und die methodischen Eckpunkte von vier 
Bewertungsmethoden (LCIA), mit Hilfe derer Umwelteinwirkungen zu einzelnen 
aggregierten Umweltauswirkungs-Indikatoren zusammengefasst werden können.  

Tab. 14 > Übersicht der Bewertungsmethoden (Life Cycle Impact Assessment)  

Diese Tabelle beschreibt steckbriefartig die untersuchten Methoden.  
 
Methode der ökologischen 
Knappheit (MöK), 2006  

Die «Methode der ökologischen Knappheit» oder 
«Ecological Scarcity»- Methode ist eine Bewer-
tungsmethode, mit der Umwelteinwirkungen z. B. 
von Volkswirtschaften, in deren ökologischen 
Umweltauswirkungen umgerechnet werden. 

Die Methode gewichtet und aggregiert verschiedene Umwelteinwirkungen mit Hilfe 
so genannter Ökofaktoren. Die Ökofaktoren, gemessen in Umweltbelastungspunkten 
(UBP), werden errechnet, indem die tatsächlich gemessenen Umwelteinwirkungen 
(die so genannten «aktuellen Flüsse») mit ihren «kritischen Flüssen» verglichen wer-
den. Diese basieren auf den jeweiligen rechtlich verankerten Umweltqualitätszielen. 

Eco-indicator 99 (EI)  Das Ziel des EI ist es, für eine Vielzahl von Mate-
rialien und Prozessen standardisierte Öko-Indi-
kator-Werte zu erfassen. Diese Standardwerte 
können von LCA-Anwendern verwendet werden, 
um innerhalb kurzer Zeit LCAs zu erstellen.  

Der EI gliedert sich in drei Bereiche: 
• menschliche Gesundheit 
• Umweltschäden (Schäden am Ökosystem) 
• Ressourcenverbrauch 
Bei der Gewichtung der einzelnen Indikatoren und Bereiche können Standardein-
stellungen übernommen werden, die durch ein Expertengremium festgelegt werden.  

ReCiPe 2008  ReCiPe ist eine LCA-Bewertungsmethode und 
ähnelt stark dem Vorgehen bei Impact 2002+ und 
eingeschränkt auch bei Eco-indicator 99. 
Im Unterschied zu diesen Methoden werden hier 
jedoch in einem letzten Schritt alle Werte zu einer 
Zahl aggregiert.  

Die Methode gliedert sich genau wie Impact 2002+ in Midpoint (Indikatoren) und 
Endpoint (Schaden). ReCiPe spricht 18 Kategorien im Midpoint an. 
Für jeden Einflussfaktor werden die physischen Werte erfasst. Diese werden 
anschliessend normiert zu drei Grössen zusammengefasst: 
• menschliche Gesundheit 
• Ökosystemschäden 
• Ressourcenverbrauch 

Impact 2002+  Impact 2002+ gibt einen umfassenden, den gan-
zen Lebenszyklus berücksichtigenden Überblick 
über die Umweltschädigungen von Produkten und 
Prozessen, als auch auf Produktgruppen, 
Branchen, Regionen und Volkswirtschaften.  

Die Methode kombiniert Impact 2002, Eco-indicator 99, IPCC und CML 2000. Die 
Vorgehensweise beginnt mit einer Charakterisierung (Inputs und Outputs, Life 
Cycle Inventory – LCI, führt zu einer Schadensbewertung (Life Cycle Impact As-
sessment – LCIA), gefolgt von einer Normierung, und endet mit der Bewertung. 

Quelle: Ecologic und Infras 
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Tab. 15 beurteilt schliesslich diese vier Bewertungsmethoden anhand der Qualitätsan-
forderungen für eine «True and Fair View».89

Tab. 15 > Vergleich von Bewertungsmethoden zur Ermittlung der potenziellen Umweltauswirkungen anhand der 
«True and Fair View»-Anforderungen 

  

Der Vergleich erfolgt auf Basis von Indizes («+» gute Performance, «–» schlechte Performance, «+/–» sowohl als auch).  
Die Grundlagen für den Vergleich befinden sich in Anhang D.. 
 
Qualitätsanforderungen an Umweltberichterstattungen  
(über Volkswirtschaften, Unternehmen, Produkte etc.)  

Ökologische 
Knappheit 
(UBP 2006) 

Eco-indicator 
99 

ReCiPe  
2008 

Impact 
2002+ 

1. Relevanz für Entscheidungen, die durch die Information beeinflusst werden sollen. + + + + 
2. Fokus auf Gesamtbild: Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden 
Bildes. Berücksichtigt werden daher alle relevanten Umweltwirkungen, entlang des gesamten 
Lebensweges und wenn möglich am Ort ihres Auftretens. 

+ + + + 

3. Verlässlichkeit  
• Glaubwürdigkeit (z. B. Verifizierung seitens Dritter) 
• Wissenschaftlichkeit  

+ +/– +/– + 

4. Transparenz  
• Nachvollziehbarkeit  
• Überprüfbarkeit  

+ +/– +/– + 

5. Verständlichkeit  + +/– +/– +/– 
6. Kohärenz und Vergleichbarkeit 

• Kohärenz (Konsistenz) 
• Stetigkeit  
• Skalierbarkeit 
• Standardisierbarkeit, Erweiterbarkeit und Anschlussfähigkeit 

+/– +/– +/– +/– 

7. Verfügbarkeit der Informationen  + + + + 
8. Aktualität + + + – 
Quelle: Ecologic und Infras 

Ein ähnlicher Vergleich von Bewertungsmethoden (LCIA) findet sich in der Publika-
tion Jungbluth et al. (2011, S. 42–46). Dieser Vergleich zeigt auf, welche Emissionen 
und Ressourcenverbräuche von den einzelnen Bewertungsmethoden berücksichtigt 
werden.  

EE-IOA&LCA-Ansatz: 

Der Vergleich der verschiedenen Ansätze zur Berechnung der Gesamtumweltbelastung 
des Konsums und Produktion zeigt, dass der EE-IOA&LCA-Ansatz bezüglich der 
wesentlichen Qualitätsanforderungen der «Relevanz für Entscheidungen, die durch die 
Information beeinflusst werden sollen», und der «Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes» von allen analysierten Ansätzen am besten 
geeignet ist. Zu den einzelnen inhaltlichen Teilbereichen zeigt sich folgendes: 

> Direkte Umweltwirkungen: Der EE-IOA&LCA-Ansatz bezieht alle relevanten 
direkten Umweltwirkungen mit ein, für die ausreichendes Datenmaterial für die 
Schweiz vorhanden ist. Er erfasst damit zumeist mehr Umweltwirkungen als die an-
deren betrachteten Ansätze. 

  
89  Die detailliertere Diskussion der Bewertungsmethoden findet sich in Anhang D. 
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> Indirekte Umweltwirkungen: Der EE-IOA&LCA-Ansatz ist der einzige der hier 
verglichenen Ansätze, der systematisch auch indirekte Umweltwirkungen mit be-
rücksichtigt. Auch wenn der EE-IOA&LCA-Ansatz mit dem Abschätzen der indi-
rekten (importierten) Umweltwirkungen mittels Ökobilanzdaten die Umweltwirkun-
gen eher unterschätzt, ist er den anderen betrachteten Ansätzen weit voraus.  

> Verursacher gesamte Volkswirtschaft: Alle betrachteten Ansätze errechnen die öko-
logischen und/oder Nachhaltigkeitswirkungen von Ländern. Die Abgrenzung und 
Zurechnung im Rahmen des EE-IOA&LCA-Ansatzes ist wissenschaftlich fundiert 
und systematisch und schneidet deshalb im Vergleich sehr gut ab.  

> Verursacher Wirtschaftsbranchen und Konsumbereiche: Der EE-IOA&LCA-Ansatz 
ist der einzige Ansatz, welcher Umweltwirkungen (Impacts und Pressures) systema-
tisch und methodisch gut fundiert auf Branchen und Konsumbereiche zurechnet. 
Andere Ansätze, welche auch Branchen oder Konsumbereiche erfassen, tun dies 
vergleichsweise unsystematisch.  

Die anderen Ansätze haben ebenfalls ihre spezifischen Stärken und Schwächen. Diese 
werden im Folgenden für die wichtigsten Ansätze kurz beschrieben und wie folgt 
beurteilt: 

EU Composite Environmental Indicator: 

> Stärken: Komposit-Indikatoren sind flexible Messinstrumente. Der geplante Compo-
site Environmental Indicator der EU-Kommission berücksichtigt die wesentlichen 
Umweltbereiche und basiert auf bestehenden Daten, von denen die meisten jährlich 
erhoben werden.  

> Schwächen: Umweltbelastungen durch Importe werden in der aktuellen Version 
nicht berücksichtigt. Damit sind keine Schlussfolgerungen bezüglich der Entwick-
lung der Gesamtumweltbelastung möglich. Die Anwendung beschränkt sich auf die 
Beschreibung der Umweltwirkungen im Inland, für die die globale Sicht ausge-
klammert werden kann. Die Grundlagendaten sind nicht für alle Länder vorhanden.  

Ecological Footprint (EF): 

> Stärken: Der EF kann Volkswirtschaften, Regionen und eingeschränkt auch Bran-
chen, Unternehmen, Konsumbereiche und Produkte bewerten (vgl. Kapitel 4.3.3 und 
Anhang C3). Das Konzept ist einfach verständlich und versinnbildlicht den Nach-
haltigkeitsgedanken auf prägnante Weise. Vergleiche über die Zeit und mit den 
meisten Ländern sind schon heute möglich.  

> Schwächen: Der EF bezieht nur wenige Umweltwirkungen mit ein. Er rechnet den 
Verbrauch natürlicher Ressourcen wie fossile Energien, Holz oder Ackerland in Flä-
cheneinheiten (globale Hektaren) um. CO2-Emissionen sind die einzigen Emissio-
nen, die durch den EF berücksichtigt werden. Mit den existierenden Daten zum öko-
logischen Fussabdruck können keine detaillierten Aussagen zu den Konsum-
bereichen und Wirtschaftsbranchen, die die Umweltwirkung verursachen, gemacht 
werden. In der aktuellen Version wird weder der Nutzung von Elektrizität aus Kern-
kraft noch dem Verbrauch nicht erneuerbarer Wasserreserven eine negative Um-
weltwirkung zugeordnet, dies verzerrt die Bilanz.  
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Genuine Progress Indicator (GPI): 

> Stärken: Die Zwischenergebnisse für die Berechnung der ökologischen Aspekte des 
GPI geben Auskunft über die Umweltwirkungen einer Volkswirtschaft. Das Kon-
zept ist verständlich und wissenschaftlich gut fundiert. Der GPI ist methodisch kon-
sistent und kann von verschiedenen Ländern über die Zeit sinnvoll angewandt wer-
den. 

> Schwächen: Der GPI betrachtet nur einen Teil der Umweltwirkungen. Die ökologi-
schen Auswirkungen der Produktion und des Konsums sind daher unvollständig. 
Der GPI kann nicht sinnvoll auf Branchen und Konsumbereiche angewandt werden. 

Nationaler Wohlfahrtsindex (NWI): 

> Stärken: Die Grundidee ist leicht nachvollziehbar, und der Ansatz liefert im Prinzip 
zuverlässig belastbare Daten. 

> Schwächen: Als Nachhaltigkeitsindex kann der NWI nicht direkt auf Umweltent-
scheidungen angewandt werden. Die Zurechnung auf Branchen und Konsumberei-
che ist nicht möglich. Der Ansatz ist noch nicht fertig entwickelt und noch nicht sehr 
anerkannt und verbreitet, zudem ist er mit den meisten Systemen nicht kompatibel. 

Adjusted Net Savings (ANS): 

> Stärken: Das Konzept ist wissenschaftlich gut fundiert und leicht verständlich. Die 
Grundtheorie und Berechnungsweise sind zugänglich und klar dargelegt. Die Be-
rechnungen für 140 Länder werden jährlich aktualisiert. 

> Schwächen: Der ANS verrechnet das Natur-, Wirtschafts- und Humankapital. Als 
Umweltverschmutzungen berücksichtigt er nur die CO2-Emissionen und PM10. Zu-
dem beeinflussen die Auswirkungen auf die ökologische Umwelt das Ergebnis des 
ANS kaum. Eine Bewertung von Branchen und Produkten ist nicht sinnvoll mach-
bar. 

Environmental Performance Index (EPI): 

> Stärken: Der Ansatz ist sehr stabil, und Stärken sowie Schwächen sind transparent 
dargelegt. Das Ergebnis ist relativ leicht verständlich. Da nationale Statistiken ver-
wendet werden, ist der EPI sehr aktuell. 

> Schwächen: Der Fokus liegt auf der Zustandsbewertung (State). Der EPI ist deshalb 
nicht relevant für die hier betrachtete Fragestellung der Umweltwirkungen (Pressu-
res und Impacts). Der Ansatz kann nicht auf Branchen- und Produktgruppen ange-
wandt werden. Der EPI ist kein absoluter Indikator, sondern ein Benchmark-
Indikator, welcher nur Vergleiche zwischen Ländern ermöglicht (Ranking) und da-
her keine absoluten Zustandsänderungen anzeigt.  
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Wir sehen folgende Ansätze für die jeweiligen Fragestellungen im Vordergrund: 

> Ansatz für grobe Vergleiche der Umweltbelastung verschiedener Länder: 
– Ecological Footprint: Der EF eignet sich als relativ schlanker Indikator und ver-

mittelt ein grobes Bild der Entwicklung der Umweltbelastung einer Volkswirt-
schaft für fast alle Länder. Er bewährt sich insbesondere auch als Kommunikati-
onsinstrument und für einen ungefähren Vergleich der Umweltbelastungen 
verschiedener Länder. Er muss jedoch durch detailliertere Betrachtungen ergänzt 
werden, da er abgesehen von den CO2-Emissionen und dem Landverbrauch keine 
weiteren Umweltwirkungen berücksichtigt. Am wichtigsten ist dies bei Ländern, 
die namhafte Mengen an Strom aus Atomkraftwerken verwenden oder über we-
nig erneuerbare Wasserreserven verfügen.  

> Ansatz zur detaillierteren Analyse der Umweltbelastungen (mit unterschiedlichen 
Perspektiven): 
– EE-IOA&LCA-Ansatz: Dieser Ansatz gibt ein umfassendes Bild der Umweltbe-

lastung einer Volkswirtschaft aus der Produktions- und Umweltperspektive wie-
der. Da er auch Aussagen über die Umweltbelastung verschiedener Sektoren und 
Produktgruppen zulässt, eignet er sich als erste Grundlage für das Monitoring 
sektoraler bzw. produktgruppenspezifischer Aspekte der Umweltpolitik. Kombi-
niert mit einer Bewertungsmethode – dazu eignet sich z. B. die UBP-Methode 
ausgezeichnet – ist er auch geeignet, um die Gesamtentwicklung einer Volkswirt-
schaft mit einem aggregierten Indikator nach «True and Fair View» abzubilden.  

> Ansätze für Fragestellungen zur nachhaltigen Entwicklung: 
– QUARS: Dieser eignet sich als partizipativer Ansatz zum Beispiel zur Erarbei-

tung von Entscheidungsgrundlagen für die Entwicklung breit abgestützter regio-
naler Politiken für eine nachhaltige Entwicklung. 

– DoS: Diesen Ansatz verstehen wir eher als Tool, das für Spezialfragen des Moni-
torings der nachhaltigen Entwicklung auf verschiedenen Ebenen eingesetzt wer-
den kann und weniger als übergeordneten methodischen Ansatz. 

> Ansätze für die Erfassung einer nachhaltigen Entwicklung insgesamt: 
– Für eine breitere Abbildung der nachhaltigen Entwicklung, welche über die enge 

Logik des BIP hinausgeht, sehen wir verschiedene Möglichkeiten. Im Vorder-
grund stehen aus unserer Sicht der GPI, der NWI oder der ANS. Wichtig ist, dass 
man sich auf internationaler Ebene auf einen Indikator einigt und dadurch dessen 
Stellenwert erhöht. Ein solcher Indikator vermag – in Erweiterung des BIP-
Indikators – ein verbessertes Gesamtbild der Entwicklung abzubilden. 
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5   > Schlussfolgerungen und Empfehlungen  

  

5.1 Qualitätsanforderungen an Umweltinformationen für eine  
«True and Fair View» 

Umwelt-ökonomische Berichterstattungssysteme sollen gemäss einer «True and Fair 
View» ein verlässliches und verständliches Bild der tatsächlichen Umweltwirkungen 
von Volkswirtschaften, Unternehmen und Produkten vermitteln. Dabei werden insbe-
sondere alle relevanten Umweltaspekte entlang des gesamten Lebensweges von Pro-
dukten aufgezeigt und die Berechnungen und Bewertungen zu den Umweltwirkungen 
in transparenter Weise offengelegt. Die Entscheidungsgrundlagen für private und öf-
fentliche Entscheidungsträger können massgeblich verbessert werden, wenn die Be-
strebungen für solche qualitativ hochwertigen und miteinander vergleichbaren Um-
weltberichterstattungen vorangetrieben werden.  

Die acht Qualitätsanforderungen an Umweltinformationen stellen eine Synthese der 
wichtigsten Qualitätsanforderungen an statistische und umwelt-ökonomische Bericht-
erstattungen dar. Sie sind kompatibel mit den Regelungen zu Umweltinformationen in 
der EU und den ISO-Normen der Reihe 14000. Es gibt schon heute Richtlinien und 
Initiativen der EU, die sehr ähnliche Qualitätsanforderungen an Umweltinformationen 
zu Konsum und Produktion erheben. So zeigt beispielsweise der Auszug «Irreführende 
Umweltaussagen» aus dem Leitfaden zur Umsetzung der Richtlinie 2005/29/EG über 
unlautere Geschäftspraktiken auf, welche Umweltaussagen zu Waren und Dienstleis-
tungen irreführend sind und welche nicht. Die Guiding Principles des European Food 
Sustainable Consumption and Production Round Table entsprechen den Qualitätsan-
forderungen aus dieser Studie ebenfalls sehr gut.  

5.2 Einheitliche Qualitätsanforderungen implementieren 

Die «True and Fair View»-Qualitätsanforderungen sollten auf nationaler und internati-
onaler Ebene zum Standard für gute Informationen zu Umweltwirkungen werden. 
Dazu könnten die Behörden/Ämter und Verwaltungen sowie weitere öffentliche und 
private Akteure die in dieser Studie vorgeschlagenen Massnahmen ergreifen. Im 
Vordergrund stehen folgende Stossrichtungen:  

> Befähigung der Akteure 
> Selbstbindung / Beispiel geben 
> Hinwirken auf Selbstbindung der Akteure 
> Verankerung in formellen freiwilligen Regelsystemen 
> Verbreitung auf internationaler Ebene 
> Vorschriften, Kontrollen, Sanktionen  

Qualitätsanforderungen sollen 
Entscheidungsgrundlagen 
verbessern  

Synthese der wichtigsten 
Qualitätsanforderungen  

Umsetzung der 
Qualitätsanforderungen fördern  
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5.3 Qualitativ hochwertige Ansätze zur Bestimmung der Umweltbelastung 
von Konsum und Produktion anwenden  

Das alleinige Abstützen auf den in verschiedener Hinsicht beschränkten Indikator BIP 
als Einzelindikator für die Beurteilung der Wohlfahrt ist angesichts der Herausforde-
rungen im Bereich Nachhaltigkeit nicht mehr zeitgemäss. Die Staaten sollten hier noch 
vermehrt eine Schlüsselrolle übernehmen und den Standard der Umweltberichterstat-
tung weiter entwickeln und sich selber in der Berichterstattung auf Ebene Volkswirt-
schaft und Branchen engagieren. Dabei ist es – angesichts der Vielzahl verfügbarer 
Ansätze und Methoden – zunächst wichtig, dass sich die Staaten so rasch wie möglich 
auf ein zweckmässiges Set an Ansätzen einigen, welches problemorientiert zur An-
wendung kommen kann. Methodische Weiterentwicklungen stehen aus der Sicht der 
Autoren dagegen zunächst weniger im Zentrum, da bereits mehrere tragfähige Ansätze 
zur Verfügung stehen. 

Weiter scheint eine regelmässige Berichterstattung auf verschiedenen Ebenen sinnvoll. 
Denkbar ist zum Beispiel, dass die Berichterstattung auf der Ebene eines relativ einfach 
fortzuführenden Einzelindikators jährlich oder zweijährlich und dass eine aufwändige-
re (und aussagekräftigere) Analyse z. B. gemäss dem Konzept des EE-IOA&LCA-
Ansatzes im Dreijahresrhythmus erfolgt. Damit könnte mittelfristig vermieden, wer-
den, dass durch eine alleinige Konzentration auf den einfachen Indikator wichtige 
Umweltaspekte vernachlässigt werden. Aufdatierungen auf der Ebene der Grundlagen-
daten (z. B. LCA-Daten) können laufend bzw. nach Bedarf erfolgen. Da die diversen 
Bewertungsmethoden (UBP 2006, Eco-indicator 99, ReCiPe 2008, Impact 2002+) ihre 
spezifischen Stärken und Schwächen haben, halten wir es für sinnvoll, wenn die Um-
weltwirkungen weiterhin auf Basis verschiedener Bewertungsmethoden ermittelt 
werden, um ein möglichst unverfälschtes Gesamtbild der Umweltbelastungen zu 
erhalten. 

Für alle Staaten, die einen wesentlichen Teil ihrer Güter und Dienstleistungen impor-
tieren, braucht es eine Berechnung der Umweltbelastungen, die durch Importe im 
Ausland verursacht werden. Die Kombination von Input-Output Analyse, Aussenhan-
delsstatistik und Ökobilanzen (EE-IOA&LCA) scheint im Lichte der Qualitätsanforde-
rungen für eine «True and Fair View» und im Vergleich mit anderen existierenden 
Ansätzen dafür sehr geeignet.  

  

Dem BIP geeignete Umwelt-
indikatoren zur Seite stellen 

Einfache Indikatoren jährlich, 
umfassende Indikatoren in 
grösseren Abständen erheben  

Umweltbelastungen durch 
Importe müssen berücksichtigt 
werden  
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> Anhang A: Gegenüberstellung 
verschiedener Qualitätsstandards 
zur Herleitung der Anforderungen 
an Umweltinformationen 

Tab. 16 zeigt in übersichtlicher Form, wie die Qualitätsanforderungen für eine «True 
and Fair View» (Abschnitte 2.3 und 2.4) aus den diversen Anforderungskatalogen 
unterschiedlicher Institutionen hergeleitet wurden. Sie zeigt damit auch, wie sich die 
Anforderungskataloge voneinander unterscheiden. 
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Tab. 16 > Gegenüberstellung verschiedener Qualitätsanforderungen an Umweltberichterstattungen und statistische Arbeiten 

Die Tabelle stellt die im vorliegenden Bericht hergeleiteten Qualitätsanforderungen an Umweltberichterstattungen (Spalte 1) den Qualitätsanforderungen an statistische Arbeiten 
diverser Institutionen gegenüber. Auf diese Weise zeigt die Tabelle im Überblick, inwiefern die Qualitätsanforderungen des vorliegenden Berichts auf diesen verschiedenen 
Arbeiten basieren. Sie zeigt auch, welche Qualitätsanforderungen nicht oder nicht explizit genannt werden (jeweils in grauer Schrift geschrieben). Die letzte Zeile listet die 
Anforderungen und Prinzipien auf, die nicht in die hier aufgestellten Anforderungen mit aufgenommen wurden, mit einer kurzen Begründung. 
 
Schwegler/Iten (2010): 
Qualitätsanforderungen an 
Umweltinformationen  

IASB (2009): «True and 
Fair View»-Kriterien  

(a) BFS /KORSTAT (2007): 
Grundprinzipien der «Charta der 
Öffentlichen Statistik der Schweiz» 
(b) Eurostat (2005): Europäische 
Statistiken: Verhaltenskodex 

UNSD (2009b): Funda-
mental Principles of 
Official Statistics  

(a) UNEP et al. (2003): SEEA im 
«Handbook of National Accoun-
ting: Integrated Environmental 
and Economic Accounting 2003»  
(b) Brouwer/O’Connor (1997) 

ISO 14000ff., insbes.:  
(a) EN ISO 14004:1996: 
Environmental management 
systems 
(b) EN ISO 14040:2006:  
Life cycle assessment  

(a) OECD (2003): Quality 
Framework and Guidelines for 
OECD Statistical Activities 
(b) Adelle/Pallemaerts (2009): 
Umwelt-Indikatoren  

 
1. Relevanz für Entschei-
dungen, die durch die 
Information beeinflusst werden 
sollen. 

Relevanz 
• Wesentlichkeit  

(a) Anforderung nicht explizit 
genannt 
(b) Relevanz (11) 

Principle 1 – Relevance (b) Social and scientifical 
adequacy (alle relevanten 
Informationen/ Welchselwirkun-
gen erfasst) 
(a) Anforderung nicht genannt  

(b) Vollständigkeit 
Relevanz impliziert, aber 
nicht explizit genannt  
(a) Relevanz  

(a) Relevanz 
(b) Bedeutsamkeit 
(b) Politikrelevanz  
(b) Entscheidungen in geeigne-
ter Weise unterstützen 

2. Fokus auf Gesamtbild: 
Vermittlung eines den 
tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechenden Bildes. 
Berücksichtigt werden daher 
alle relevanten Umweltwir-
kungen, entlang des 
gesamten Lebensweges und 
wenn möglich am Ort ihres 
Auftretens. 

Verlässlichkeit  
• Wirtschaftliche 

Betrachtungsweise 
(d.h. Vermittlung eines 
den tatsächlichen 
Verhältnissen 
entsprechenden Bildes 
im Rahmen von 
Finanz-
berichterstattungen)  

• Vollständigkeit 

(a) und (b) Anforderung nicht 
explizit genannt 

Anforderung nicht explizit 
genannt 

(a) SEEA beschreibt den 
Rahmen, welcher die wesentli-
chen Wechselwirkungen 
zwischen der Wirtschaft und der 
ökologischen Umwelt erfasst. 
Antworten auf die Fragen, 
welche gesamthaften Auswir-
kungen die Wirtschaft eines 
Landes auf die lokale und 
globale ökologische Umwelt hat. 
(b) Social and scientifical 
adequacy (alle relevanten 
Informationen/ Welchselwirkun-
gen erfasst) 
(a) Anforderung nicht explizit 
genannt 
(b) Anforderung teilweise implizit 
abgedeckt 

(a) Organisationen sollen ein 
getreues Bild ihrer Leistun-
gen präsentieren (5) 
(b) Ganzheitlichkeit (3) 
(b) Vollständigkeit 

(b) die ökonomische, ökologi-
sche und soziale Dimension 
einer nachhaltigen Entwicklung 
integrieren 
(b) ausgewählte Indikatoren, mit 
denen Schlüsselinformationen 
zur Messung einer nachhaltigen 
Entwicklung erfasst werden 
können  
(b) Zusammenhänge zwischen 
verschiedenen Indikatoren und 
zwischen Indikatoren und 
politischen Massenahmen 
verdeutlichen  
(a) Anforderung nicht explizit 
genannt 
(b) Anforderung teilweise 
implizit abgedeckt 

3. Verlässlichkeit  
• Glaubwürdigkeit  

(z. B. Verifizierung  
seitens Dritter) 

• Wissenschaftlichkeit  

Verlässlichkeit  
Glaubwürdige Darstel-
lung  
Neutralität  
Wissenschaftlichkeit 
nicht explizit genannt 
 

(a) Fachliche Unabhängigkeit (5) 
(a) Unparteilichkeit (6) 
(a) Glaubwürdigkeit (13) 
(a) Wissenschaftlichkeit nicht 
explizit genannt 
(b) Zuverlässigkeit (12) 
solide Methodik (7), geeignete 
statistische Verfahren (8) 
(b) Anforderung weitgehend 
enthalten 

Principle 1 – Impartiality 
Principle 2 – Professional-
ism (incl. scientific 
principles and profes-
sional ethics) 
Principle 3 – Accountabil-
ity 
 

Anforderung nicht explizit 
genannt 

(b) Präzision 
(b) Repräsentativität 
(b) Priorität des wissen-
schaftlichen Ansatzes (4) 
Anforderungen zu teilweise 
explizit enthalten 
  

(a) Glaubwürdigkeit 
(b) auf konzeptionell stichhalti-
gen Grundlagen basierend 
(b) Notwendigkeit, glaubwürdige 
Berichtsmechanismen zu 
haben, um fundierte politische 
Entscheidungen zu ermöglichen  
(a)/(b): Anforderungen nur 
teilweise explizit enthalten 

http://www.ifrs-portal.com/Texte_deutsch/Framework/Framework_04.htm#Verlaesslichkeit�
http://www.ifrs-portal.com/Texte_deutsch/Framework/Framework_04.htm#Verlaesslichkeit�


 

 

 

 

>
 Anhang 

 
91 

 

Schwegler/Iten (2010): 
Qualitätsanforderungen an 
Umweltinformationen  

IASB (2009): «True and 
Fair View»-Kriterien  

(a) BFS /KORSTAT (2007): 
Grundprinzipien der «Charta der 
Öffentlichen Statistik der Schweiz» 
(b) Eurostat (2005): Europäische 
Statistiken: Verhaltenskodex 

UNSD (2009b): Funda-
mental Principles of 
Official Statistics  

(a) UNEP et al. (2003): SEEA im 
«Handbook of National Accoun-
ting: Integrated Environmental 
and Economic Accounting 2003»  
(b) Brouwer/O’Connor (1997) 

ISO 14000ff., insbes.:  
(a) EN ISO 14004:1996: 
Environmental management 
systems 
(b) EN ISO 14040:2006:  
Life cycle assessment  

(a) OECD (2003): Quality 
Framework and Guidelines for 
OECD Statistical Activities 
(b) Adelle/Pallemaerts (2009): 
Umwelt-Indikatoren  

 
4. Transparenz  

• Nachvollziehbarkeit  
• Überprüfbarkeit  

Anforderung implizit, 
aber nicht explizit 
enthalten 
 

(a) Transparenz (3) 
(b) Unparteilichkeit und Objektivität 
(impliziert Transparenz) (6) 

Anforderung nicht explizit 
enthalten 

Anforderung nicht explizit 
enthalten 

(b) Transparenz (2) 
(a) Nachprüfbarkeit (3) 
(b) Definition transparenter 
Abschneidekriterien (1) 

(b) Transparenz 
(b) Transparenter und umfas-
sender Ansatz zur Entschei-
dungsfindung, um politische 
Zielkonflikte aufzudecken 

5. Verständlichkeit  Verständlichkeit (a) Anforderung nicht explizit 
enthalten 
(b) Klarheit (und Verständlichkeit) 
(15) 

Anforderung nicht explizit 
enthalten 

Anforderung nicht explizit 
enthalten 

(a) Informationen verständ-
lich und ausreichend erklärt 
(2) 

(a) Interpretierbarkeit 
(b) Einfache Interpretation 

6. Kohärenz und  
Vergleichbarkeit 

• Kohärenz (Konsistenz) 
• Stetigkeit  
• Skalierbarkeit 
• Standardisierbarkeit, 

Erweiterbarkeit und 
Anschlussfähigkeit 

Vergleichbarkeit 
Kohärenz nicht explizit 
genannt  

(a) Kohärenz (14) 
(b) Kohärenz und Vergleichbarkeit 
(14) 
(a) Kontinuität (im Sinne von 
Stetigkeit) (15) 
(a) und (b) Vergleichbarkeit 
teilweise genannt 

Principle 8 – National Co-
ordination (consistency) 
Principle 9 – International 
Co-ordination (consisten-
cy) 
Principle 8 – National Co-
ordination (dies Prinzip 
impliziert die Vergleich-
barkeit) 
Principle 9 – International 
Co-ordination (dies 
Prinzip impliziert die 
Vergleichbarkeit) 
Vergleichbarkeit implizit, 
aber nicht explizit genannt 

Anforderung nicht explizit 
genannt  

(a) Konsistenz (4) 
(b) Konsistenzprüfungen (10) 
(b) Vergleichpräzision (7)  
(a) Vergleichbarkeit nicht 
explizit genannt  

(a) Kohärenz 
(b) Kohärenz (zwischen versch. 
Regierungsebenen) 
(b) Flexibilität (von Indikatoren, 
zielt auf Erweiterbarkeit und 
Anschlussfähigkeit) 
(b) Vergleichbarkeit 
(a) Vergleichbarkeit nicht 
explizit genannt 

7. Verfügbarkeit der 
Informationen  

Anforderung nicht 
explizit genannt 

(a) Öffentlichkeit (freie Verfügbar-
keit) (2) 
(a) Nachhaltigkeit (Aufbewahrung 
der Informationen auch für zu-
künftige Generationen) (4) 
(a) Zugänglichkeit (9) 
(a) Gleichzeitigkeit (keine Instituti-
onen werden systematisch früher 
informiert) (10) 
(b) Zugänglichkeit (15) 

Principle 1 – Equal 
access 

Anforderung nicht explizit 
genannt 

Anforderung nicht explizit 
genannt 

(a) Verfügbarkeit 

8. Aktualität Beschränkungen für 
relevante und verlässli-
che Informationen:  
Zeitnähe  

(a) Aktualität (11) 
(b) Aktualität und Pünktlichkeit (13) 

Anforderung nicht explizit 
genannt 

Anforderung nicht explizit 
genannt 

Anforderung nicht explizit 
genannt 

(a) Aktualität 

http://www.ifrs-portal.com/Texte_deutsch/Framework/Framework_04.htm#Verstaendlichkeit�
http://www.ifrs-portal.com/Texte_deutsch/Framework/Framework_05.htm#Vergleichbarkeit�
http://www.ifrs-portal.com/Texte_deutsch/Framework/Framework_05.htm#Beschraenkungen für relevante und verlaessliche Informationen�
http://www.ifrs-portal.com/Texte_deutsch/Framework/Framework_05.htm#Beschraenkungen für relevante und verlaessliche Informationen�
http://www.ifrs-portal.com/Texte_deutsch/Framework/Framework_05.htm#Beschraenkungen für relevante und verlaessliche Informationen�
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Schwegler/Iten (2010): 
Qualitätsanforderungen an 
Umweltinformationen  

IASB (2009): «True and 
Fair View»-Kriterien  

(a) BFS /KORSTAT (2007): 
Grundprinzipien der «Charta der 
Öffentlichen Statistik der Schweiz» 
(b) Eurostat (2005): Europäische 
Statistiken: Verhaltenskodex 

UNSD (2009b): Funda-
mental Principles of 
Official Statistics  

(a) UNEP et al. (2003): SEEA im 
«Handbook of National Accoun-
ting: Integrated Environmental 
and Economic Accounting 2003»  
(b) Brouwer/O’Connor (1997) 

ISO 14000ff., insbes.:  
(a) EN ISO 14004:1996: 
Environmental management 
systems 
(b) EN ISO 14040:2006:  
Life cycle assessment  

(a) OECD (2003): Quality 
Framework and Guidelines for 
OECD Statistical Activities 
(b) Adelle/Pallemaerts (2009): 
Umwelt-Indikatoren  

 

Weitere Qualitätsanforderungen, die für dieses Studie nicht als zentral erachtetet wurden  

 Beschränkungen für 
relevante und verlässli-
che Informationen:  
Abwägung von Nutzen 
und Kosten 
Abwägung der qualitati-
ven Anforderungen an 
den Abschluss 
dies sind Randbedin-
gungen, aber keine 
Qualitätsanforderungen 

(a) Informationsauftrag (1) 
Erfüllung ist Ziel einer Berichter-
stattung 
(a) Zweckbindung (16) 
(a) Statistikgeheimnis (17) 
(a) Rechtsgrundlage (18) 
rechtliche Rahmenbedingung der 
Bericht erstattenden Institutionen 
(a) Verhältnismässigkeit (19), 
Information (Befragte werden über 
Grundlagen und Ziel der Erhebun-
gen und über Datenschutz infor-
miert) (20) 
(a) betrifft die Durchführung von 
Erhebungen, nicht primär die Art 
und Weise der Berichterstattung 
(b) fachliche Unabhängigkeit (1), 
Auftrag zur Datenerhebung (2) 
angemessene Ressourcen (3), 
Verpflichtung zur Qualität (4), 
statistische Geheimhaltung (5), 
Vermeidung einer übermässigen 
Belastung der Auskunft gebenden 
(9) 
(b) institutionelle und prozessuale, 
keine inhaltlichen Qualitätsanforde-
rungen 
(b) Wirtschaftlichkeit (10) 
(b) Randbedingung der Berichter-
stattung 

Principle 5 – Cost-
effectiveness 
Randbedingung 
Principle 6 – Confidential-
ity 
Principle 7 – Legislation 
rechtliche Rahmenbedin-
gungen der Bericht 
erstattenden Institutionen 
Principle 10 – Interna-
tional statistical co-
operation (improvements) 
Zusammenarbeit zwi-
schen Institutionen ist 
wünschenswert, aber 
keine Qualitätsanforde-
rungen an Umweltbericht-
erstattungen 

(b) Economic rationality 
(b) Statistical adequation 
(Kosteneffizienz) 
Randbedingung 
(b) Statistical adequation (in 
Einklang mit bestehenden 
statistischen Anforderungen) 
Verweis auf andere Qualitätsan-
forderungen 

  (a) Kosteneffizienz 
Randbedingung 
 
 

 

http://www.ifrs-portal.com/Texte_deutsch/Framework/Framework_05.htm#Beschraenkungen für relevante und verlaessliche Informationen�
http://www.ifrs-portal.com/Texte_deutsch/Framework/Framework_05.htm#Beschraenkungen für relevante und verlaessliche Informationen�
http://www.ifrs-portal.com/Texte_deutsch/Framework/Framework_05.htm#Beschraenkungen für relevante und verlaessliche Informationen�
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> Anhang B: Das DPSIR-Modell als 
Grundlage einer umwelt-ökono-
mischen Gesamtberichterstattung 

Neben dem «Framework for Indicator-Based Reporting on Sustainable Consumption 
and Production»90 ist das DPSIR eine wichtige Grundlage für die Bereitstellung von 
Umweltinformationen zu Konsum und Produktion. Das sog. DPSIR-Modell91

> Drivers (Verursacher): Wesentliche gesellschaftliche Akteure und Verhaltenswei-
sen, die einen Einfluss auf die ökologische Umwelt ausüben. Indikatoren zur Ent-
wicklung umweltbezogener Wirtschaftsbereiche sind hier zuzuordnen. 

 der 
Europäischen Umweltagentur (EUA) zur Umweltberichterstattung listet zentrale 
Komponenten der Wirkungszusammenhänge für eine umwelt-ökonomische Gesamtbe-
richterstattung als Ergänzung der VGR auf (vgl. Abb. 4): 

> Pressures (Umwelteinwirkungen): Die Ausmasse der Umweltnutzung durch die 
Gesellschaft (Ressourcenverbrauch, Emissionen/Abfälle). 

> State (Umweltzustand): Bestand und Zustand der ökologischen Umwelt: Quantität 
und Qualität von Ökosystemen und ökologischen Ressourcen, z. B. der Bestand an 
verfügbaren Ressourcen, die Verfügbarkeit von sauberem Wasser, sauberer Luft, die 
Biodiversität. Indikatoren zum Wohlfahrtsbeitrag der Umwelt (Ökosystemleistun-
gen, Umweltqualität) werden ebenfalls der Kategorie State zugeordnet. 

> Impact (Umweltauswirkungen): Die Veränderung des Zustands der natürlichen 
Umwelt hat Auswirkungen darauf, inwieweit die natürliche Umwelt ihre Funktionen 
für die Gesellschaft erfüllen kann. So führt der Verbrauch von Naturkapital, z. B. 
durch Emissionen, zu Einwirkungen (Immissionen) auf die menschliche Gesundheit, 
auf Ökosysteme und auf die Verfügbarkeit von Materialien.  

> Responses (Umweltmassnahmen): Unter Responses werden die Strategien und 
Massnahmen verstanden, welche die Gesellschaft aktiv unternimmt, um die Funkti-
on der ökologischen Umwelt zu erhalten oder wieder herzustellen. Hierunter fallen 
eine Vielzahl von Aktivitäten wie z. B. Investitionen in Effizienztechnologien, Än-
derungen politischer Rahmenbedingungen, diverse Naturschutzmassnahmen, die 
Verringerung von Emissionen und Abfällen etc. 

  
90  Europäische Umweltagentur/European Topic Center for Sustainable Consumption and Production 2010.  
91  Vgl. EEA 1999, S. 6ff. 
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Abb. 4 > DPSIR-Modell zur Umweltberichterstattung 

Umfassende Umweltberichterstattungssysteme geben gemäss EUA Auskunft über verschiedene 
Faktoren der Wechselwirkungen zwischen der Gesellschaft und der ökologischen Umwelt: 
Drivers, Pressures, State, Impacts und Responses. 

Drivers

Pressures

Responses

Impact

State
 

European Environmental Agency (EUA) (1999), S. 6.  

Darüber hinaus lassen sich aus dem DPSIR-Modell weitere Faktoren ableiten (vgl. 
Abb. 5): Wo ist anzusetzen, um die Funktionsfähigkeit der ökologischen Umwelt zu 
erhalten? Was sind die relevanten Hebel für Nachhaltigkeit? Wie können die Effektivi-
tät und Effizienz der Hebel ermittelt werden? 

Abb. 5 > Relevante Hebel gemäss DPSIR-Modell und deren Messung 

Das DPSIR-Modell benennt die relevanten Hebel, die geeignet sind, die Wechselwirkungen 
zwischen der ökologischen Umwelt und der Gesellschaft zu verbessern. Es zeigt zudem, wie die 
Hebelwirkung gemessen werden kann. 

Eco-efficiency
indicators

Emission factors

Dose response
indicators and
relationships

Pathways and
dispersion models

Effectiveness of
responsesDrivers

Pressures

Responses

Impact

State

Risk assessment
costs and benefits of

action / in-action

 
Quelle: EUA (1999), S. 7.  
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Die Öko-Effizienz (im weiteren Sinne), auch oft als «Dematerialisierung»92 bezeichnet, 
zielt auf die Entkoppelung von Wirtschaftsleistung (Wohlstand) und Umweltverbrauch 
durch den damit einhergehenden physischen Stoffwechsel ab. Die Öko-Effizienz 
(i.w.S.) misst die relativen ökologischen Auswirkungen (Umwelteinwirkungen/Output) 
der wesentlichen Verursacher (Driver). Sie stellt also den unerwünschten Output, d. h. 
den Pressure (die Umwelteinwirkung), dem gewünschten Output der Driver (Verursa-
cher) gegenüber. Der Kehrwert der Öko-Effizienz ist die Öko-Intensität, welche den 
gewünschten Output zum unerwünschten Output in Bezug setzt. Auf diese Weise zielt 
die Dematerialisierung auf die Verringerung der Quantität des Stoffwechsels pro 
Outputeinheit ab. Wesentliche Strategien für diesen Hebel sind:93

> Ökologische Produkteffizienz (Öko-Effizienz im engeren Sinne): Die Öko-Effi-
zienz i.e.S. zielt darauf ab, eine gewünschte Produktionsleistung bzw. ein bestimm-
tes Produkt mit geringst möglichem Einsatz an Material und Energie sowie geringst 
möglicher Menge an Emissionen und Abfällen zu erbringen.  

 

> Ökologische Funktionseffizienz (Öko-Effizienz im weiteren Sinne): Die Service-
orientierung erweitert den traditionellen Produktbegriff, welcher der Öko-Effizienz 
i.e.S. zugrunde liegt. Haushalte fragen nicht in erster Linie bestimmte physische Gü-
ter nach, sondern bestimmte Funktionen bzw. Resultate, die ihnen letztlich den er-
warteten Nutzen stiften.94

Ein weiterer Hebel, der für den Zusammenhang zwischen Driver (Verursacher) und 
Pressure (Umwelteinwirkung) wesentlich ist, ist die Konsistenz. Sie ist im Gegensatz 
zur Öko-Effizienz (i.w.S.) nicht auf die Quantität, sondern die Qualität des physischen 
Stoffwechsels und damit auf die umweltverträgliche Beschaffenheit des Stoffwechsels 
gerichtet. Sie zielt darauf ab, dass sich anthropogene und geogene Stoffströme nicht 
beeinträchtigen, sondern Stoff- und Energieströme in die Kreisläufe der Natur re-
integriert werden. Hierbei dient die Funktionsweise der Stoffwechselprozesse in der 
Natur, die per Sonnenenergie angetrieben werden, als Vorbild.

 Die Serviceorientierung zielt darauf ab, Produkte so um-
zugestalten, dass ihre Funktion bzw. Nutzenstiftung erhalten und der Stoffumsatz 
reduziert wird, indem insbesondere der Dienstleistungsanteil erhöht wird. So kann 
beispielsweise ein bestimmter Service wie Mobilität anstatt mit einem eigenen Auto 
auch über Carsharing oder öffentlichen Personenverkehr erbracht werden. 

95

Wenn die «Eco-Effiency», wie im DPSIR-Modell benannt, den gesamten Zusammen-
hang zwischen Pressure (Umwelteinwirkung) und Driver (Verursacher) abdeckt, würde 
die Konsistenz ebenfalls unter den eco-efficiency-Begriff fallen. Die Diskussion über 
Öko-Effizienz in Wissenschaft, Politik und Wirtschaft und die Definition dieses Beg-
riffs zielen jedoch in aller Regel auf Mengenverhältnisse ab. Daher halten wir es für 
sinnvoll, die Konsistenz als weiteren Hebel für die Entkopplung zwischen Driver 
(Verursacher) und Pressure (Umwelteinwirkung) in das DPSIR-Modell zu integrieren. 

 Beispiele für Konsis-
tenzstrategien sind die Nutzung regenerierbarer (anstatt erschöpfbarer) Ressourcen und 
die Vermeidung toxischer Stoffe in der Produktion.  

  
92  Der Begriff der Dematerialisierung wurde insbesondere geprägt durch das sog. «Faktor-Zehn-Konzept» von Schmidt-Bleek 1994. 
93  Vgl. Schaltegger/Sturm 1992, S. 33−35. 
94  Vgl. Zukunftskommission der Friedrich-Ebert-Stiftung 1998, S. 350. 
95  Vgl. Huber 1995, S. 41f., und Schmid 1999, S. 287. 
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Emissionsfaktoren, wie sie das DPSIR-Modell aufführt, quantifizieren den Zusammen-
hang zwischen einer Handlung, z. B. dem Verbrennen eines Liters Öl, mit den damit 
einhergehenden Umweltemissionen. Sie sind damit Rechengrössen, die eine Quantifi-
zierung der Öko-Effizienz vereinfachen. 

Eine bestimmte Umwelteinwirkung (Pressure), wie z. B. der Verbrauch natürlicher 
Ressourcen durch Emissionen und Abfälle, wirkt oft nicht unmittelbar und nicht sofort 
auf den Zustand der ökologischen Umwelt. Daher werden Pfade und Verteilungsmo-
delle (Pathways and Dispersion Modells) benötigt, die beschreiben, welche Umwelt-
einwirkungen (Pressure) unter welchen Umständen (nach welcher Zeit und unter 
welchen Umweltbedingungen etc.) zu welchen Veränderungen des Zustands der öko-
logischen Umwelt (State) führen. 

Dose response indicators and relationships beschreiben schliesslich, welche Auswir-
kungen die Veränderung des Zustands der ökologischen Umwelt (State) auf ein gesam-
tes Ökosystem oder auf die menschliche Gesundheit (Impact) hat. Dies variiert z. T. 
beträchtlich mit dem Ausmass der Veränderung. Z. B. kann eine Fischpopulation sich 
wieder erholen, wenn nur geringe Mengen Fische gefangen werden. Ab einer gewissen 
Fangmenge wird jedoch der kritische Bestand unterschritten, und die Population stirbt 
aus. Der Mensch kann z. B. ein bestimmtes Lärmniveau für eine bestimmte Zeit vertra-
gen. Ab einer bestimmten Lautstärke entstehen jedoch Hörschäden, und erst wenn ein 
Mensch einer Lärmquelle für längere Zeit ausgesetzt ist, führt dies zu Stress und 
Gesundheitsschäden. 

Welche Risiken hat es, wenn die Gesellschaft keine Massnahmen ergreift, um die 
Umweltwirkungen zu verringern? Welcher Nutzen wird generiert, wenn bestimmte 
Massnahmen ergriffen werden, wie viel kosten sie und welche Risiken bergen sie? 
Welchen Nutzen stiftet die Bereitstellung öffentlicher Umweltgüter? Diese Fragen 
beantworten, welche Massnahmen (Responses) wie weit geeignet sind, die Umwelt-
auswirkungen zu verringern. Ansätze, die hierfür zur Verfügung stehen, sind Risikobe-
wertungen und Kosten-/Nutzen-Analysen. 

Massnahmen (Responses) müssen sich darüber hinaus an ihrer Effektivität messen 
lassen, d. h. daran: 

> wie gut sie geeignet sind, das Verhalten relevanter Akteure zu beeinflussen (Verur-
sacher bzw. Drivers),  

> wie treffsicher, effizient und anhaltend etc. sie die Umwelteinwirkungen (Pressure) 
verringern,  

> wie sehr sie den Zustand der Umwelt (State) verbessern, 
> wie gut sie die Auswirkungen auf die ökologische Umwelt oder die Gesundheit des 

Menschen (Impact) verbessern. 
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> Anhang C: Analyse der 
methodischen Ansätze anhand 
der Qualitätsanforderungen 

In den Kapiteln C1 bis C11 werden die ausführlichen Auswertungen folgender metho-
dischen Ansätze zur Berechnung der Gesamtumweltbelastung anhand der «True and 
Fair View»-Qualitätsanforderungen tabellarisch dargestellt:   

C1 EE-Input-Ouput-Analyse & LCA-Ansatz  
C2 Composite Environmental Indicator der EU 
C3 Ecological Footprint 
C4 Environmental Performance Index 
C5 Genuine Progress Indicator 
C6 Nationaler Wohlfahrtsindex 
C7 Adjusted Net Savings 
C8 Regional Quality of Development Index (QUARS) 
C9 Wellbeing Index  
C10 Dashboard of Sustainability 
C11 Sustainable Process Index  

Der Vergleich zwischen den verschiedenen Ansätzen erfolgt auf Basis von Indizes: 

«+» gute Performance  
«–» schlechte Performance  
«+/–» sowohl als auch  
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C1 EE-Input-Output-Analyse & LCA-Ansatz 

Tab. 17 > Beurteilung des EE-IAO & LCA-Ansatzes 
 
Qualitätsanforderungen  
 

Beurteilung und Performance («+» gute Performance, «–» schlechte Performance, «+/–» sowohl als auch)  

1. Relevanz für Entscheidungen,  
die durch die Information beeinflusst 
werden sollen.  
(Bewertung bezieht sich hier auf 
Entscheidungen zur Reduktion der 
Gesamtumweltbelastung) 

Der Ansatz ermittelt die Umweltbelastungen der Schweizer Volkswirtschaft aus der Produktion (d. h. von Unterneh-
men) und dem Konsum (d. h. von KonsumentInnen, die in Schweizer Nationalgebiet wohnen) und rechnet sie den 
aus ökologischer Sicht wesentlichen Verursachern (Branchen, Produktgruppen und Konsumbereiche) zu. 

+ 

2. Fokus auf Gesamtbild:  
Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes. 
Berücksichtigt werden daher alle rele-
vanten Umweltwirkungen, entlang 
des gesamten Lebensweges und 
wenn möglich am Ort ihres Auftretens. 

Die Studie gibt weitgehend ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild wieder. Insbesondere betrach-
tet sie die relevanten Umweltwirkungen von Konsum und Produktion umfassend, d. h. neben den direkten Umwelt-
wirkungen in der Schweiz auch die indirekten Umweltwirkungen durch Importe. 
Einzelne Einschränkungen der Wiedergabe eines adäquaten Gesamtbildes betreffen 
• Schätzungen und Vereinfachungen, welche aus Gründen einer beschränkten Datenverfügbarkeit nötig waren, 
• die Verknüpfung der EE-IOT, welche Umweltwirkungen nach ökonomischem Wert der bezogenen Leistungen 

zurechnet, mit LCA-Daten, welche Umweltwirkungen physisch zurechnen. Die dadurch entstandenen 
Verzerrungen dürften jedoch eher gering sein. 

+ 

3. Verlässlichkeit  
• Glaubwürdigkeit  

(z. B. Verifizierung seitens Dritter) 
• Wissenschaftlichkeit  

Die Studie ist in hohem Masse glaubwürdig. Sie erläutert, welche Informationen und Bewertungen unsicher sind, 
d. h. wo Schätzungen nötig waren und wie in der Studie damit umgegangen wurde. Die Glaubwürdigkeit der Studie 
wurde grundsätzlich dadurch sichergestellt, dass ihre Erstellung von verschiedenen Seiten kritisch begutachtet 
wurde: durch den Auftraggeber, einen Projekt-Begleitkreis und durch INFRAS im Rahmen eines Ko-Referats. Im 
Rahmen des Ko-Referats wurden zudem Feedbacks von weiteren externen Experten eingeholt. 
Die Studie wurde professionell erstellt. Sie beruht, soweit dies möglich ist, auf aktuellen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen und verwendet wissenschaftlich anerkannte und weit verbreitete Ansätze und Methoden (NAMEA, 
LCAs, Methode der ökologischen Knappheit, ReCiPe, Eco-indicator 99 und ökologischer Fussabdruck). 
Das Datenmaterial beruht soweit möglich auf offiziellen Statistiken und auf Studien, die offiziell in Auftrag gegeben 
und hohen wissenschaftlichen Standards genügen. Falls bei Schätzungen oder Bewertungen Entscheidungen 
getroffen werden mussten, für die keine wissenschaftlichen bzw. international anerkannten Grundlagen vorlagen, 
wurde dies transparent dargelegt und begründet. 
Aufgrund der hohen Transparenz und der kritischen Begleitung der Studie (durch den Begleitkreis, das Ko-Referat 
seitens INFRAS und weiterer externer Experten) kann davon ausgegangen werden, dass in der Studie keine 
Informationen bewusst manipuliert wurden. 

+ 

4. Transparenz  
• Nachvollziehbarkeit  
• Überprüfbarkeit  

Die Studie beschreibt transparent die zugrunde liegenden Definitionen, Methoden und Vorgehensweisen bei der 
Verrechnung der Treibhausgase auf Branchen, Produktkategorien und Konsumbereiche und bei vorgenommenen 
Schätzungen. 
In der Studie wurden Daten aus unterschiedlichen Perioden und in der Regel ohne Ortsbezug miteinander verrech-
net. Die errechneten Ergebnisse beziehen sich daher nur teilweise auf das Jahr 2005, für die sie ausgewiesen 
wurden. Dies wird in der Studie jedoch explizit so beschrieben und war aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit 
valider Daten nicht anders möglich. 

+ 

5. Verständlichkeit  Die Studie beschreibt die Methodik und die Vorgehensweise bei der Verrechnung der Treibhausgase so verständ-
lich, wie dies angesichts der komplexen Thematik möglich ist. Nur wenige Stellen erschienen verbesserungswürdig. 
Diese wurden im von INFRAS ko-referierten Zwischenbericht entsprechend kommentiert. 
Die Studie zielt darauf ab, die wesentlichen Schritte und Fakten für eine breite interessierte Öffentlichkeit möglichst 
verständlich darzustellen. Sie verzichtet dabei auf die Darstellung jedes einzelnen Berechnungsschrittes und einzel-
ner Datenpunkte, was wiederum auf Kosten der allgemeinen Verständlichkeit für ein breiteres Publikum ginge.  
Die Verständlichkeit der einzelnen detaillierten Schritte für Experten wird dadurch gewährleistet, dass das gesamte 
methodische und statistische Material mit Erläuterungen bei der Veröffentlichung der Studie zugänglich gemacht 
wurde. 

+ 
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Qualitätsanforderungen  
 

Beurteilung und Performance («+» gute Performance, «–» schlechte Performance, «+/–» sowohl als auch)  

6. Kohärenz und Vergleichbarkeit 
• Kohärenz (Konsistenz) 
• Stetigkeit  
• Skalierbarkeit 
• Standardisierbarkeit, 

Erweiterbarkeit und 
Anschlussfähigkeit 

Die Studie ist weitgehend kohärent bzw. konsistent. Ausnahmen bestehen aufgrund  
• der Verknüpfung der EE-IOT mit LCA-Daten (insbesondere unterschiedliche Allokationsprinzipien bei der 

Zurechnungen von Umweltwirkungen, unterschiedliche Zeithorizonte und Systemgrenzen. Diese Inkonsistenzen 
waren jedoch insofern unvermeidbar, als keine besseren systematischen Datengrundlagen für die Abschätzungen 
der Umweltwirkungen von Importen aktuell vorhanden sind.  

• einer beschränkten Datenverfügbarkeit. 
Es handelt sich bei der Studie um eine Pilotstudie. Sie ist grundsätzlich so angelegt, dass sie bei Vorliegen aktuelle-
rer Daten stetig weitergeführt werden kann und damit eine Stetigkeit möglich sein wird.  
Standardisierbarkeit: Bei der Erstellung der Studie wurde darauf geachtet, dass die Studie mit Studien anderer 
Regionen und Länder vergleichbar ist und so Vergleiche der Situation in der Schweiz mit anderen Ländern und 
Regionen dieser Welt erlaubt.  
Skalierbarkeit: Der Ansatz wird in der Studie für die Schweizer Volkswirtschaft und Branchen sowie für Produkt-
gruppen angewandt. Sie ist z. B. für einzelne Produkte und Unternehmen jedoch nicht sinnvoll anwendbar. 
Die Studie ist grundsätzlich so angelegt, dass sie z. B. um weitere Umweltwirkungen erweitert werden kann und an 
weitere Bewertungsmethoden von Sachbilanzen anschlussfähig ist. 

+/– 

7. Verfügbarkeit der Informationen  Der Schlussbericht, die Methodik und die den Berechnungen zugrunde liegenden Daten werden breit verfügbar 
sein.  

+ 

8. Aktualität Als Referenzjahr wird das Jahr 2005 gewählt – als Kompromiss zwischen den Anforderungen, möglichst aktuelle 
Ergebnisse zu liefern und gleichzeitig möglichst qualitativ hochwertige und vollständige Daten zur Verfügung zu 
haben. 

+/– 

Quelle: Infras und Ecologic: Einschätzung insbesondere auf Basis der Studie von Jungbluth et al. 2010. 
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C2 Composite Environmental Indicator der EU 

Tab. 18 > Vorläufige Beurteilung des Composite Environmental Indicator der EU 
 
Qualitätsanforderungen  
 

Beurteilung und Performance («+» gute Performance, «–» schlechte Performance, «+/–» sowohl als auch)  

1. Relevanz für Entscheidungen,  
die durch die Information beeinflusst 
werden sollen.  
(Bewertung bezieht sich hier auf 
Entscheidungen zur Reduktion der 
Gesamtumweltbelastung) 

Der Composite Environmental Indicator soll wesentliche ökologische Umwelteinwirkungen in den einzel-
nen Ländern und in der EU bewerten. Nach aktuellem Planungsstand (der Index ist noch nicht abge-
schlossen) wird der Index die fünf Bereiche Energie und Klima, Natur und Biodiversität, Gesundheit und 
Luftverschmutzung, Wasser sowie Abfall und Ressourcen enthalten. Er wird sich voraussichtlich nicht an 
der VGR bzw. UGR-Systematik (SEEA) orientieren, eine Umrechnung der Umweltauswirkungen auf 
Branchen könnte insofern schwierig sein. 
In der aktuellen Version werden die Umweltleistungen durch Importe nicht berücksichtigt, so dass die 
Gesamtumweltbelastung und ihre Entwicklung nicht ermittelbar sind.  
Die Relevanz dieses Indikators beschränkt sich also im Moment auf Fragen und Regulierungen, die nur 
die Umweltsituation innerhalb der Landesgrenzen betreffen.  

+/- 

2. Fokus auf Gesamtbild:  
Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes. 
Berücksichtigt werden daher alle rele-
vanten Umweltwirkungen, entlang 
des gesamten Lebensweges und 
wenn möglich am Ort ihres Auftretens. 

In der aktuellen Version werden die Umweltleistungen durch Importe nicht berücksichtigt, so dass die 
Gesamtumweltbelastung und ihre Entwicklung nicht ermittelbar sind. Wenn es gelingt, in einer Weiterent-
wicklung indirekte Umweltwirkungen fundiert mit einzubeziehen, sollte auch eine Berechnung der Um-
weltwirkungen von Konsumbereichen entlang gesamter Lebenswege und im Ausland möglich sein.  

– 

3. Verlässlichkeit  
• Glaubwürdigkeit  

(z. B. Verifizierung seitens Dritter) 
• Wissenschaftlichkeit  

Noch weitgehend offen. 
Da die Berechnung des Index voraussichtlich auf Daten der der Umweltagentur (EUA), Eurostat und dem 
Joint Research Center der EU erfolgen wird, ist zumindest die Datenqualität weitgehend glaubwürdig. 

+ 

4. Transparenz  
• Nachvollziehbarkeit  
• Überprüfbarkeit  

Noch offen.  + 

5. Verständlichkeit  Noch offen. + 
6. Kohärenz und Vergleichbarkeit 

• Kohärenz (Konsistenz) 
• Stetigkeit  
• Skalierbarkeit 
• Standardisierbarkeit, 

Erweiterbarkeit und 
Anschlussfähigkeit 

Zeitvergleiche werden möglich sein, wenn die Methodik und die Gewichtung beibehalten werden. 
Wenn sich der Index nicht an der VGR bzw. UGR-Systematik (SEEA) orientiert, können Branchen und 
Konsumbereiche nicht bewertet werden. Auch indirekte Umweltwirkungen werden dann nicht mit einbezo-
gen werden können.  

+/– 

7. Verfügbarkeit der Informationen  Noch offen. Es besteht die Option, zusätzliche Datenreihen zu erheben. + 
8. Aktualität Noch weitgehend offen. 

Da die UGR der EU-Länder weitgehend regelmässig aktualisiert werden, sollte es möglich sein, den Index 
regelmässig zu aktualisieren. Die EU plant, den Index jährlich für alle EU-Staaten zu veröffentlichen. 
Insofern sollte ein hohes Mass an Aktualität möglich sein. 

+ 

Quelle: Infras und Ecologic 
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C3 Ecological Footprint 

Tab. 19 > Beurteilung des Ecological Footprint 
 
Qualitätsanforderungen  
 

Beurteilung und Performance («+» gute Performance, «–» schlechte Performance, «+/–» sowohl als auch)  

1. Relevanz für Entscheidungen,  
die durch die Information beeinflusst 
werden sollen.  
(Bewertung bezieht sich hier auf 
Entscheidungen zur Reduktion der 
Gesamtumweltbelastung) 

Der EF ist nicht eindeutig genug, um mit ihm Entscheidungen abbilden zu können: Die Bewertungen gehen von 
einem einheitlichen globalen Hektar aus, der von der tatsächlichen Landnutzung abstrahiert, um den EF auf 
verschiedenen Ebenen aggregieren zu können. Der EF ist ein sehr allgemeiner Indikator, der keine Detailaussa-
gen zulässt. Der EF bewertet den Verbrauch nicht-erneuerbarer Energien und den Verbrauch von Landflächen. 
Die einzigen Emissionen, die ermittelt werden, sind CO2-Emissionen, welche als Waldflächen dargestellt werden. 
Dadurch wird deutlich, dass der EF nur wenige Umweltwirkungen in seine Berechnungen einbezieht und dass er 
viele Umweltwirkungen nicht erfasst. Die betrachteten Umweltwirkungen beziffert er in abstrakten Landverbräu-
chen, welche jedoch keinen realen Umweltauswirkungen entsprechen. 

+/– 

2. Fokus auf Gesamtbild:  
Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes. 
Berücksichtigt werden daher alle rele-
vanten Umweltwirkungen, entlang 
des gesamten Lebensweges und 
wenn möglich am Ort ihres Auftretens. 

Der EF betrachtet nur einen Teil der Umweltwirkungen. Er eignet sich, um den menschlichen Verbrauch bestimm-
ter biologischer Ressourcen dazustellen. Dennoch bleibt der Nachteil, dass die erfasste Einheit der «globalen 
Hektare» eine rein abstrakte ist, welche den realen Umweltauswirkungen nicht wirklich entspricht. 
Der EF kann sowohl zur Bewertung von Ländern und Regionen, eingeschränkt auch von einzelnen Branchen, 
Konsumbereichen und Unternehmen angewandt werden (vgl. hierzu Abschnitt 4.3.3). Er ist damit prinzipiell in der 
Lage, ganze Lebenswege und damit auch indirekte Umweltwirkungen zu bewerten.96

+/– 

  

3. Verlässlichkeit  
• Glaubwürdigkeit  

(z. B. Verifizierung seitens Dritter) 
• Wissenschaftlichkeit  

Hier besteht eine rege öffentliche Diskussion. Das Konzept ist verständlich, aber beschränkt. Es können uner-
wünschte Ergebnisse auftreten. EF ist wissenschaftlich begründet und wird weiterentwickelt. Eine Reihe von 
Annahmen und Vereinfachungen sind nicht dokumentiert. Die Auswahl von Variablen und Gewichtungen hat 
einen grossen Einfluss auf das Ergebnis. 
Die Aggregation aller Daten zu einer einzigen Zahl stellt ein Risiko dar (beispielsweise können sich verschiedene 
Effekte gegenseitig aufheben). Manche Bemessungsmethoden des EFs zeigen Schwierigkeiten (z. B. Abfall, 
Landwirtschaft, Fischerei, Tourismus und vor allem Handel). 
Der EF ist empfindlich gegenüber unterschiedlichen Eingabevariablen. Die eigentliche Datenerhebung in den 
Standards von 2009 schreibt vor, dass die Unsicherheiten in verschiedenen Bereichen explizit angegeben 
werden (Standard A5). 

+/– 

4. Transparenz  
• Nachvollziehbarkeit  
• Überprüfbarkeit  

Die Grundtheorie ist veröffentlicht, ebenso die zugrundeliegende Methodik. + 

5. Verständlichkeit  Der EF vereinfacht eine sehr komplizierte Fragestellung und versinnbildlicht den Nachhaltigkeitsgedanken auf 
sehr prägnante Weise. Die breite Anwendung zeigt, wie beliebt der EF ist. Gleichzeitig werden komplexe Berech-
nungen oftmals nicht veröffentlicht, so dass die Ergebnisse nicht immer nachvollziehbar sind. 

+ 

6. Kohärenz und Vergleichbarkeit 
• Kohärenz (Konsistenz) 
• Stetigkeit  
• Skalierbarkeit 
• Standardisierbarkeit, 

Erweiterbarkeit und 
Anschlussfähigkeit 

Der EF erlaubt prinzipiell einen Vergleich der Werte sowohl über die Zeit als auch zwischen einzelnen Ländern, 
Branchen und Konsumbereichen, sofern jeweils alle Grundannahmen und Konversionsfaktoren übereinstimmen. 
Der EF erlaubt es, sowohl zwischen verschiedenen Zeitpunkten als auch zwischen unterschiedlichen Ländern zu 
vergleichen. Prinzipiell ist der Index standardisierbar. Der EF kann auch auf unterschiedlichen Ebenen angewen-
det werden, d. h. sowohl national als auch regional und lokal. Schwierigkeiten bestehen jedoch vor allem beim 
Übergang von der einen Ebene auf die andere: Auf jeder Ebene müssen alle Daten separat erhoben werden. Es 
ist keine spezifische Software notwendig, jedoch erfordert die Berechnung ein methodologisches Verständnis.  
Der EF ist einzigartig, harmoniert aber mit einer Gruppe anderer Ansätze. Der EF bietet komplementäre Daten 
an, die andere Indikatoren unterstützen können. Manche unterliegende Daten anderer Ansätze ähneln denen des 
EF sehr, sind jedoch besser in nationale und internationale statistische Systeme integriert. Dies ist ein Ansatz-
punkt, um den EF zu verbessern. Der EF wird permanent weiterentwickelt. Ziel ist es, einen festen Standard zu 
entwickeln, der auch in offiziellen Statistiken Anwendung finden kann, u.a. innerhalb der EU SDS Indicators. 

+ 

7. Verfügbarkeit der Informationen Der EF erfordert eine grosse Menge an Informationen verschiedenster Quellen, wobei in der Regel jedoch keine 
neue Datenerhebung erforderlich ist. Viele der notwendigen Daten liegen bereits vor.  
Die Qualität der Daten ist oftmals ein grösseres Problem als die Verfügbarkeit: Es ist unklar, wie weitgehend die 
Qualität der Information die Ergebnisse beeinflusst. 

+/– 

8. Aktualität Der Standard selbst wurde im Jahr 2009 aktualisiert. Die Daten, die für die Analyse verwendet werden, dürfen 
zum Zeitpunkt der Berichtveröffentlichung nicht mehr als zwei Jahre alt sein. (Standard A1.1) 

+ 

Quelle: Infras und Ecologic 

  
96  Vgl. Best 2008. 
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C4 Environmental Performance Index 

Tab. 20 > Beurteilung des Environmental Performance Index 
 
Qualitätsanforderungen  
 

Beurteilung und Performance («+» gute Performance, «–» schlechte Performance, «+/–» sowohl als auch)  

1. Relevanz für Entscheidungen,  
die durch die Information beeinflusst 
werden sollen.  
(Bewertung bezieht sich hier auf 
Entscheidungen zur Reduktion der 
Gesamtumweltbelastung) 

Der EPI bewertet primär den Zustand der Umwelt (State). Die einzelnen Variablen messen sowohl Umweltein-
wirkungen (Pressures) wie bspw. Luftschadstoffe, die Auswirkungen auf die Umwelt sowie die Zustände der 
Umwelt (State). In einzelnen Bereichen werden auch positive Einflussnahmen auf die Umwelt (Responses) 
dargestellt, wie bspw. die Einrichtung von Schutzgebieten. Da der Fokus des EPI auf der Zustandsbewertung 
liegt, ist das Endergebnis des EPI nicht relevant für die hier betrachtete Fragestellung der Umweltwirkungen. 
Allenfalls sind es die Zwischenergebnisse des EPI. 
Der EPI ist ein volkswirtschaftlicher Indikator, eine Umrechnung auf Branchen wäre allenfalls unter grösseren 
methodischen Weiterentwicklungen möglich. In der aktuellen Form sind viele Indikatoren an territoriale Daten 
geknüpft. 
Einerseits ist der EPI sehr politikorientiert, andererseits werden viele Zusammenhänge nicht berücksichtigt. Er 
ist kein absoluter Indikator, mit dem ein Land oder eine Region allein bewertet werden könnte, sondern ein 
Benchmark-Indikator, welcher die Umweltwirkungen einer Volkswirtschaft in Bezug zu anderen Volkswirtschaf-
ten setzt.  

– 

2. Fokus auf Gesamtbild:  
Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes. 
Berücksichtigt werden daher alle rele-
vanten Umweltwirkungen, entlang 
des gesamten Lebensweges und 
wenn möglich am Ort ihres Auftretens. 

Einerseits ist der EPI ein sehr umfassender Indikator, andererseits ist die Bewertung sehr an die Zieldefinition 
geknüpft. Die Zielgrössen können teilweise so gestellt sein, dass sie nicht unbedingt ein objektives Bild 
darstellen: So wird z.B. gemessen, ob Flächen als Schutzgebiete ausgewiesen sind, nicht jedoch der Umwelt-
zustand in diesen Flächen.  
Der EPI ist ein volkswirtschaftlicher Indikator, eine Umrechnung auf Branchen wäre allenfalls unter grösseren 
methodischen Weiterentwicklungen möglich. In der aktuellen Form sind viele Indikatoren an territoriale Daten 
geknüpft. Insofern sieht er auch keine Systematik der Zurechnung indirekter Umweltwirkungen auf Verursacher 
vor. 

 

– 

3. Verlässlichkeit  
• Glaubwürdigkeit  

(z. B. Verifizierung seitens Dritter) 
• Wissenschaftlichkeit  

Ein stabiler Ansatz mit grossen Datenlücken. Diese sind jedoch dokumentiert und veröffentlicht. Die wissen-
schaftliche Diskussion ist vehement.  

+ 

4. Transparenz  
• Nachvollziehbarkeit  
• Überprüfbarkeit  

Die Dokumentation stellt sowohl die Schwächen als auch die Stärken klar dar. Der EPI ist vergleichsweise gut 
dokumentiert. 

+ 

5. Verständlichkeit  Das Ergebnis ist relativ leicht verständlich. + 
6. Kohärenz und Vergleichbarkeit 

• Kohärenz (Konsistenz) 
• Stetigkeit  
• Skalierbarkeit 
• Standardisierbarkeit, 

Erweiterbarkeit und 
Anschlussfähigkeit 

Der EPI wurde bisher dreimal überarbeitet. Daher ist es nicht möglich, die Ergebnisse des ersten EPI von 2006 
mit denen aus dem Jahr 2010 zu vergleichen. Es ist jedoch sehr wohl möglich, den EPI einer Methodik über 
verschiedene Jahre zu berechnen. Dennoch sind auch diese Werte nicht direkt vergleichbar, da Punkte 
aufgrund der relativen Bewertung nicht äquivalent sind: Der EPI ist kein absoluter Indikator, mit dem nicht ein 
Land oder eine Region allein bewertet werden kann. Er ist ein Benchmark-Indikator, welcher die Umweltwir-
kungen einer Volkswirtschaft in Bezug zu anderen Volkswirtschaften setzt. Eine Einzelbetrachtung ist daher 
nicht möglich, ebenso fehlt die Möglichkeit, konsistente Vergleiche über verschiedene Jahre hinweg darzustel-
len, da Punktwerte unterschiedlichen realen Werten entsprechen. Würden bspw. alle Länder einen Zielwert zu 
90–100 Prozent erreichen, würde hier immer noch das schlechteste Land 0 Punkte erhalten. 
Verschiedene Länder können verglichen werden, sofern eine einheitliche Methodik verwendet wird. Der EPI 
wurde bisher nur auf nationaler Ebene berechnet. Der EPI kann um weitere Aspekte erweitert werden. Die 
logarithmische Betrachtung zeigt Länderunterschiede deutlicher. Zusätzlich kann der EPI auf den Erfahrungen 
des ESI aufbauen. Eine hohe Datenqualität ist jedoch nicht immer gegeben. 
Der EPI kann nicht auf Branchen- oder Produktgruppen angewendet werden, er bedarf aufgrund der gewählten 
Indikatoren immer einer geografischen Region. Allerdings könnte die Systematik des Ansatzes und unter 
geänderter Auswahl geeigneter Indikatoren auch auf andere Systeme wie z. B. Branchen angewandt werden. 

– 

7. Verfügbarkeit der Informationen Der EPI erfordert eine Vielzahl an Informationen aus statistischen Quellen, teilweise auch Modellierungen, 
sowie Beobachtungsdaten (Monitoring). Mehr als 30 Länder konnten bisher aufgrund fehlender Daten nicht 
erfasst werden. 

+ 

8. Aktualität Der EPI wurde in den Jahren 2006, 2008 sowie 2010 aufgestellt und jeweils methodisch überarbeitet.  + 
Quelle: Infras und Ecologic 
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C5 Genuine Progress Indicator 

Tab. 21 > Beurteilung des Genuine Progress Indicator 
 
Qualitätsanforderungen  
 

Beurteilung und Performance («+» gute Performance, «–» schlechte Performance, «+/–» sowohl als auch)  

1. Relevanz für Entscheidungen,  
die durch die Information beeinflusst 
werden sollen.  
(Bewertung bezieht sich hier auf 
Entscheidungen zur Reduktion der 
Gesamtumweltbelastung) 

Als Komposit-Indikator fasst der GPI soziale, wirtschaftliche und ökologische Kosten und Nutzen zu einem 
Indikator zusammen, so dass die reinen ökologischen Auswirkungen der Produktion und des Konsums zumindest 
im Endergebnis nicht mehr sichtbar werden. Insofern geht der Indikator über die eigentliche Fragestellung (die 
Ermittlung der ökologischen Auswirkungen der Produktion und des Konsums in der Schweiz und deren Zurech-
nung auf Wirtschafts- und Konsumbereiche) hinaus. Hingegen geben die Zwischenergebnisse für die Berechnung 
der ökologischen Aspekte des GPI Auskunft über die Umweltwirkungen einer Volkswirtschaft. Der GPI erfasst 
bzgl. der betrachteten ökologischen Aspekte wesentliche ökologische Umwelteinwirkungen, welche er zu 
(monetarisierten) Umweltauswirkungen umrechnet. 
Bei den Verursachern fokussiert er auf Länder/Volkswirtschaften und Regionen und ermittelt deren «wahren 
Fortschritt». Er kann jedoch nicht sinnvoll auf Branchen oder Konsumbereiche angewandt werden. Denn viele 
soziale Faktoren des GPI sind rein regionale/volkswirtschaftliche Grössen: Faktoren wie Arbeitslosigkeit, Loh-
nungleichheit, Haus- und Freiwilligenarbeit, Autounfälle im Ausland etc. in den Importländern sind nur schwerlich 
(und methodisch kaum sinnvoll) Branchen oder Konsumbereichen zurechenbar. 

– 

2. Fokus auf Gesamtbild:  
Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes. 
Berücksichtigt werden daher alle rele-
vanten Umweltwirkungen, entlang 
des gesamten Lebensweges und 
wenn möglich am Ort ihres Auftretens. 

Der GPI betrachtet nur einen Teil der gesellschaftlichen Umweltwirkungen. Diese werden dann mit sozia-
len/wirtschaftlichen Faktoren zu einem einzelnen Wert verrechnet. Insofern kommt das Bild bzgl. der ökologi-
schen Auswirkungen im Endergebnis abhanden.  
Der GPI ist ein volkswirtschaftlicher/regionaler Indikator, da er rein regionale Komponenten wie Einkommensver-
teilung, Lohnungleichheit, Haus- und Freiwilligenarbeit, Autounfälle etc. enthält. Aus diesem Grund können 
indirekte Umweltwirkungen, welche für eine Erfassung gesamter (und damit in der Regel überregionaler) Le-
benswege mit einbezogen werden müssen, nicht herangezogen werden. Ohnehin ist eine Zurechnung auf 
Branchen oder Konsumbereiche nicht sinnvoll möglich.  

+/– 

3. Verlässlichkeit  
• Glaubwürdigkeit  

(z. B. Verifizierung seitens Dritter) 
• Wissenschaftlichkeit  

Das Konzept an sich ist verständlich, wissenschaftlich begründet und wurde über die Jahre verbessert. Der GPI 
verbessert die Aussagekraft des BIP, indem er dieses um gesellschaftlich wesentliche Aspekte erweitert. 
Eine Reihe von Annahmen und Vereinfachungen sind jedoch nicht dokumentiert. So ist insbesondere die 
Monetarisierung diverser sozialer und ökologischer Auswirkungen umstritten (z. B. bei der Bewertung und 
Todesfällen), methodisch anspruchsvoll und kostspielig. So sind beispielsweise die Immissionen (Umweltauswir-
kungen) von Emissionen (Pressures, z. B. Gesundheitsschäden) regional sehr unterschiedlich und daher nur auf 
Basis von starken Vereinfachungen bestimmbar. Hier besteht die Gefahr der Manipulierbarkeit. 

+/– 

4. Transparenz  
• Nachvollziehbarkeit  
• Überprüfbarkeit  

Die Grundtheorie ist veröffentlicht, Details jedoch teilweise nicht.  + 

5. Verständlichkeit  Der GPI ist leicht verständlich, da er  
• soziale, wirtschaftliche und ökologische Faktoren zu einem Komposit-Indikator zusammenfasst,  
• das dahinter stehende Konzept bzw. der Grundgedanke leicht verständlich und vermittelbar ist und  
• der GPI dem BIP direkt und anschaulich gegenüber gestellt werden kann.  
Aus diesem Grund wurde der GPI schon in diversen Industrieländern und für verschiedene Regionen angewandt. 

+ 

6. Kohärenz und Vergleichbarkeit 
• Kohärenz (Konsistenz) 
• Stetigkeit  
• Skalierbarkeit 
• Standardisierbarkeit, 

Erweiterbarkeit und 
Anschlussfähigkeit 

Der GPI ist an sich methodisch konsistent, kann von verschiedenen Ländern und auch über die Zeit sinnvoll 
angewandt werden (sofern Daten in ausreichender Qualität vorhanden sind). Auch ist es möglich, bei einem 
verbesserten Datenmaterial weitere ökologische und soziale Auswirkungen methodisch zu integrieren. 
Die Kohärenz zwischen einzelnen Studien ist jedoch fragwürdig, da die Monetarisierung ökologischer und 
sozialer Auswirkungen, wie bereits erwähnt, schwierig, von lokal unterschiedlichen Bedingungen abhängig und 
daher nur unter Vereinfachungen möglich ist. Eine Vergleichbarkeit unterschiedlicher Studien ist insofern 
schwierig und deren Konsistenz nicht vollständig gewährleistet. 
Der GPI ist nur teilweise skalierbar: Er kann zwar für die Bewertung von unterschiedlichen Ländern und Regio-
nen, jedoch nicht sinnvoll für die Bewertung von Branchen oder Produkten/Konsumbereichen herangezogen 
werden.  

+/– 

7. Verfügbarkeit der Informationen  Der GPI erfordert eine grosse Menge an Informationen verschiedenster Quellen. Viele der notwendigen Daten 
liegen teilweise aus der VGR oder Umweltstatistiken vor.  
Für die Schweiz fehlen jedoch ausreichende Daten bspw. für Umwelteinwirkungen (bspw. Lärm) und für die 
monetarisierten Umweltauswirkungen diverser ökologischer Auswirkungen. 

+/– 

8. Aktualität Der Standard wurde im Jahr 2006 aktualisiert.  +/– 
Quelle: Infras und Ecologic 
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C6 Nationaler Wohlfahrtsindex 

Tab. 22 > Beurteilung des Nationalen Wohlfahrtsindex 
 
Qualitätsanforderungen  
 

Beurteilung und Performance («+» gute Performance, «–» schlechte Performance, «+/–» sowohl als auch)  

1. Relevanz für Entscheidungen,  
die durch die Information beeinflusst 
werden sollen.  
(Bewertung bezieht sich hier auf 
Entscheidungen zur Reduktion der 
Gesamtumweltbelastung) 

Der NWI erfasst bzgl. der betrachteten ökologischen Aspekte diverse ökologische Umwelteinwirkungen, 
welche er zu (monetarisierten) Umweltauswirkungen umrechnet. Bei den Verursachern fokussiert er auf 
Länder/Volkswirtschaften und Regionen.  
Der NWI kann als Nachhaltigkeitsindex nicht direkt auf Umweltentscheidungen angewendet werden. Seine 
Interpretation ist nicht eindeutig. Zur Beurteilung von Umweltwirkungen könnten allenfalls die Umwelt-
bezogenen Zwischenergebnisse herangezogen werden.  

– 

2. Fokus auf Gesamtbild:  
Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes. 
Berücksichtigt werden daher alle rele-
vanten Umweltwirkungen, entlang 
des gesamten Lebensweges und 
wenn möglich am Ort ihres Auftretens. 

Der NWI bildet bestimmte Werte ab, die genaue Bedeutung dieser Abbildung ist unklar.  
Theoretisch können alle Umweltwirkungen erfasst werden. 
Der NWI kann sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene ermittelt werden, obgleich die Datenlage 
dies erschwert. Eine Zurechnung auf Branchen oder Konsumbereiche ist nicht möglich, da es sich um einen 
rein volkswirtschaftlichen Indikator handelt.  

+/– 

3. Verlässlichkeit  
• Glaubwürdigkeit  

(z. B. Verifizierung seitens Dritter) 
• Wissenschaftlichkeit  

Der NWI liefert relativ zuverlässig belastbare Daten. Jedoch ist der Index bisher nicht akzeptiert. Vor allem 
überwiegen hier deutliche Bedenken hinsichtlich der Methodik.  

+/– 

4. Transparenz  
• Nachvollziehbarkeit  
• Überprüfbarkeit  

Viele Schritte sind nicht transparent dokumentiert. – 

5. Verständlichkeit  Die Grundidee des NWI ist leicht nachvollziehbar, einzelne Bestandteile teilweise jedoch nicht. +/– 
6. Kohärenz und Vergleichbarkeit 

• Kohärenz (Konsistenz) 
• Stetigkeit  
• Skalierbarkeit 
• Standardisierbarkeit, 

Erweiterbarkeit und 
Anschlussfähigkeit 

Der NWI liegt als Zeitreihe für Deutschland vor und kann theoretisch auch auf subnationaler Ebene erstellt 
werden. Methodisch ist er unscharf und mit den allermeisten Systemen inkompatibel. Unsicherheiten bzw. 
Inkonsistenzen seitens der Daten werden weitgehend ausgeblendet. Die vorliegenden Daten werden jedoch 
weitgehend aus der offiziellen Statistik erhoben. 

+/– 

7. Verfügbarkeit der Informationen  Wesentliche Teile der Methodik sind nicht frei zugänglich, da der NWI nicht fertig entwickelt ist. – 
8. Aktualität Der NWI ist relativ jung. + 
Quelle: Infras und Ecologic 
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C7 Adjusted Net Savings 

Tab. 23 > Beurteilung der Adjusted Net Savings 
 
Qualitätsanforderungen  
 

Beurteilung und Performance («+» gute Performance, «–» schlechte Performance, «+/–» sowohl als auch)  

1. Relevanz für Entscheidungen,  
die durch die Information beeinflusst 
werden sollen.  
(Bewertung bezieht sich hier auf 
Entscheidungen zur Reduktion der 
Gesamtumweltbelastung) 

Der ANS verrechnet das natürliche, wirtschaftliche und Humankapital einer Volkswirtschaft zu einem 
Nachhaltigkeitsindikator. Bei den ökologischen Wirkungen ermittelt er die Umwelteinwirkungen und bewertet 
sie anhand ihrer Umweltauswirkungen auf das Naturkapital. Das Ziel ist es, die Veränderungen des Zu-
stands (State) des Naturkapitals über die Zeit zu ermitteln. 
Da alle drei Kapitalarten aggregiert werden, sind die reinen ökologischen Auswirkungen im gesamten 
Indikator nicht mehr sichtbar, nur in den Zwischenergebnissen der Berechnungen des Ressourcen-
verbrauchs und der Umweltverschmutzung. Die Auswirkungen auf die ökologische Umwelt beeinflussen 
zudem kaum das Ergebnis des ANS, so dass er für umweltpolitische Entscheide nur begrenzt geeignet ist. 
Der ANS wird für Volkswirtschaften und Regionen berechnet. Da er mit der VGR kompatibel ist, könnte er 
theoretisch auch auf Branchen verrechnet werden. Allerdings ergeben sich diverse Schwierigkeiten: 
• Anstatt einer Spargrösse müssten die Investitionsausgaben der Branchen ermittelt worden. Diese Grösse 

ist jedoch in der VGR nicht vorhanden. Abschreibungen könnten in der VGR ermittelt werden. Eine 
Kapitalstockrechnung nach Branchen, deren Veränderungen von einer Periode zur nächsten als 
Investitionen identifiziert werden könnten, ist ebenfalls nicht vorhanden. 

• Bildungsausgaben seitens Branchen sind kaum ermittelbar. Vereinfachend könnten die 
Bildungsinvestitionen allein dem Staat zugerechnet werden. 

Damit sind aktuell die Daten nicht vorhanden, um den ANS für Branchen zu errechnen. Für Konsumbereiche 
macht eine Berechnung des ANS keinen Sinn, da der ANS Veränderungen des Kapitalstocks bemisst, also 
genau diejenige Art der Einkommensverwendung, die nicht konsumtiv ist.  

– 

2. Fokus auf Gesamtbild:  
Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes. 
Berücksichtigt werden daher alle rele-
vanten Umweltwirkungen, entlang 
des gesamten Lebensweges und 
wenn möglich am Ort ihres Auftretens. 

Bei den Umweltverschmutzungen werden nur die Emissionen CO2 und PM10 mit einbezogen. Eine Vielzahl 
anderer Umwelteinwirkungen (z. B. Abfälle, andere Emissionen in Luft und Wasser) und Ressourcen-
verbräuche (z. B. Wasserverbrauch, Landnutzung, nicht nachhaltige Fischerei, Bodendegradierung, Biodi-
versitätsverluste etc.) werden nicht mit berechnet. 
Bei den Umweltauswirkungen werden die Gesundheitswirkungen von PM10 und die Ressourcenverbräuche 
mittels deren Konsumentenrenten berechnet. Da Ressourcenpreise aufgrund Externalitäten und Unsicher-
heiten jedoch zumeist nicht den wahren Knappheitsgrad der Ressourcen wiedergeben, werden die Umwelt-
auswirkungen der Ressourcenverbräuche durch den ANS eher unterbewertet.  
Der ANS pro Land ist zudem zu wenig global ausgerichtet: Der ANS von Ressourcen-exportierenden 
Ländern ist relativ schlecht, während der ANS Ressourcen-importierender Länder relativ gut ist. Dies wäre 
dann angebracht, wenn die Marktpreise für Ressourcen die wahren Preise wären, welche die Knappheit der 
Ressource angemessen widerspiegeln. Dies ist jedoch nicht der Fall. Daher müsste der Ressourcen-
verbrauch eigentlich den Import-Ländern angerechnet werden, welche die Ressourcen letztlich konsumieren. 
Beim Humankapital werden zwar die Investitionen in Humankapital mittels Bildungsinvestitionen ermittelt, 
nicht jedoch die Abschreibungen auf Humankapital. Die Halbwertszeit von Wissen oder der Verlust von 
Humankapital durch Abwanderung, Austreten aus dem Arbeitsmarkt etc. wird vernachlässigt. Darum wird 
das Humankapital im ANS systematisch zu hoch bewertet. 
Der ANS reagiert fast ausschliesslich auf Änderungen in der Bruttosparquote, während die Differenzen 
zwischen dem ANS und der Bruttosparquote hauptsächlich auf den Kapitalkonsum und die Zunahme an 
Humankapital zurückgehen. Natürliche Kapitaländerungen spielen nur eine relativ marginale Rolle. Daher 
gibt der ANS nur sehr begrenzt ein Bild über die ökologischen Auswirkungen einer Volkswirtschaft wieder. 

+/– 

3. Verlässlichkeit  
• Glaubwürdigkeit  

(z. B. Verifizierung seitens Dritter) 
• Wissenschaftlichkeit  

Das dem ANS zugrunde liegende Konzept ist wissenschaftlich fundiert und wohl begründet. Allerdings 
bestehen, wie oben beschrieben, methodische Schwierigkeiten. 
Die wirtschaftlichen Datengrundlagen stammen aus der VGR, die eine weitestgehend verlässliche Daten-
quelle darstellt.  
Diese schwanken z. B. im Fall fossiler Energieträger stark, was dazu führt, dass auch der ANS stark 
schwankt. Dies reduziert die Verlässlichkeit des ANS. 
Die Auswirkungen durch Umweltverschmutzung sind nur relativ schwierig zu berechnen. Da jedoch nur 
wenige Bereiche der Umweltverschmutzung überhaupt in den ANS einfliessen, ist zwar eine gewisse 
Manipulierbarkeit möglich, diese ist jedoch begrenzt.  

+/– 

4. Transparenz  
• Nachvollziehbarkeit  
• Überprüfbarkeit  

Die Grundtheorie und die Berechnungsweise sind veröffentlicht, Details für die Berechnung länderspezifi-
scher ANS-Werte jedoch nicht vollständig. 

+ 
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Qualitätsanforderungen  
 

Beurteilung und Performance («+» gute Performance, «–» schlechte Performance, «+/–» sowohl als auch)  

5. Verständlichkeit  Der ANS beruht auf einem klaren Konzept und ist insofern leicht verständlich. Er greift insbesondere den 
Nachhaltigkeitsgedanken von Volkswirtschaften sehr gut auf, indem er 
• soziale, wirtschaftliche und ökologische für Faktoren zu einem Komposit-Indikator zusammenfasst,  
• das dahinter stehende Konzept bzw. der Grundgedanke leicht verständlich und vermittelbar ist, 
• der ANS dem Bruttovolkseinkommen direkt und anschaulich gegenüber gestellt werden kann, und 
• der ANS tatsächlich zumindest theoretisch die Veränderung der Fähigkeiten von Volkswirtschaften misst, 

die zukünftigen Bedürfnisse der Bürger zu befriedigen. 

+ 

6. Kohärenz und Vergleichbarkeit 
• Kohärenz (Konsistenz) 
• Stetigkeit  
• Skalierbarkeit 
• Standardisierbarkeit, 

Erweiterbarkeit und 
Anschlussfähigkeit 

Eine Kohärenz und Vergleichbarkeit ist beim ANS teilweise gegeben: Die Datengrundlagen aus der VGR 
sind international weitgehend konsistent und vergleichbar. Die Stetigkeit ist geben (die Weltbank veröffent-
licht Zeitreihen von 140 Ländern, auch der Schweiz, von 1970 bis 2008).  
Erweiterbarkeit: Sofern die entsprechenden Daten erhoben werden können, ist es denkbar, dass die 
Berechnung der Humankapitalveränderungen um die Abschreibungen und die Berechnung des natürlichen 
Kapitals um weitere Umweltwirkungen erweitert werden.  
Die Anwendung auf der Ebene von Konsumbereichen und Wirtschaftssektoren beispielsweise (Skalierbar-
keit), ist jedoch nicht möglich:  
• Die Umrechnung auf Branchen erfordert eine Uminterpretation des Bruttosparens von Volkswirtschaften in 

Investitionsausgaben seitens der Branchen. Diese Daten sind jedoch aktuell nicht verfügbar. 
• Eine Übertragung des ANS auf die Bewertung von Produktgruppen oder Produkte ist nicht sinnvoll 

möglich. 

+/– 

7. Verfügbarkeit der Informationen  Der ANS erfordert Informationen aus der VGR und Informationen über relativ wenige Umweltwirkungen, die 
in der Schweiz weitestgehend vorhanden sind. 

+ 

8. Aktualität Die Berechnungen für 140 Länder werden von der Weltbank jährlich aktualisiert. + 
Quelle: Infras und Ecologic 
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C8 Regional Quality of Development Index (QUARS) 

Tab. 24 > Bewertung des Regional Quality of Development Index (QUARS) 
 
Qualitätsanforderungen  
 

Beurteilung und Performance («+» gute Performance, «–» schlechte Performance, «+/–» sowohl als auch)  

1. Relevanz für Entscheidungen,  
die durch die Information beeinflusst 
werden sollen.  
(Bewertung bezieht sich hier auf 
Entscheidungen zur Reduktion der 
Gesamtumweltbelastung) 

Als Komposit-Index, welcher neben ökologischen auch soziale und wirtschaftliche Grössen zu einem Wert 
zusammenfasst, gibt der QUARS selber keine direkte Auskunft über die ökologischen Auswirkungen einer 
Volkswirtschaft. Auskunft darüber gibt das Zwischenergebnis der Indikatoren-Gruppe «Ökologie». Der 
QUARS, wie er in Italien angewandt wurde, enthält in dieser Indikatoren-Gruppe zehn ökologische Indikato-
ren, welche ein Mix sind zwischen Driver-, Pressure-, Impact-, State- und Response-Indikatoren. Sie decken 
insofern in diesen Kategorien nur wenige, vereinzelte Themen ab, so dass sie keine gesamthafte Darstellung 
der ökologischen Auswirkungen einer Volkswirtschaft liefern. Die Indikatoren-Gruppe «Ökologie» könnte 
jedoch um weitere Umweltindikatoren erweitert werden.  
Auch die Umweltwirkungen von Wirtschaftsbranchen und Produktgruppen bzw. Konsumbereichen könnten 
theoretisch mit aufgenommen werden. Allerdings stellt der QUARS keine Methode bereit, wie die inländi-
schen und ausländischen ökologischen Auswirkungen der Branchen und Produktgruppen berechnet werden 
könnten.  

– 

2. Fokus auf Gesamtbild:  
Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes. 
Berücksichtigt werden daher alle rele-
vanten Umweltwirkungen, entlang 
des gesamten Lebensweges und 
wenn möglich am Ort ihres Auftretens. 

Der QUARS ermittelt nur einzelne ökologische Auswirkungen, d. h. es werden nicht alle relevanten Umwelt-
wirkungen (Pressures, Impacts) erfasst. Verursacher werden nur vereinzelt erfasst (z. B. Mobilität), Wirt-
schaftsbranchen und Konsumbereiche sind nicht darunter. Indirekte Umweltwirkungen sind ebenfalls nicht im 
Indikatoren-Set mit enthalten. Letztlich fehlt dem gesamten Ansatz eine methodische Systematik (z. B. indem 
er auf der Systematik der VGR aufbauen würde), welche solche entsprechenden systematischen Erweite-
rungen erlauben würden. 
Aus diesem Grund ist das vermittelte ökologische Gesamtbild eher unzureichend. 

– 

3. Verlässlichkeit  
• Glaubwürdigkeit  

(z. B. Verifizierung seitens Dritter) 
• Wissenschaftlichkeit  

Der QUARS hat einerseits als partizipativer Ansatz eine hohe Legitimation und Glaubwürdigkeit. Anderer-
seits fehlt ihm ein methodischer Unterbau, welcher Garant für eine systematische und wissenschaftlich 
fundierte Wahl der Indikatoren und ihrer Gewichtungen begründen würde. Die (beliebig anmutende) Auswahl 
vereinzelter Indikatoren schmälert letztlich die Verlässlichkeit des QUARS und macht ihn anfällig für Manipu-
lationen. Daher ist es zentral, dass der Partizipationsprozess transparent erfolgt, relevante gesellschaftliche 
Gruppierungen einbezogen werden und die Wahl der Indikatoren nachvollziehbar ist. Dennoch bleibt die 
Gefahr, dass der fehlende wissenschaftliche Ansatz Möglichkeiten der Manipulation bietet.  

– 

4. Transparenz  
• Nachvollziehbarkeit  
• Überprüfbarkeit  

Der QUARS basiert auf veröffentlichten Daten, die in dem meisten Fällen online verfügbar sind. Die Daten-
bank und Arbeitsbögen sind auf der Internetseite der Kampagne Sbilanciamoci! veröffentlicht. Insofern ist 
eine weitgehende Transparenz möglich. 

+/– 

5. Verständlichkeit  Von seiner Grundaussage her – ob eine Region im Hinblick auf die betrachteten Indikatoren unter- oder 
überdurchschnittlich gegenüber anderen Regionen ist – ist der QUARS verständlich. Allerdings lässt er keine 
Aussage darüber zu, ob eine Region nachhaltig ist oder nicht oder wie weit sie von einer nachhaltigen 
Entwicklung entfernt ist. Zudem geben die vereinzelten Indikatoren kaum ein gutes Gesamtbild bzgl. der 
Nachhaltigkeit einer Region. Insofern ist das Bewertungsergebnis letztlich nur begrenzt aussagekräftig. 

+/– 

6. Kohärenz und Vergleichbarkeit 
• Kohärenz (Konsistenz) 
• Stetigkeit  
• Skalierbarkeit 
• Standardisierbarkeit, 

Erweiterbarkeit und 
Anschlussfähigkeit 

Eine Kohärenz und Vergleichbarkeit zwischen Regionen ist dann gegeben, wenn die Bewertung auf densel-
ben Indikatoren beruht. Werden jedoch unterschiedliche Indikatoren angewandt, z. B. weil das Set erweitert 
wird oder weil andere Partizipationsprozesse andere Themen als wichtig identifizieren, ist keine Vergleich-
barkeit mehr gegeben. 
Skalierbarkeit: Der QUARS stellt keine methodische Grundlage bereit, welche erlauben würde, dass die 
Methodik auch die Bewertung von Branchen oder Konsumbereichen erlauben würde. Ein Zeitvergleich ist 
ebenfalls nicht möglich, weil das Bewertungsergebnis das Resultat eines Benchmarkings zwischen Regio-
nen ist. Es zeigt damit nicht, ob sich eine Region gegenüber der Vorperiode verbessert oder verschlechtert 
hat, es sagt nur, ob eine Region seinen Abstand gegenüber dem Durchschnitt vergrössert oder verkleinert 
hat. 

– 

7. Verfügbarkeit der Informationen  Der QUARS wurde bislang vor allem für italienische Regionen berechnet, basierend auf veröffentlichten 
Daten, die in den meisten Fällen online verfügbar sind. Die Datenbank und Arbeitsbögen sind auf der 
Internetseite der Kampagne Sbilanciamoci! veröffentlicht. Insofern sind die wichtigen Grundlagen und 
Informationen verfügbar. 
Für eine Berechnung des QUARS in der Schweiz würden jedoch vereinzelte Informationen fehlen. 

+ 

8. Aktualität Die aktuellste QUARS-Bewertung italienischer Regionen stammt aus dem Jahr 2006.  +/– 
Quelle: Infras und Ecologic 
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C9 Wellbeing Index 

Tab. 25 > Bewertung des Wellbeing Index 
 
Qualitätsanforderungen  
 

Beurteilung und Performance («+» gute Performance, «–» schlechte Performance, «+/–» sowohl als auch)  

1. Relevanz für Entscheidungen,  
die durch die Information beeinflusst 
werden sollen.  
(Bewertung bezieht sich hier auf 
Entscheidungen zur Reduktion der 
Gesamtumweltbelastung) 

Der WI liefert Aussagen für die Politik. Da jedoch einige Bereiche wie Kultur, Meeres- und Tierschutz 
ausgeklammert sind, fehlt ein vollständiger Gesamtüberblick. 
Gleichzeitig ist der Index «ganzheitlich» angelegt (Mensch und Umwelt), was eine Gesamtbeurteilung der 
Nachhaltigkeit eines Landes ermöglicht.  
Der Vorteil des WI ist, dass seine einzelnen ökologischen und sozialen Komponenten nicht aggregiert 
werden. Auf diese Weise gibt der WI (bzw. sein Indikator EWI) ein Bild über die ökologischen Auswirkungen 
einer Volkswirtschaft wieder. Dies beinhaltet Verursacher (Bildung, Wohlstand), Umwelteinwirkungen 
(Emissionen), Umweltzustände (Luftqualität) und Umweltmassnahmen (Schutzgebiete). Diese verschiede-
nen Aspekte werden miteinander zum EWI aggregiert, so dass die einzelnen Aspekte, z. B. die Umweltein- 
oder -auswirkungen, nicht mehr sichtbar sind. 
Der WI ist kein absoluter Indikator, mit dem ein Land oder eine Region allein bewertet werden könnte, 
sondern ein Benchmark-Indikator, welcher die Umweltwirkungen einer Volkswirtschaft in Bezug zu anderen 
Volkswirtschaften setzt. Der WI ist zudem ungeeignet, um Branchen und Produktgruppen zu beurteilen, da 
sich einige Daten auf geografische Bereiche beziehen, bspw. Schutzgebiete. 

+/– 

2. Fokus auf Gesamtbild:  
Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes. 
Berücksichtigt werden daher alle rele-
vanten Umweltwirkungen, entlang 
des gesamten Lebensweges und 
wenn möglich am Ort ihres Auftretens. 

Es werden vorwiegend Themen betrachtet, für die Daten bereits vorliegen. Dies hat eindeutige Vorteile 
hinsichtlich der Anwendbarkeit. Auf der anderen Seite fehlen wichtige Aspekte der sozialen (Kultur) und 
ökologischen (Meere, Tierschutz) Dimension. 
Der WI kann nicht auf Branchen und Produktgruppen angewandt werden. Insofern liefert er auch keine 
Systematik zum Einbezug von Wirkungen entlang gesamter Produktlebenswege, welche im Ausland 
anfallen. 

+/– 

3. Verlässlichkeit  
• Glaubwürdigkeit  

(z. B. Verifizierung seitens Dritter) 
• Wissenschaftlichkeit  

Der WI ist wissenschaftlich respektiert, da er keine Werte aggregiert und weitgehende Freiheiten bei der 
Anwendung lässt. Hier ist jedoch auch die grösste Schwäche: Werte können vom Nutzer nur eingeordnet 
werden, wenn er auch die dem WI zugrunde liegenden Annahmen versteht, ohne dass die zugrunde 
liegenden Annahmen verstanden sind. 
Die Vergabe der Noten und die Gewichtung der Kriterien innerhalb der drei Indikatoren bleiben jedoch 
beliebig, der Ansatz gibt hier keine wissenschaftlich fundierte Systematik vor. 
Es können theoretisch viele Indikatoren aufgenommen werden, so dass ein robustes Bild entsteht. 

+/– 

4. Transparenz  
• Nachvollziehbarkeit  
• Überprüfbarkeit  

Der WI ist gut dokumentiert. Die Bewertung ist jedoch höchst subjektiv. +/– 

5. Verständlichkeit  Der WI bildet Informationen grafisch ab und ist dadurch gut verständlich. + 
6. Kohärenz und Vergleichbarkeit 

• Kohärenz (Konsistenz) 
• Stetigkeit  
• Skalierbarkeit 
• Standardisierbarkeit, 

Erweiterbarkeit und 
Anschlussfähigkeit 

Werte können nur zwischen Ländern und über die Zeit verglichen werden, sofern eine einheitliche Methodik 
verwendet wird. Es können theoretisch weitere Indikatoren mit aufgenommen werden. Prescott-Allen 
diskutiert alle Risiken und Unsicherheiten sehr offen. 
Der WI kann nicht auf Branchen, Produkte oder Produktgruppen angewandt werden. 
Der HWI kann weiter ausgebaut werden, um weitere, bisher nicht berücksichtigte Bereiche zu erfassen 
(Meere, Kultur), für die jedoch u. U, nicht ausreichend Daten vorliegen. 

+/– 

7. Verfügbarkeit der Informationen  Bisher sind nur wenige Informationen zum Indikator verfügbar, ausser der Primärstudie von 2001. Die Daten 
zur Implementierung des WI sind jedoch relativ gut verfügbar. 

+/– 

8. Aktualität Die Methodik stammt aus dem Jahr 2001, sie wurde geringfügig angepasst. – 
Quelle: Infras und Ecologic 
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C10 Dashboard of Sustainability 

Tab. 26 > Bewertung des Dashboard of Sustainability 
 
Qualitätsanforderungen  
 

Beurteilung und Performance («+» gute Performance, «–» schlechte Performance, «+/–» sowohl als auch)  

1. Relevanz für Entscheidungen,  
die durch die Information beeinflusst 
werden sollen.  
(Bewertung bezieht sich hier auf 
Entscheidungen zur Reduktion der 
Gesamtumweltbelastung) 

Das DoS liefert einen groben Überblick, der jedoch immer nur im Vergleich mit Werten anderer Länder 
oder Regionen erfolgen kann. 
Das DoS ist «ganzheitlich» angelegt, was evtl. eine Gesamtbeurteilung eines Landes ermöglicht. Für die 
vorliegende Frage der Umweltbelastung liefert das DoS hingegen keine spezifischen Antworten. Insbe-
sondere die MDG-Variante fokussiert stark auf die sozio-ökonomischen Aspekte und deckt Umweltfragen 
nur bedingt ab. 
Das DoS liefert keinen absoluten Indikator, mit dem ein Land oder eine Region allein bewertet werden 
könnte, sondern ein Benchmark-Indikator, welcher die Umweltwirkungen einer Volkswirtschaft in Bezug zu 
denjenigen anderer Volkswirtschaften setzt. 

– 

2. Fokus auf Gesamtbild:  
Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes. 
Berücksichtigt werden daher alle rele-
vanten Umweltwirkungen, entlang 
des gesamten Lebensweges und 
wenn möglich am Ort ihres Auftretens. 

Das DoS liefert nur Zahlenwerte. Die Methodik kann ganzheitlich sein, wird aber in der Regel für spezifi-
sche Fragestellungen verwendet. 

– 

3. Verlässlichkeit  
• Glaubwürdigkeit  

(z. B. Verifizierung seitens Dritter) 
• Wissenschaftlichkeit  

Die hohe Flexibilität grenzt an Wahllosigkeit. Der Standard ist nicht etabliert. – 

4. Transparenz  
• Nachvollziehbarkeit  
• Überprüfbarkeit  

Der Ansatz ist vollständig publiziert. + 

5. Verständlichkeit  Die grafischen Darstellungen sind leicht verständlich. + 
6. Kohärenz und Vergleichbarkeit 

• Kohärenz (Konsistenz) 
• Stetigkeit  
• Skalierbarkeit 
• Standardisierbarkeit, 

Erweiterbarkeit und 
Anschlussfähigkeit 

Berechnungen können nicht verglichen werden, da das Tool zu viele Freiheitsgrade lässt. Die relative 
Bewertung verhindert auch Betrachtungen über mehrere Jahre. 
Aufgrund seiner Flexibilität kann zumindest die alte, offene Version des DoS auch auf Branchen oder 
Konsumbereiche angewandt werden, indem der Ansatz entsprechend ausgestaltet wird. Allerdings erlaubt 
dann nur eine Konsistenz der Ausgestaltung ein Vergleich zwischen Branchen oder Konsumbereichen. 

– 

7. Verfügbarkeit der Informationen  Zum DoS liegen nur sehr wenige Informationen vor. Zu den Indikatoren der aktuellen Version des DoS, 
welcher auf die Millennium Development Goals angewandt wird, liegen in der Regel ausreichend Daten 
vor. 

– 

8. Aktualität Der Standard ist seit 2006 unverändert. +/– 
Quelle: Infras und Ecologic 
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C11 Sustainable Process Index 

Tab. 27 > Beurteilung des Sustainable Process Index 
 
Qualitätsanforderungen  
 

Beurteilung und Performance («+» gute Performance, «–» schlechte Performance, «+/–» sowohl als auch)  

1. Relevanz für Entscheidungen,  
die durch die Information beeinflusst 
werden sollen.  
(Bewertung bezieht sich hier auf 
Entscheidungen zur Reduktion der 
Gesamtumweltbelastung) 

Der SPI rechnet Umwelteinwirkungen in Umweltauswirkungen, gemessen als ökologischer Fussabdruck 
(Landverbrauch), um. Der SPI enthält in seinen Berechnungen mehr relevante Aspekte als der EF, da er 
auch diejenigen Nutzungsarten der Biosphäre (umgerechnet in Landverbrauch) mit einbezieht, welche 
nicht auf demselben Abschnitt Land hätten untergebracht werden können, und weil er auf unterschiedliche 
verwendete Technologien reagiert.  
 

+ 

2. Fokus auf Gesamtbild:  
Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes. 
Berücksichtigt werden daher alle rele-
vanten Umweltwirkungen, entlang 
des gesamten Lebensweges und 
wenn möglich am Ort ihres Auftretens. 

Der SPI hat einen breiteren ökologischen Fokus als der EF (z. B. bezieht er Nutzungsarten der Biosphäre 
mit ein, welche nicht auf demselben Abschnitt Land hätten untergebracht werden können), hat jedoch 
auch seine Schwäche in der Bewertung von Emissionen. Aufgrund der anderen Abgrenzung ist der SPI 
vor allem für die Bewertung von Prozessen und insofern auch für die Bewertung von Wirtschafts- und 
Konsumbereichen gut geeignet – besser als der EF. Zur Bewertung der ökologischen Auswirkungen von 
Regionen/Ländern hingegen erscheint der EF sinnvoller.  

+/– 

3. Verlässlichkeit  
• Glaubwürdigkeit  

(z. B. Verifizierung seitens Dritter) 
• Wissenschaftlichkeit  

Der SPI ist wissenschaftlich fundiert und begründet. Das Bild des ökologischen Fussabdrucks ist plastisch 
und erhöht insofern die Verständlichkeit des Ansatzes. Die Grundtheorie und Methodik (Computerpro-
gramm, diverse Datenbanken und ein Handbuch) sind im Internet veröffentlicht und verfügbar. Allerdings 
sind nicht alle getroffenen Annahmen transparent und nachvollziehbar. Insgesamt bestehen daher 
teilweise Möglichkeiten für Manipulationen. So haben beispielsweise die Annahmen bzgl. verwendeter 
Preise Einfluss auf das Ergebnis.  

+/– 

4. Transparenz  
• Nachvollziehbarkeit  
• Überprüfbarkeit  

Es besteht eine relativ grosse Transparenz: Die Grundtheorie, ein Excel-basiertes Computerprogramm 
und diverse Datenbanken stehen im Internet zur Verfügung. Nicht dokumentiert sind teilweise, welche 
Annahmen der Methodik bzw. den Daten zugrunde liegen. 

+/– 

5. Verständlichkeit  Ebenso wie der EF vereinfacht auch der SPI eine sehr komplizierte Fragestellung und versinnbildlicht den 
Nachhaltigkeitsgedanken auf prägnante Weise. Allerdings sind die relativ komplexen Berechnungen und 
die daraus resultierenden Ergebnisse oft schwer nachvollziehbar. 

+/– 

6. Kohärenz und Vergleichbarkeit 
• Kohärenz (Konsistenz) 
• Stetigkeit  
• Skalierbarkeit 
• Standardisierbarkeit, 

Erweiterbarkeit und 
Anschlussfähigkeit 

Das klar definierte Konzept und der Ansatz sind weitestgehend konsistent und ermöglichen einen Ver-
gleich von Branchen, Konsumbereichen, Produkten und Prozessen untereinander und über die Zeit. Für 
einen Regionen- bzw. Ländervergleich ist der EF jedoch besser geeignet.  
Theoretisch erlaubt das Grundkonzept eine Erweiterung um weitere ökologisch relevante «Landnutzungs-
Arten». 

+/– 

7. Verfügbarkeit der Informationen  Der SPI erfordert wie der EF eine grosse Menge an Informationen verschiedenster Quellen, wobei in der 
Regel keine neue Datenerhebung erforderlich ist. Viele der notwendigen Daten liegen bereits vor. Da der 
SPI eine ähnliche Datenbasis benötigt wie der EF und diese für die Schweiz bereits berechnet wurde, 
scheint eine Berechnung des SPI auch für die Schweiz, deren Branchen und Konsumbereiche möglich. 

+ 

8. Aktualität Bislang wurden diverse Produktionsprozesse mit dem SPI bewertet. Sie wurden im Jahr 2006 aktualisiert. +/– 
Quelle: Infras und Ecologic 
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> Anhang D: Analyse von 
Bewertungsmethoden anhand 
der Qualitätsanforderungen 

In den Kapiteln D1 bis D4 werden die folgenden Bewertungsmethoden anhand der 
«True and Fair View»-Qualitätsanforderungen analysiert:  

D1 die Methode der ökologischen Knappheit (UBP 2006)  
D2 Eco-indicator 99 (Eco-indicator Points)  
D3 ReCiPe 2008   
D4 Impact 2002+  

Der Vergleich der Bewertungsmethoden erfolgt auf Basis von Indizes:  

«+» gute Performance  
«–» schlechte Performance  
«+/–» sowohl als auch  
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D1 Methode der ökologischen Knappheit (UBP 2006) 

Die «Methode der ökologischen Knappheit» oder «Ecological Scarcity»-Methode ist 
eine Bewertungsmethode, mit der Umweltbelastungen, z. B. von Produkten oder 
Volkswirtschaften, in Umweltbelastungspunkte umgerechnet werden. Zu diesem 
Zweck gewichtet und aggregiert sie verschiedene Emissionen und Ressourcenverbräu-
che mit Hilfe so genannter Ökofaktoren. Die Ökofaktoren, gemessen in Umweltbelas-
tungspunkten (UBP) werden errechnet, indem die tatsächlich gemessenen Umweltver-
bräuche («aktuelle Flüsse») mit ihren «kritischen Flüssen» verglichen werden. Diese 
sind von den jeweiligen rechtlich verankerten Umweltqualitätszielen abgeleitet. Inso-
fern geben sie die Entfernung einer bestimmten Situation zum politisch definierten Ziel 
wieder. Auf diese Weise werden unterschiedliche Umweltbelastungen zu einem einzi-
gen Umwelt-Impact-Wert umgerechnet.97

Die Methode der ökologischen Knappheit kann auf verschiedene Ebenen – Volkswirt-
schaften, Branchen, Konsumbereiche, Produkte, Produktionsprozesse etc. – angewandt 
werden. Sie ist in der Lage, alle ökologischen Auswirkungen zu aggregieren, für die so 
genannte Ökofaktoren gebildet wurden. Dies setzt voraus, dass Daten zu diesen Um-
weltverbräuchen vorhanden sind und ein politisch definiertes Umweltziel existiert. So 
liegen den Ökofaktoren 2006 die in der Schweiz rechtlich verankerten Umweltquali-
tätsziele zugrunde. Zudem besticht die Methode durch ihre einfache Handhabbarkeit, 
Verständlichkeit, Interpretierbarkeit und Transparenz. 

 

Die Methode hat ihre Grenzen dort, wo Umweltwirkungen in verschiedenen Ländern 
miteinander verglichen werden. Dies ist vor allem dann problematisch, wenn Umwelt-
belastungen im Ausland sehr relevant, für die Schweiz aber nicht oder kaum bedeutsam 
sind. In dem Fall gibt es keine (adäquate) umweltpolitische Zielgrösse, so dass die 
betreffende Umweltbelastung durch die Methode nicht adäquat berücksichtigt wird 
(z. B. Biodiversitätsverlust durch Regenwaldabholzung). Eine regional angepasste 
Beurteilung der diversen Prozesse ist möglich. Hierzu braucht es entsprechende regio-
nale Ökofaktoren, wie sie beispielsweise für den Wasserverbrauch bestehen.  

Wenn die Umweltpolitik eines Landes tatsächlich nachhaltige Umweltziele gesetzt hat, 
was jedoch derzeit kaum umfassend zutreffen dürfte, könnte mit dieser Methode 
beurteilt werden, ob sich eine Volkswirtschaft auf dem Weg zu einer nachhaltigen 
Entwicklung befindet.  

  
97  Siehe z. B. BUWAL 1998 und Frischknecht/Steiner/Jungbluth 2009. 
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Tab. 28 > Beurteilung der Methode der ökologischen Knappheit 
 
Qualitätsanforderungen 
 

Beurteilung und Performance («+» gute Performance, «–» schlechte Performance, «+/–» sowohl als auch) 

1. Relevanz für Entscheidungen,  
die durch die Information beeinflusst 
werden sollen.  
(Bewertung bezieht sich hier auf 
Entscheidungen zur Reduktion der 
Gesamtumweltbelastung) 

Die Methode der ökologischen Knappheit rechnet als Bewertungsmethode Umwelteinwirkungen in Umweltbelastungs-
punkte (UBP) um. Die UBP ermöglichen es, eine Vielzahl relevanter Umweltauswirkungen zu einer Kennzahl zu 
aggregieren. Nicht mit enthalten sind bspw. Lärmemissionen, Landnutzungsänderungen, Unfälle und Bodenerosion.  
Die UBP fungieren als eine Art «Währung», welche die Höhe der Umweltwirkungen beziffert. Die UBP der einzelnen 
Umwelteinwirkungen lassen sich zu einer Gesamtumweltauswirkung addieren. Der «Wechselkurs» zwischen einer 
einzelnen chemisch-physikalisch gemessenen Umwelteinwirkung und der Währung UBP wird in der Methode der 
ökologischen Knappheit in Form der so genannten Ökofaktoren definiert. Ein Ökofaktor errechnet sich aus der 
Abweichung der realen Umweltsituation von der Zielsetzung für diese Umwelteinwirkung. Grundsätzlich kann ein 
beliebiger Zielkatalog definiert und verwendet werden. Im Falle der schweizerischen Ökofaktoren 2006 dienen die in 
der Schweiz rechtlich verankerten Umweltziele als Basis. 
Die Methode ist in der Lage, die Umweltwirkungen verschiedener abgegrenzter Systeme, z. B. die Umweltwirkungen 
von Volkswirtschaften, Branchen, Konsumbereichen, Produkten, Produktionsprozessen etc. zu bewerten. 

+ 

2. Fokus auf Gesamtbild:  
Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes. 
Berücksichtigt werden daher alle rele-
vanten Umweltwirkungen, entlang 
des gesamten Lebensweges und 
wenn möglich am Ort ihres Auftretens. 

Mit den UBP kann insgesamt ein gutes Bild der gesamthaften Umweltauswirkungen der Schweizer Volkswirtschaft, 
ihrer Branchen und Konsumbereiche wiedergegeben werden.  
Die Methode hat jedoch ihre Grenzen bei der Bewertung von Umweltwirkungen, welche im Ausland entstehen. Diese 
werden gemäss den Schweizer Umweltzielen gewichtet. Auf diese Weise entstehen gewisse Besonderheiten, die es 
bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen gilt. 
Umfasst das betrachtete System neben den direkten (im Inland wirkenden) auch die indirekten (im Ausland wirken-
den) Umweltbelastungen, so sind zwei Quellen potenzieller Verzerrungen zu beachten: die zu Grunde gelegten 
Umweltzielsetzungen sowie die reale Umweltsituation im Wirkungsland.  
Bei den Umweltzielsetzungen bergen die zugrunde gelegten schweizerischen Zielsetzungen das Risiko, einzelne Um-
welteinwirkungen im Ausland höher zu gewichten, als es die Behörden am Wirkungsort tun. Umgekehrt vermeidet 
man so die Gefahr, durch schweizerische Nachfrage im Ausland erzeugte Umweltbelastungen zu bagatellisieren. 
• Bezüglich den lokalen Umweltsituationen im Ausland sind grundsätzlich jene Fälle besonders zu beachten, wo die 

Ökosysteme wesentlich empfindlicher bzw. unempfindlicher auf Einwirkungen reagieren als in der Schweiz. Vor dem 
Hintergrund der Verlagerung von Umweltwirkungen ins Ausland sind insbesondere die Fälle kritisch, wo auf 
besonders empfindliche lokale Ökosysteme eingewirkt wird. Der «klassische» Fall ist hier die Beanspruchung nicht 
erneuerbarer Wasserreserven in trockenen Ländern. Die Methode der ökologischen Knappheit bietet deshalb für 
den Wasserverbrauch regionalisierte Ökofaktoren an, die auf der schweizerischen Zielsetzung «Erhaltung der 
Reserven» beruhen. Eine regional angepasste Beurteilung der entsprechenden Prozesse bedingt jedoch auch eine 
entsprechende, regional separierte Sachbilanz. Sind bei einem untersuchten System weitere «lokale Knappheiten» 
relevant, so sind für die Vermittlung eines adäquaten Gesamtbildes spezifische Erweiterungen der Methode 
erforderlich, wie das auch für alle anderen Bewertungsmethoden gilt. 

+ 

3. Verlässlichkeit  
• Glaubwürdigkeit  

(z. B. Verifizierung seitens Dritter) 
• Wissenschaftlichkeit  

Die UBPs zeichnen sich durch eine relativ hohe Verlässlichkeit aus: Sie sind wissenschaftlich fundiert und gut 
begründet. Aufgrund der grossen Transparenz und leichten Verständlichkeit der Methode und deren Berechnungs-
grundlagen ist die Möglichkeit für Manipulationen von Ergebnissen gering, abgesehen von Annahmen bzgl. der 
Bewertung ausländischer Umweltwirkungen, sofern keine (adäquaten) inländischen Umweltziele vorliegen. 

+ 

4. Transparenz  
• Nachvollziehbarkeit  
• Überprüfbarkeit  

Die Berechnungsgrundlagen (die Herleitung der Ökofaktoren ebenso wie ihre jeweilige Datenqualität) ist transparent 
dargestellt und veröffentlicht. 

+ 

5. Verständlichkeit  Im Vergleich zum EF und dem SPI ist die Berechnung und Interpretation der UBP leichter verständlich und besser 
nachvollziehbar. 

+ 

6. Kohärenz und Vergleichbarkeit 
• Kohärenz (Konsistenz) 
• Stetigkeit  
• Skalierbarkeit 
• Standardisierbarkeit, 

Erweiterbarkeit und 
Anschlussfähigkeit 

Die Methode der ökologischen Knappheit erlaubt eine Bewertung der Umweltwirkungen von Branchen, Konsumberei-
chen, Produkten und Prozessen. Ein Zeitvergleich ist nur sinnvoll möglich, sofern sich die Umweltziele nicht verändert 
haben. Ansonsten müssen die Ökofaktoren vergangener Berechnungen nachträglich angepasst werden. 
Für Vergleiche von Umweltwirkungen, welche in unterschiedlichen Ländern verursacht werden, ist die Methode jedoch 
nur eingeschränkt geeignet: siehe 2. 
Das Grundkonzept ermöglicht eine Erweiterung um weitere Umweltwirkungen, sofern ausreichende Daten vorhanden 
und entsprechende politische Umweltziele definiert sind. 

+/– 

7. Verfügbarkeit der Informationen  Die Methode, ebenso wie die zur Berechnung notwenigen Schweizer Ökofaktoren, mittels derer die Umweltwirkungen 
in UBPs umgerechnet werden, sind im Internet verfügbar. 

+ 

8. Aktualität Die Ökofaktoren, mittels derer die Umweltwirkungen in UBPs umgerechnet werden, werden regelmässig aktualisiert. 
Die aktuellen Faktoren der Schweiz beziehen sich auf das Jahr 2006. 

+ 

Quelle: Infras und Ecologic 
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D2 Eco-indicator 99 (Eco-indicator Points) 

Der Eco-indicator 99 (EI) oder Eco-indicator Points wurde im Jahr 1999 von Wissen-
schaftlern um Mark Goedkoop entwickelt.98

Der EI kann für die Bewertung von Volkswirtschaften, Branchen, Konsumbereiche, 
Produkte, Produktionsprozesse etc. – angewandt werden. Er gliedert sich in drei Berei-
che: 

 Der Indikator und alle dazugehörigen 
Tools sind über die niederländische Beratungsfirma Pré zu beziehen. Die letzte Version 
des EI stammt aus dem Jahr 2009.  

> menschliche Gesundheit 
> Umweltschäden (Schäden am Ökosystem) 
> Ressourcenverbrauch 

Im Bereich Gesundheit werden Werte in «disability-adjusted life years» (DALY) 
gemessen. Die Umweltschäden werden als «potential disappeared fraction of plants» 
(PDF) gemessen, Ressourcen in Megajoule. Alle Werte werden jeweils mittels Scha-
densfaktoren normalisiert. Für einen durchschnittlichen EU-Bürger sind die Werte auf 
1000 Punkte normalisiert. 

Bei der Gewichtung der einzelnen Indikatoren und Bereiche können Standardeinstel-
lungen übernommen werden, die durch ein Expertengremium festgelegt werden. Die 
Gewichtungen in den Standardeinstellungen basieren auf einem Expertenhearing. Es 
stehen drei Module zur Auswahl: 

> Hierarchisch 
> Individualistisch 
> Egalitaristisch 

Die Gewichtung kann jedoch auch individuell angepasst werden. Hierfür existiert ein 
schematisches Dreieck – das «mixing triangle» – das die Gewichte darstellt. Auch 
können verschiedene Gewichte je nach Zeithorizont angepasst werden. Ein Vergleich 
über verschiedene Zeiträume hinweg ist dann jedoch nicht mehr ohne weiteres mög-
lich. 

Der EI erfasst Umweltauswirkungen, d. h. Schäden (Damages). Insofern können die 
Umweltwirkungen von Produkten oder Prozessen direkt abgebildet werden. Es werden 
allerdings nicht alle Umweltschäden erfasst. In einigen Bereichen fehlen Faktoren 
(Phosphate im Wasser), in anderen sind sie nicht ausreichend differenziert (Süsswasser 
/Meerwasser). 

Aufgrund der Entstehungsgeschichte und permanenter Überarbeitungen ist der EI 
allgemein akzeptiert, auch wenn hier angemerkt werden muss, dass es zwei neuere 
ähnliche Ansätze gibt, die je nach Fall besser geeignet sein könnten: ReCiPe und 
Impact 2002+.  

  
98  Vgl. Goedkoop M./Hofstetter P., Müller-Wenk R., Spriensma R. 1998. 
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Der EI deckt die wesentlichen Umweltwirkungen ab. Teilweise fehlen jedoch Scha-
densfaktoren bzw. ist die Entscheidungsfindung weniger transparent. Wird dieselbe 
Gewichtung beibehalten, so eignet sich der EI auch für Zeitreihen. Insgesamt erfüllt 
der EI die Anforderungen nach einer «True and Fair View» weitestgehend. 

Tab. 29 > Beurteilung der Methode Eco-indicator 99 
 
Qualitätsanforderungen 
 

Beurteilung und Performance («+» gute Performance, «–» schlechte Performance, «+/–» sowohl als auch) 

1. Relevanz für Entscheidungen,  
die durch die Information beeinflusst 
werden sollen.  
(Bewertung bezieht sich hier auf Entschei-
dungen zur Reduktion der Gesamtumwelt-
belastung) 

Der EI kann die Umweltwirkungen von Produkten oder Prozessen abbilden. Im weiteren Sinne ist er auch 
geeignet für Konsumbereiche, Branchen und Volkswirtschaften, obwohl die Autoren davon abraten, die 
Informationen in der Öffentlichkeit zu verwenden. Es sollte daher sehr gut möglich sein, Entscheidungen 
auf Informationen aus dem EI zu begründen 

+ 

2. Fokus auf Gesamtbild:  
Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes. 
Berücksichtigt werden daher alle rele-
vanten Umweltwirkungen, entlang des 
gesamten Lebensweges und wenn 
möglich am Ort ihres Auftretens. 

Da es sich um ein Tool zur LCA handelt, werden alle Aspekte des Lebensweges mit abgebildet. Die 
Methode aggregiert verschiedene Umwelteinwirkungen (Pressures) zu einem einzigen Impact-Wert für 
Umweltauswirkungen. Die Indikatoren decken ein weites Feld an Umweltbereichen ab. Teilweise fehlen 
jedoch Schadensfaktoren (z. B. für Phosphate im Wasser) oder sind nicht ausreichend differenziert 
(Süsswasser/Meerwasser). 
Inwiefern das Gesamtbild den tatsächlichen Verhältnissen entspricht, hängt jedoch stark von den gewähl-
ten Gewichtungen ab. 

+ 

3. Verlässlichkeit  
• Glaubwürdigkeit  

(z. B. Verifizierung seitens Dritter) 
• Wissenschaftlichkeit  

Der EI besitzt eine hohe Glaubwürdigkeit, da er bereits seit Jahren im praktischen Einsatz ist. Mit ReCiPe 
liegt allerdings eine verbesserte neue Methode des EI vor. 

+/– 

4. Transparenz  
• Nachvollziehbarkeit  
• Überprüfbarkeit  

Eine Vielzahl von Veröffentlichungen zur Methodik und deren Anwendung stellt ein hohes Mass an 
Transparenz sicher. Die Entscheidungsfindung bzgl. der Gewichtungen durch Expertenurteil ist jedoch 
weniger transparent. 

+/– 

5. Verständlichkeit  Die Vorgehensweise zur Ermittlung des EI ist z.T. für Laien schwierig nachvollziehbar. Das Ergebnis 
jedoch ist ein Punktwert und somit leicht verständlich. Ein hoher Punktwert deutet auf hohe Umweltschä-
den hin. Ein Punktwert über 1000 entspricht einer überdurchschnittlichen Umweltbelastung, ein Punktwert 
unter 1000 einer unterdurchschnittlichen Umweltbelastung. 

+/–  

6. Kohärenz und Vergleichbarkeit 
• Kohärenz (Konsistenz) 
• Stetigkeit  
• Skalierbarkeit 
• Standardisierbarkeit, Erweiterbarkeit 

und Anschlussfähigkeit 

Werden unterschiedliche Gewichtungen bei der Anwendung der EI verwendet, so besteht keine Ver-
gleichbarkeit mehr.  
Mit dem EI können die Umweltbelastungen auf allen Ebenen (Produkte, Prozesse, Konsumbereiche, 
Regionen etc.) gewichtet werden.  
 

+/– 

7. Verfügbarkeit der Informationen  Die Methode, ebenso wie die zur Berechnung notwendigen Ökofaktoren, mittels derer die Umweltwirkun-
gen in Eco-indicator Points umgerechnet werden, sind im Internet verfügbar.  

+ 

8. Aktualität Die Ökofaktoren, mittels derer die Umweltwirkungen in Eco-indicator Points umgerechnet werden, werden 
regelmässig aktualisiert. Die aktuellen Faktoren stammen aus dem Jahr 2009. Eine News Liste informiert 
über aktuelle Änderungen. 

+ 

Quelle: Infras und Ecologic 
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D3 ReCiPe 

ReCiPe wurde im Jahr 2008 von RIVM, CML, PRé Consultants, Radboud Univeristy 
Nijmegen und CE Delft entwickelt. ReCiPe ist eine Bewertungsmethode (LCIA-
Methode) und stellt eine Weiterentwicklung von Eco-indicator 99 dar. Die Methode 
ReCiPe ähnelt auch der Methode Impact 2002+.  

Die Methode gliedert sich genau wie Impact 2002+ in Midpoint (Indikatoren) und 
Endpoint (Schaden). ReCiPe spricht 18 Kategorien im Midpoint an: 

> Abnehmende Ozonschicht 
> Gefährdung durch Strahlung 
> Aufgenommene Strahlung 
> Ozonkonzentration 
> PM10-Konzentration 
> Klimawirkung 
> Gefährdung durch Schadstoffbelastung (Land) 
> Basische Sättigung 
> Landverbrauch 
> Gestaltete Landschaft 
> Schadstoffbelastung (Meer) 
> Schadstoffbelastung (Süsswasser) 
> Algenwachstum (Meer) 
> Algenwachstum (Süsswasser) 
> Energieverbrauch 
> Rohstoffverbrauch 
> Wasserverbrauch 

Für jeden Einflussfaktor werden die physischen Werte erfasst. Diese Werte werden 
anhand ausführlich vorliegender Faktoren normiert. In einem nächsten Schritt werden 
die normierten Werte zu drei Grössen zusammengefasst: 

> menschliche Gesundheit 
> Ökosystemschäden 
> Ressourcenverbrauch 

Analog zum Eco-indicator 99 können die Perspektiven für die Gewichtung der einzel-
nen Indikatoren individualistisch, hierarchisch oder egalitär sein.  

ReCiPe eignet sich für die Bewertung von Umweltbelastungen auf allen Ebenen (Pro-
dukte, Prozesse, Konsumbereiche, Regionen etc.). Im Unterschied zu den anderen 
Methoden (Eco-indicator 99 und Impact 2002+) wird in einem letzten Schritt eine 
Aggregation aller Werte zu einer Zahl vorgeschlagen. Somit ist ReCiPe tendenziell 
sehr zugänglich und kompakt.  

Es versteht sich von selbst, dass für den Vergleich von Umweltbelastungen über die 
Zeit und von verschiedenen Produkten, Branchen und Volkswirtschaften dieselbe 
Gewichtungsart beibehalten werden muss.  
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Tab. 30 > Beurteilung der Methode ReCiPe 
 
Qualitätsanforderungen 
 

Beurteilung und Performance («+» gute Performance, «–» schlechte Performance, «+/–» sowohl als auch) 

1. Relevanz für Entscheidungen,  
die durch die Information beeinflusst 
werden sollen.  
(Bewertung bezieht sich hier auf Entschei-
dungen zur Reduktion der Gesamtumwelt-
belastung) 

ReCiPe liefert für die hier fokussierte Fragestellung die entscheidenden Informationen und kann leichter 
interpretiert werden als andere vergleichbare Methoden. ReCiPe eignet sich als Bewertungstool für 
Produkte und Prozesse, kann jedoch auch für Branchen und Produktgruppen bzw. Regionen und Volks-
wirtschaften angepasst werden. 

+ 

2. Fokus auf Gesamtbild: Vermittlung 
eines den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechenden Bildes. Berücksichtigt 
werden daher alle relevanten Umweltwir-
kungen, entlang des gesamten Lebens-
weges und wenn möglich am Ort ihres 
Auftretens. 

Das dargestellte Bild ist im Midpoint-Bereich (Indikatoren) sehr wirklichkeitsgetreu. Die unterschiedlichen 
Faktoren und Gewichtungen verzerren jedoch die Aussagen im Endpoint (Damage)-Bereich. Die resultie-
rende einzelne Zahl ist nicht mehr leicht interpretierbar. 
ReCiPe erfasst alle Emissionen des Lebensweges. 

+ 

3. Verlässlichkeit  
• Glaubwürdigkeit  

(z. B. Verifizierung seitens Dritter) 
• Wissenschaftlichkeit  

ReCiPe ist wissenschaftlich fundiert und anerkannt. Die Methodik baut auf etablierten Modellen wir Eco-
indicator 99 und Impact 2002+ auf. 
Die Möglichkeit, verschiedene Gewichtungsfaktoren zu verwenden, öffnet jedoch auch die Tür für Willkür-
lichkeit (siehe auch Eco-indicator 99). Beispielsweise können immer die Faktoren gewählt werden, die die 
präferierte Alternative ins beste Licht rücken.  

+/– 

4. Transparenz  
• Nachvollziehbarkeit  
• Überprüfbarkeit  

Das Verfahren ist vollständig online dokumentiert und daher leicht überprüfbar. Die Faktoren sind jedoch 
im Einzelnen nicht intuitiv nachvollziehbar. Die endgültige Ergebniszahl suggeriert eine Objektivität, die so 
nicht vorliegt. 

+/– 

5. Verständlichkeit  Die Methode ist in der Vorgehensweise für Laien nicht leicht verständlich. Allerdings erleichtert die 
Aggregation zu einem Punktwert die Verwendung zur Entscheidungsunterstützung. 

+/– 

6. Kohärenz und Vergleichbarkeit 
• Kohärenz (Konsistenz) 
• Stetigkeit  
• Skalierbarkeit 
• Standardisierbarkeit, Erweiterbarkeit 

und Anschlussfähigkeit 

Durch den Vorschlag verschiedener Gewichtungsfaktoren besteht das Risiko, dass Resultate nicht auf 
einen Blick vergleichbar sind. Die unterschiedlichen Gewichtungen und Normierungen führen zu Mängeln 
in der Kohärenz und Vergleichbarkeit der Ergebnisse. 
Die Methode kann auf Branchen und Produktgruppen bzw. Regionen und Volkswirtschaften angewendet 
werden. 
ReCiPe wird laufend weiterentwickelt und kann an neue Anforderungen angepasst werden. 

+/– 

7. Verfügbarkeit der Informationen  Alle Daten zur Methode liegen online vor. Daten zu den Indikatoren sind in der Regel neu zu  
erfassen/messen. 

+ 

8. Aktualität Die aktuelle Version ist aus dem Jahr 2008. + 
Quelle: Infras und Ecologic 

 



  Qualitätsanforderungen an Umweltinformationen BAFU 2011  118 
     

     
 

 

 

 

Haupttitel der Publikation 
BAFU 201... 

 
118 

 

 

D4 Impact 2002+ 

Die Lebensweg-Bewertungsmethode Impact 2002+ von Sébastien Humbert, Manuele 
Margni und Olivier Jolliet kombiniert Midpoint-/State-Informationen mit Damage-
/Impact-Werten. Die Methode kombiniert Impact 2002, Eco-indicator 99, IPCC und 
CML 2000. Die Vorgehensweise beginnt mit einer Charakterisierung (Inputs und 
Outputs, LCI), führt zu einer Schadensbewertung (LCIA), gefolgt von einer Normie-
rung, und endet mit der Bewertung. 

Die LCI-Ergebnisse teilen sich in 14 Midpoint-Kategorien: 

> Human Toxicity 
> Respiratory effects 
> Ionizing radiation 
> Ozone layer depletion 
> Photochemical oxidation 
> Aquatic ecotoxicity 
> Terrestrial ecotoxicity 
> Aquatoc acidification 
> Terrestrial acidification / nutrients 
> Aquatic eutrophication 
> Land occupation 
> Global warming 
> Non-renewable energy 
> Mineral extraction 

Diese Kategorien führen wiederum zu vier Schadenskategorien (Mehrfachverlinkungen 
möglich): 

> menschliche Gesundheit 
> Ökosystemzustand 
> Klimawandel 
> Ressourcen 

Schadenswerte können einerseits nicht-normiert in DALY (disabiliy-adjusted life 
years), PDF (potential disappeared fraction of plants), CO2-Äquivalente oder MJ 
angegeben werden. Es wird jedoch empfohlen, normierte Werte zu verwenden. Nor-
mierungen können sowohl am Midpoint, d. h. in den Indikatoren, als auch bei den 
Schadenswerten durchgeführt werden: 

> Erste Normierung in kg-Äquivalente einer Referenzsubstanz. Hierdurch kann der 
Indikator-Wert bestimmt werden. 

> Zweite Normierung in Punkten zur Bestimmung des Schadenswertes. 

Für beide Normierungen stehen Faktoren zur Verfügung. Die Daten können sowohl am 
Midpoint, d. h. bei den einzelnen Indikatoren, als auch in der Schadensbewertung ana-
lysiert werden. Es wird nicht empfohlen, die Punkte für die vier Kategorien zu aggre-
gieren, auch wenn sie alle in Punkten ausgedrückt werden. Insofern wird eine Vermi-
schung der Bereiche vermieden. Höhere Punkte stehen für ein schlechteres Ergebnis.  
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Tab. 31 > Beurteilung der Methode Impact 2002+ 
 
Qualitätsanforderungen 
 

Beurteilung und Performance («+» gute Performance, «–» schlechte Performance, «+/–» sowohl als auch) 

1. Relevanz für Entscheidungen,  
die durch die Information beeinflusst 
werden sollen.  
(Bewertung bezieht sich hier auf Entschei-
dungen zur Reduktion der Gesamtumwelt-
belastung) 

Die Methodik Impact 2002+ gibt einen umfassenden Überblick über die Umweltschädigung.  
Die relevanten Umweltbelastungen werden weitgehend betrachtet.  

+ 

2. Fokus auf Gesamtbild: Vermittlung 
eines den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechenden Bildes. Berücksichtigt 
werden daher alle relevanten Umweltwir-
kungen, entlang des gesamten Lebens-
weges und wenn möglich am Ort ihres 
Auftretens. 

Auf der Midpoint-Ebene, d. h. auf Indikator-Ebene, wird ein weitgehend realistisches Abbild wiederge-
geben. Es wird eine relativ grosse Anzahl an Umweltindikatoren betrachtet. 
Auf der Stufe der Schadenswerte ist das Bild nicht mehr eindeutig verständlich. Der Verzicht auf eine 
Aggregation auf der letzten Stufe verhindert jedoch eine zu grosse Abstraktion. 
 

+  

3. Verlässlichkeit  
• Glaubwürdigkeit  

(z. B. Verifizierung seitens Dritter) 
• Wissenschaftlichkeit  

Impact 2002+ ist wissenschaftlich anerkannt und diskutiert. Der Ansatz hat grosse Ähnlichkeit mit 
ReCiPe und EI. 
Manipulation sollte kaum möglich sein, da alle Werte und Normierungen offen gelegt werden. 

+ 

4. Transparenz  
• Nachvollziehbarkeit  
• Überprüfbarkeit  

Die Vorgehensweise ist vollständig publiziert und daher lückenlos nachvollziehbar und nachprüfbar.  
Die Methodik ist selbst jedoch relativ komplex und daher für Laien nicht ohne Weiteres nachvollzieh-
bar. 

+ 

5. Verständlichkeit  Der Ansatz, insbesondere die Punktevergabe, ist nicht intuitiv verständlich. Dies erschwert eine 
Entscheidungsfindung, insbesondere dann, wenn, wie empfohlen, die vier Punktwerte nicht aggregiert 
werden. 

+/– 

6. Kohärenz und Vergleichbarkeit 
• Kohärenz (Konsistenz) 
• Stetigkeit  
• Skalierbarkeit 
• Standardisierbarkeit, Erweiterbarkeit 

und Anschlussfähigkeit 

Generell sollten Werte und Punkte auch über mehrere Jahre hinweg vergleichbar sein, mit Ausnahme 
derjeniger Werte, die auf durchschnittliche Verbrauchswerte normiert werden, da diese von Jahr zu 
Jahr schwanken. Hier ist daher keine Stetigkeit gegeben. Es sollte jedoch möglich sein, innerhalb 
eines Bezugsraumes (z. B. Europa) mit einheitlichen Durchschnittswerten Vergleiche auch der 
normierten Damage-Bewertung durchzuführen. 
Die Methode kann sowohl auf Produkte und Prozesse, als auch auf Produktgruppen, Branchen, 
Regionen und Volkswirtschaften angewendet werden. 

+/– 

7. Verfügbarkeit der Informationen  Alle Informationen zu Impact 2002+ sind online beim Risk Science Center der University of Michigan 
zugänglich. 

+ 

8. Aktualität Die letzte Version 2.1 stammt aus dem Jahr 2005. – 
Quelle: Infras und Ecologic 
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> Anhang E:  
Unabhängiges Gutachten zu den 
acht Qualitätsanforderungen  

Das Bundesamt für Umwelt hat mit Kaspar Müller einen ausgewiesenen Finanzexper-
ten um ein kritisches Review der acht Qualitätsanforderungen gebeten.  
 
Die Verbesserungsvorschläge aus dem Gutachten sind bei der Finalisierung der Studie 
berücksichtigt worden. Sein Fazit zu den acht Qualitätsanforderungen an Umweltin-
formationen lautet:  
 

Der Umweltberichterstattung fehlen, im Gegensatz zum finanziellen Rechnungswesen, 
allgemein akzeptierte qualitative Anforderungen an die Informationen. Die vorliegende 
Studie schliesst mit den qualitativen Anforderungen an die Umweltberichterstattung eine 
wichtige Lücke und wird so dazu beitragen, dieser zu dem ihr zustehenden Platz in einer 
der Nachhaltigkeit verpflichteten Gesellschaft zu verhelfen.  
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> Verzeichnisse 

Abkürzungen 

ANS 
Adjusted Net Savings 

CEI 
Composite Environmental Indicator 

CLRTAP 
Convention on Long Range Transboundary Air Pollution 

DoS 
Dashboard of Sustainability 

DPSIR 
Driving – Force – Pressure – State – Impact – Response 

EE-IAO 
Environmentally Extended Input-Output Analysis 

EF 
Ecological Footprint 

EI 
Eco-indicator 99 

EMAS 
Eco Management and Audit Scheme 

EPI 
Environmental Performance Indicator 

EUA 
Europäische Umweltagentur 

FER 
Fachempfehlungen der Rechnungslegung 

GPI 
Genuine Progress Indicator 

IAS 
International Accounting Standards 

IASB 
International Accounting Standards Board 

IASC 
International Accounting Standards Committee 

IKUB 
Informations- und Koordinationsorgan Umweltbeobachtung 

IMF 
International Monetary Fund – Internationaler Währungsfonds 

ISO 
International Organization for Standardization 

LCA 
Life Cycle Assessment 

LCIA 
Life Cycle Impact Assessment 

MFA 
Material Flow Accounts 

NAMEA 
National Accounting Matrices including Environmental Accounts 

NWI 
Nationaler Wohlfahrtsindex 

QUARS 
Qualità Regionale dello Sviluppo – Regional Quality of Development 

RRG 
Bundesgesetz über die Rechnungslegung und Revision 

SCP 
Sustainable Consumption and Production 

SEEA 
System of Integrated Environmental and Economic Accounting 

SERIEE 
European System for the Collection of Economic Information on the 
Environment 

SNA 
System of National Accounts 

SPI 
Sustainable Process Index 

UBP 
Umweltbelastungspunkte 

UNCSD 
UN Commission for Sustainable Development 

UNEP 
United Nations Environment Programme 

UNFCCC 
United Nations Framework Convention on Climate Change 

UNSC 
United Nations Statistical Commission 



  Qualitätsanforderungen an Umweltinformationen BAFU 2011  122 
     

     
 

 

 

 

Haupttitel der Publikation 
BAFU 201... 

 
122 

 

 

UNSD 
United Nations Statistics Division 

US-GAAP 
United States Generally Accepted Accounting Principles 

VGR 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 

WI 
Wellbeing Index 
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> Glossar 

Ansatz 
Mit Ansatz werden in diesem Bericht die Kombination von Methoden 
und Datenquellen zur Berechnung der Gesamtumweltbelastung 
bezeichnet. Ein Ansatz besteht aus einer Sachbilanz (Inventar von 
Emissionen und Ressourcenverbräuchen) und einer Bewertung, d. h. 
einer Zusammenfassung der verschiedenen Emissionen und 
Ressourcenverbräuche zu einer oder einzelnen Umweltbelastungs-
Einheiten (bspw. Umweltbelastungspunkte, CO2-Äquivalente, Erdöl-
Äquivalente, globale Hektare etc.). 

Driver 
Verursacher von Umweltaus- und -einwirkungen 

Impact 
Umweltauswirkungen (= Immissionen) 

Pressure 
Umwelteinwirkungen (= Emissionen und Ressourcenverbräuche) 

Response 
Massnahmen zur Verbesserung des Umweltzustandes bzw. zur 
Verringerung der Umweltaus- und -einwirkungen 

State 
Umweltzustand 

«True and Fair View» 
Ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

Umwelt-ökonomische Berichterstattungen 
Informationen zu Umweltwirkungen von Volkswirtschaften, 
Unternehmen, Produkte 
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